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Bundestag: Beschluss des Inflationsausgleichsgesetzes (InflAusG) 

Am 10.11.2022 hat der Bundestag den Regierungsentwurf des Inflationsausgleichsgesetzes 

(InflAusG) in der Fassung „Beschlussempfehlung und Bericht“ seines Finanzausschusses be-

schlossen. Diese Fassung enthält insbesondere folgende Änderungen (vgl. zum Referenten-

entwurf TAX WEEKLY # 30/2022 und zum nahezu unveränderten Regierungsentwurf 

31/2022): 

› Auf Grundlage des 14. Existenzminimumberichts und des Steuerprogressionsberichts 

der Bundesregierung vom 02.11.2022 wird der Einkommensteuertarif zur Anpassung an 

die derzeitigen Inflationsraten für die Jahre 2023 und 2024 weiter nach rechts verscho-

ben. 

› Ebenso wird der Kinderfreibetrag für die Veranlagungszeiträume 2023 und 2024 deutli-

cher erhöht als bisher vorgesehen. 

› Das Kindergeld soll ab 01.01.2023 auf einheitlich € 250 für jedes Kind erhöht werden. 

Die Staffelung bei mehreren Kindern entfällt. 

› Ganz neu aufgenommen wurde eine stufenweise Anpassung der Freigrenze beim Solida-

ritätszuschlag für die Veranlagungszeiträume 2023 und 2024. 

Die Zustimmung des Bundesrats ist am 25.11.2022 oder am 16.12.2022 zu erwarten. 

  

Bundestag: Beschluss des Gesetzes zur „DAC 7“-Umsetzung und zur Modernisierung des 

Steuerverfahrensrechts 

Am 11.11.2022 hat der Bundestag den Regierungsentwurf des Gesetzes zur „DAC 7“-Um-

setzung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts in der Fassung „Beschlussemp-

fehlung und Bericht“ seines Finanzausschusses beschlossen. Diese Fassung enthält insbe-

sondere folgende Änderungen (vgl. zum Regierungsentwurf TAX WEEKLY # 28/2022): 

Umsetzung der „DAC 7“-Richtlinie 

› Möglichkeit eines Antrags auf Auskunft zum Anwendungsbereich des neuen Plattformen-

Steuertransparenzgesetzes – PStTG (neu eingefügter § 10 PStTG-E). 

Modernisierung des Steuerverfahrensrechts einschließlich der Außenprüfung 

› Abweichend vom Regierungsentwurf soll sich die Befristung der Ablaufhemmung auf 

fünf Jahre (§ 171 Abs. 4 Satz 3 Hs. 1 AO-E) bei Inanspruchnahme zwischenstaatlicher 

Amtshilfe um die Dauer der zwischenstaatlichen Amtshilfe verlängern, mindestens aber 

um ein Jahr (§ 171 Abs. 4 Satz 5 AO-E). 

› Änderungen beim qualifizierten Mitwirkungsverlangen (§ 200a AO-E): In § 200a Abs. 1 

Satz 1 AO-E wird bestimmt, dass das nach dem Regierungsentwurf vorgesehene qualifi-

zierte Mitwirkungsverlangen frühestens nach Ablauf von sechs Monaten seit Bekannt-

gabe der Prüfungsanordnung ergehen darf. In § 200a Abs. 1 Satz 2 AO-E und § 200a 

Abs. 2 Satz 1 AO-E wird der Begriff „nicht vollständig“ durch den Begriff „nicht hinrei-

chend“ ersetzt. Nach der Begründung sei dabei nicht der quantitative Umfang der Nicht-

erfüllung der geforderten Mitwirkung maßgebend, sondern ihre qualitative Bedeutung 

für die Ermittlungsmaßnahmen. Geringfügige und für den Fortgang der Außenprüfung 

eher unbedeutende Mitwirkungspflichtverletzungen sollen damit vom Anwendungsbe- 
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reich der Vorschrift ausgenommen werden. Der im Regierungsentwurf in § 200a Abs. 2 

AO-E vorgesehene Tagesbetrag des Mitwirkungsverzögerungsgelds von € 100 wird auf 

€ 75 abgesenkt. Die vorgesehene Höchstdauer der Berechnung des Mitwirkungsverzö-

gerungsgelds wird gleichzeitig von 100 auf 150 Tage angehoben. Der im Regierungsent-

wurf in § 200a Abs. 3 AO-E vorgesehene Tageshöchstbetrag des Zuschlags zum Mitwir-

kungsverzögerungsgeld von € 10.000 wird auf € 25.000 angehoben. Zugleich wird auch 

hier die vorgesehene Höchstdauer der Berechnung des Zuschlags zum Mitwirkungsver-

zögerungsgeld von 100 auf auf 150 Tage angehoben.  

› Umfangreich überarbeitet wurden auch die Anwendungsregelungen zu den Änderungen 

der Abgabenordnung (Art. 97 § 37 EGAO-E). Eine ausführliche Erläuterung findet sich in 

der Gesetzesbegründung auf den Seiten 90 und 91 der Beschlussempfehlung des Finanz-

ausschusses des Bundestags.  

› Wie erwartet hat der Bundestag auch den vom Bundeskabinett am 14.09.2022 vorge-

legten Vorschlag (vgl. TAX WEEKLY # 32/2022) übernommen, wonach in Betriebsprü-

fungen testweise Erleichterungen gewährt werden können, wenn Unternehmen über ein 

geprüftes innerbetriebliches Steuerkotrollsystem (Steuer IKS) verfügen. Der Bundestag 

verlängerte aber noch die Evaluationsphase um zwei Jahre, so dass der Testlauf nun vom 

01.01.2023 bis zum 31.12.2029 möglich ist.  

Die Zustimmung des Bundesrats ist am 25.11.2022 oder am 16.12.2022 zu erwarten. 

 

BMF: Entwurf eines BMF-Schreibens zur ertragsteuerlichen Behandlung von Genussrech-

ten  

Das BMF hat mit Schreiben vom 01.11.2022 den Entwurf eines BMF-Schreibens zur ertrag-

steuerlichen Behandlung von Genussrechtskapital an bestimmte Verbände versandt. Ihnen 

wird bis zum 30.11.2022 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Gegenstand des BMF-Entwurfs ist die steuerbilanzielle Zuordnung von Kapital, das eine Ka-

pitalgesellschaft durch die Einräumung von Genussrechten erhält sowie die steuerlichen 

Folgen der Zahlungen auf Genussrechtskapital bei der Einkommensermittlung auf Ebene 

der emittierenden Kapitalgesellschaft.  

In Rz. 1 des BMF-Entwurfs wird eine Definition des gesetzlich nicht näher geregelten Be-

griffs von Genussrechtskapital vorangestellt. Danach umfasst der Begriff schuldrechtliche 

Gläubigerrechte, durch die dem Rechteinhaber grundsätzlich Vermögensrechte zugestan-

den werden, die typischerweise nur Gesellschaftern zustehen. Eine Genussrechtsvereinba-

rung darf jedoch keine gesellschaftsrechtlich geprägten mitgliedschaftlichen Verwaltungs-

rechte wie z.B. Kontrollrechte oder Stimmrechte vermitteln. Im Rahmen der zivilrechtlichen 

Vertragsfreiheit würden Genussrechtsvereinbarungen regelmäßig Regelungen zum Umfang 

der Vermögensrechte, zur Verlustbeteiligung, zu Laufzeit und Kündigungs-, Informations- 

und Kontrollrechten und häufig zum Rangrücktritt beinhalten. Allein der Umstand, dass eine 

Genussrechtsvereinbarung vom Genussrechtsinhaber nicht gekündigt werden könne oder 

ihm die Rückzahlung erst im Zeitpunkt der Liquidation zustehe, schließe ein schuldrechtli-

ches Genussrechtskapital nicht aus. 

Im zweiten Kapitel (Rzn. 5 bis 7) des BMF-Entwurfs wird eine Abgrenzung von Genuss-

rechtskapital zu anderen Formen der Kapitalüberlassung, namentlich zur stillen Gesellschaft 

und zum partiarischen Darlehen, vorgenommen.  

Breiten Raum nehmen die Ausführungen im dritten Kapitel (Rzn. 8 bis 20) ein, welches sich 

mit der steuerbilanziellen Frage der Einordnung des Genussrechtskapitals als Eigen- oder 
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Fremdkapital beschäftigt. Entscheidendes Abgrenzungskriterium für das Vorliegen von 

Fremdkapital sei i.d.R. eine bestehende Rückzahlungsverpflichtung. In Rz. 11 wird klarge-

stellt, dass es sich bei der Regelung des § 8 Abs. 3 Satz 2 2. Alt. KStG, wonach Ausschüttun-

gen jeder Art auf Genussrechte, mit denen das Recht auf Beteiligung am Gewinn und am 

Liquidationserlös der Kapitalgesellschaft verbunden ist, das Einkommen nicht mindern, um 

keine Bilanzierungsvorschrift, sondern um eine Einkommensermittlungsvorschrift handelt, 

welche die bilanzsteuerrechtliche Einordung des Genusskapitals nicht berühre. Die Vor-

schrift setze vielmehr dessen Einordung als Fremdkapital in der steuerrechtlichen Ge-

winnermittlung voraus.  

Entsprechend der bisherigen Verwaltungsauffassung wird in Rz. 15 die Ansicht vertreten, 

dass die handelsbilanzielle Einordnung als Eigenkapital nach den vom IDW im HFA 1/94 ge-

nannten kumulativ zu erfüllenden Kriterien – Nachrangigkeit der Kapitalüberlassung gegen-

über den anderen Gläubigern, Erfolgsabhängigkeit der Vergütung, Teilnahme am Verlust 

bis zur vollen Höhe des überlassenen Kapitals und Langfristigkeit der Kapitalüberlassung – 

eine Kapitalüberlassung auf Zeit und damit steuerrechtliches Fremdkapital nicht aus-

schließe.  

Werde Genussrechtkapitel in der Krise gewährt, sei davon auszugehen, dass es als Fremd-

kapital zu qualifizieren sei. Eine Gewährung von Eigenkapital könne als Ausnahmefall jedoch 

beispielsweise dann vorliegen, wenn das vom Anteilseigner in der Krise gewährte Genuss-

rechtskapital aufgrund der vertraglichen Abreden mit der Zuführung einer Einlage in das 

Vermögen der Kapitalgesellschaft wirtschaftlich vergleichbar sei. Bei mit Wandlungs- oder 

Optionsrechten verbundenem Genussrechtskapital, bei welchen ein wirtschaftlicher Zwang 

zum Erwerb von Gesellschaftsrechten bestehe, sei bereits im Zeitpunkt der Gewährung zu 

prüfen, ob eine Zuführung von Eigenkapital vorliege und damit mangels Qualifikation als 

Fremdkapital keine Verbindlichkeit passiviert werden dürfe.  

Im vierten Kapital (Rzn. 21 bis 28), Ansatz einer Verbindlichkeit in der Bilanz, werden im 

BMF-Entwurf konkrete Fälle dargelegt, bei welchen vom Grundsatz, dass das Genussrechts-

kapital als Fremdkapital in der Steuerbilanz auszuweisen ist, abgewichen wird. Eine solche 

Ausnahme bestehe bei einer fehlenden wirtschaftlichen Belastung. Mit Verweis auf das BFH-

Urteil vom 22.11.1988, VIII R 62/85 sei dies insbesondere dann der Fall, wenn aufgrund der 

konkreten Umstände des Einzelfalls mit einer Geltendmachung der Forderung durch den 

Gläubiger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht (mehr) zu rechnen ist. Eine 

weitere Ausnahme vom steuerbilanziellen Ausweis als Fremdkapital bestehe dann, wenn 

die Voraussetzungen des Passivierungsaufschubs nach § 5 Abs. 2a EStG erfüllt seien.  

Im fünften Kapitel (Rzn. 29 bis 30), welches Zahlungen auf Genussrechtskapital bei der Ein-

kommensermittlung behandelt, wird ausgeführt, dass gezahlte Vergütungen auf das Ge-

nussrechtskapital unabhängig vom Vorliegen eines Passivierungsverbots zu Betriebsausga-

ben i. S. d. § 8 Abs. 1 KStG i. V. m. § 4 Abs. 4 EStG führen, wenn es sich bei der Überlassung 

von Genussrechtskapital um eine Überlassung von Fremdkapital handelt. Demgegenüber 

mindern Ausschüttungen jeder Art auf Genussrechte, mit denen das Recht auf Beteiligung 

am Gewinn und am Liquidationserlös der Kapitalgesellschaft verbunden ist, gemäß § 8 

Abs. 3 Satz 2 2. Alt. KStG das Einkommen nicht. Dabei sei das Merkmal „Beteiligung am Ge-

winn“ weit auszulegen und könne sich z.B. an Kennzahlen wie dem Jahresüberschuss, dem 

Bilanzgewinn, dem ausschüttungsfähigen Gewinn, EBIT und EBITDA bemessen.  

Eine Beteiligung am Liquidationserlös erfordere, dass dem Genussrechtsinhaber aufgrund 

der getroffenen Vereinbarungen über die Rückzahlung des Genussrechtskapitals hinaus 

auch eine Beteiligung an den stillen Reserven eingeräumt werde. Nach Rz. 37 wird das 

BMF-Schreiben vom 27.12.1995 (BStBl I 1996 S. 49) aufgehoben. In diesem Schreiben hatte 
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die Finanzverwaltung angeordnet, das BFH-Urteil vom 19.01.1994 (BStBl 1996 II S. 77), in 

welchem entschieden wurde, dass § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG nicht auf Genussrechte anwend-

bar ist, die nur das Recht auf Beteiligung am Gewinn, nicht aber am Liquidationserlös ein-

räumen, nicht über den entschiedenen Einzelfall anzuwenden.  

Das BMF-Schreiben soll am Ende auf alle noch offenen Fälle anzuwenden sein. 

 

BMF: Umfrage zur Evaluation des Optionsmodells und der Thesaurierungsbegünstigung 

Das BMF hat die Verbände mit Verbändeschreiben vom 08.11.2022 um Unterstützung bei 

der im Koalitionsvertrag vereinbarten Evaluierung der Option zur Körperschaftsbesteue-

rung (§ 1a KStG) und der Thesaurierungsbegünstigung (§ 34a EStG) gebeten. Bezüglich des 

Optionsmodells legt das BMF die relevante Zielgruppe der Befragung auf Gesellschaften 

fest, die in den persönlichen Anwendungsbereich der Option fallen und entweder bereits 

optiert haben oder beabsichtigen, zu optieren oder zwar eine Option in Erwägung gezogen 

haben, sich jedoch letztlich dagegen entschieden haben. 

Bei den Gesellschaften, die bereits optiert haben oder die beabsichtigen, demnächst zu op-

tieren, wäre für die Evaluierung insbesondere von Interesse, welche Verbesserungen spezi-

ell diese Gesellschaften in Bezug auf die Ausübung der Option für sinnvoll bzw. notwendig 

erachten. 

Bei Gesellschaften, die zwar den Antrag auf Option ernsthaft in Erwägung gezogen haben, 

sich letztlich aber dagegen entschieden haben, wäre insbesondere von Interesse, welche 

Gründe für die Entscheidung gegen die Option maßgeblich waren und welche Änderungen 

aus deren Sicht erforderlich wären, um ggf. doch zur Körperschaftsbesteuerung zu optie-

ren. 

Als zusätzliche Information erwünscht sich das BMF nach Möglichkeit weitere Angaben zu 

Rechtsform und Beschäftigtenzahl der jeweiligen Gesellschaften.  

Bezüglich der Thesaurierungsbegünstigung liegen dem BMF nach eigenen Angaben bereits 

ausführliche und fundierte Gutachten und Verbandsstellungnahmen vor. Nur wenn über die 

bereits bekannten Forderungen und Argumente hinaus neue Inhalte vorhanden sind, sollen 

diese dem BMF übermittelt werden. 

Das BMF bittet um Rückmeldung der Ergebnisse der Befragung bis zum 09.01.2023. 

 

FG Münster: „Passive Entstrickung“ führt nicht zur Besteuerung 

Die Änderung eines Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) kann nicht zur Verwirklichung 

des Entstrickungstatbestands nach § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG führen (sog. passive Entstri-

ckung). Dies hat das FG Münster mit Urteil vom 10.08.2022 (13 K 559/19 G,F) für den Fall 

einer von der Änderung des Art. 13 Abs. 2 DBA zwischen Deutschland und Spanien (DBA 

Spanien) betroffenen deutschen Personengesellschaft entschieden.  

Im Streitfall waren an der Klägerin, einer deutschen KG, zwei Kommanditisten beteiligt. Die 

Kommanditisten hielten jeweils 50 % der Anteile an einer in Spanien ansässigen Kapitalge-

sellschaft, deren Aktivvermögen zu mehr als 50 % aus unbeweglichem Vermögen bestand. 

Die Kapitalgesellschaftsanteile der beiden Kommanditisten waren dem Sonderbetriebsver-

mögen II zuzuordnen. Mit Änderung des DBA Spanien am 18.10.2012 trat u.a. die Neurege-

lung des Art. 13 Abs. 2 DBA Spanien in Kraft. Danach können die Gewinne aus Veräußerun-

gen von Anteilen an einer Gesellschaft, die zu mindestens 50 % unmittelbar oder mittelbar 

aus unbeweglichem Vermögen besteht, das in dem anderen Staat belegen ist, im anderen 
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Staat besteuert werden. Im Rahmen einer Betriebsprüfung vertrat der Betriebsprüfer die 

Auffassung, dass es aufgrund der Neuregelung des Art. 13 Abs. 2 DBA Spanien zu einer pas-

siven Entstrickung i.S. der §§ 4 Abs. 1 Satz 3, 6 Abs. 1 Nr. 4 Hs. 2 EStG gekommen sei. Ge-

gen die entsprechende Änderung im Feststellungsbescheid richtete sich die Klage. Die Klä-

gerin argumentierte, dass eine Entstrickung ohne aktives Handeln zu keiner Besteuerung 

eines fiktiven Veräußerungsgewinns führen könne.  

Das FG Münster gab der Klage statt und entschied, dass in der Neuregelung des Art. 13 

Abs. 2 DBA Spanien keine Verwirklichung des Entstrickungstatbestands nach § 4 Abs. 1 

Satz 3 EStG gesehen werden kann. Vielmehr sei die Änderung des DBA Spanien dem Steu-

erpflichtigen nicht zurechenbar. Dies deswegen, weil die Änderung ausschließlich auf einer 

Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland zur Neuordnung ihres Besteuerungsrechts 

beruhe. Vorgenannte Rechtsauffassung zur Ablehnung einer passiven Entstrickung ergebe 

sich aus dem systematischen Zusammenhang des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG im Normgefüge 

des § 4 Abs. 1 EStG. Denn die Gleichstellung der Tatbestandsmerkmale der Entnahme und 

des Ausschlusses/der Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts lasse darauf schlie-

ßen, dass es zumindest eines dem Steuerpflichtigen zurechenbaren Verhaltens bedürfe. 

Nichts anderes ergebe sich aus der Historie der Norm des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG. Denn § 4 

Abs. 1 Satz 3 EStG sei eingeführt worden, um die Theorie von finalen Entnahmen des BFH, 

welche ebenfalls ein aktives Handeln des Steuerpflichtigen voraussetzte, gesetzlich zu ver-

ankern. Zudem könne weder aus der Einführung des § 4 Abs. 1 Satz 4 EStG noch der des 

§ 4g Abs. 1 EStG durch das ATADUmsG geschlossen werden, dass der Gesetzgeber durch 

§ 4 Abs. 1 Satz 3 EStG grundsätzlich passive Entstrickungen erfassen wollte. Darüber hinaus 

sei eine, die passive Entstrickungen umfassende Auslegung des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG euro-

parechtlich zweifelhaft. 

Zudem äußerte das FG Münster Zweifel daran, ob bereits in dem Wechsel vom alleinigen 

Besteuerungsrecht zu einer Besteuerung unter Anrechnung einer ausländischen Steuer eine 

Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts i.S. des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG zu sehen 

sei. Vielmehr liege eine Beschränkung erst dann vor, wenn es tatsächlich zu einer Steuer-

zahlung im Ausland komme und diese auf die inländische Steuer anzurechnen sei. Der Senat 

ließ offen, ob er sich einer Auffassung anschließen könnte, wonach der Begriff der Be-

schränkung des Besteuerungsrechts im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG als eine Gefähr-

dung des Besteuerungsrechts betrachtet wird. 

Mangels höchstrichterlicher Klärung vorliegender Rechtsfrage ließ das FG Münster die Revi-

sion zum BFH zu. Es bleibt nun abzuwarten, ob die Finanzverwaltung in die Revison geht. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



T A X  W E E K L Y  

# 4 0  |  1 1 . 1 1 . 2 0 2 2  

Seite 6 von 7 

 

Alle am 10.11.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

VI R 34/20 29.09.2022 
Kürzung des Werbungskostenabzugs bei steuerfreien Leis-

tungen aus einem Stipendium 

III R 40/21 22.09.2022 
Kein Kindergeldanspruch während Ausbildung zum Fach-

arzt 

VIII R 26/19 21.06.2022 
Ablaufhemmung gemäß § 171 Abs. 7 AO bei Hinterziehung 

derselben Steuer durch den Erblasser und den Erben 

V R 19/20 12.05.2022 
Unternehmereigenschaft bei planmäßigem An- und Ver-

kauf im Rahmen eines Internethandels (hier: ebay) 

 

Alle am 10.11.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IX R 28/21 24.05.2022 

Privates Veräußerungsgeschäft bei unentgeltlicher Über-

lassung einer Wohnung an nicht nach § 32 EStG berück-

sichtigungsfähige Kinder 

 

Alle bis zum 11.11.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

IV C 6 - S 

2133/19/10004 

:002 

09.11.2022 
ENTWURF - Ertragsteuerliche Behandlung von Genuss-

rechtskapital 

IV C 7 - S 

2163/21/10001 

:003 

08.11.2022 

Bewertung von Feldinventar und stehender Ernte nach § 6 

Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 EStG i. V. m. R 14 Absatz 2 EStR 

2012 mit standardisierten Werten nach dem BMEL-Jahres-

abschluss 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210209/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210207/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210210/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210208/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250190/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-11-09-ertragsteuerliche-behandlung-von-genussrechtskapital.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-11-09-ertragsteuerliche-behandlung-von-genussrechtskapital.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-11-09-ertragsteuerliche-behandlung-von-genussrechtskapital.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-11-08-bewertung-von-feldinventar-und-stehender-ernte-mit-standardisierten-werten-nach-dem-BMEL-jahresabschluss.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-11-08-bewertung-von-feldinventar-und-stehender-ernte-mit-standardisierten-werten-nach-dem-BMEL-jahresabschluss.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-11-08-bewertung-von-feldinventar-und-stehender-ernte-mit-standardisierten-werten-nach-dem-BMEL-jahresabschluss.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Lars Behrendt     Ralf Dietzel 

Brandstwiete 4     Carl-Jordan-Straße 18 

20457 Hamburg     83059 Kolbermoor 
T: +49 (0) 40 320 86 66-0    T: +49 (0) 8031 87095-0 

F: +49 (0) 40 320 86 66-29    F: +49 (0) 8031 87095-250 

 

Köln      München 

Jens Krechel      Marco Dern 
Sachsenring 83     Thomas-Wimmer-Ring 1-3 

50677 Köln     80539 München 

T: +49 (0) 221 348936-0    T: +49 (0) 89 286 46-0 

F: +49 (0) 221 348936-250    F: +49 (0) 89 286 46-111 

 
Regensburg     Stuttgart 

Dr. Sandro Urban     Klaus Stefan Siler 

Lilienthalstraße 7     Königstraße 27 

93049 Regensburg     70173 Stuttgart 

T: +49 (0) 941 383 873-237    T: +49 (0) 711 2221569-62 
F: +49 (0) 941 383 873-130    F: +49 (0) 711 6200749-99 

 

Nürnberg     Rosenheim 

Daniel Blöchle     Ralf Dietzel 

Hugo-Junkers-Straße 7    Luitpoldstraße 9 
90411 Nürnberg     83022 Rosenheim 

T: +49 (0) 911 2479455-130    T: +49 (0) 8031 87095 600 

F: +49 (0) 911 2479455-050    F. +49 (0) 8031 87095 799 

 

Hannover 
Nicole Datz 

Thielenplatz 5 

30159 Hannover 

T: +49 (0) 511 123586-0 

F: +49 (0) 511 123586-199 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, ausgewählte Themen all-
gemein darzustellen. Die hierin enthaltenen Ausführungen und Darstellungen erheben daher weder einen An-

spruch auf Vollständigkeit noch sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit der 

Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Im Falle von Fragen zu den hierin aufgegriffenen oder anderen fachlichen 

Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP
– Drucksache 20/3496 –


Entwurf eines Gesetzes zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen 
Einkommensteuertarif sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher 
Regelungen (Inflationsausgleichsgesetz – InflAusG) 


b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksache 20/3871 –


Entwurf eines Gesetzes zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen 
Einkommensteuertarif sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher 
Regelungen (Inflationsausgleichsgesetz – InflAusG) 


A. Problem
Aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages vom 2. Juni 1995 legt 
die Bundesregierung alle zwei Jahre einen Bericht über die Höhe des von der Ein-
kommensteuer freizustellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kin-
dern (Existenzminimumbericht) vor, aufgrund eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages vom 29. März 2012 (siehe Bundestagsdrucksache 17/9201, S. 7) zu-
dem einen Bericht über die Wirkung der kalten Progression im Verlauf des Ein-
kommensteuertarifs (Steuerprogressionsbericht). Dementsprechend hat die Bun-
desregierung den 14. Existenzminimumbericht und den 5. Steuerprogressionsbe-
richt vorgelegt. 


Anhand der Daten ist absehbar, dass für die Jahre 2023 und 2024 für Erwachsene 
und Kinder höhere Existenzminima von der Einkommensbesteuerung freizustel-
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len sind. Das heißt, es sind Anpassungen erforderlich, um die verfassungsrecht-
lich erforderliche Freistellung des steuerlichen Existenzminimums ab dem Jahr 
2023 gewährleisten zu können. Zusätzlich ist ein Ausgleich der Wirkung der kal-
ten Progression im Verlauf des Einkommensteuertarifs angezeigt. Im Hinblick auf 
die aktuellen Preissteigerungen stellt die Anpassung des progressiven Einkom-
mensteuertarifs ein wirksames und faires Instrument zur zeitnahen finanziellen 
Entlastung der einkommensteuerpflichtigen Bürgerinnen und Bürger dar. Trotz 
steigender Inflation kommen dadurch Lohnsteigerungen und Entlastungen auch 
tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern an und werden nicht durch eine pro-
gressionsbedingt höhere Einkommensbesteuerung gemindert. 


Damit die aus den beiden Berichten resultierenden Anpassungen sofort ab dem 
1. Januar 2023 greifen können, wurde der Gesetzentwurf im Vorgriff auf die vo-
raussichtlichen Berichtsergebnisse zunächst unter Berücksichtigung der Daten 
der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung erstellt. 


Im parlamentarischen Verfahren werden erforderliche Anpassung der Werte im 
Lichte der im Herbst 2022 vorliegenden Berichtsergebnisse bzw. der Daten der 
Herbstprojektion der Bundesregierung möglich. 


Aufgrund der unerwartet deutlichen Preissteigerungen wurden die Bürgerinnen 
und Bürger mit gezielten steuerlichen Maßnahmen durch das Steuerentlastungs-
gesetz 2022 vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 749) bereits schnell und unbürokra-
tisch entlastet. Die Anhebung der Existenzsicherungsleistungen im Sozialrecht 
mittels Einmalzahlungen für Erwachsene und Kinder für das Jahr 2022 (vgl. Ge-
setz zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozia-
len Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgeset-
zes und weiterer Gesetze vom 23. Mai 2022, BGBl. I S. 760) ist bei der erforder-
lich gewordenen Aktualisierung der Datenbasis zur Ermittlung der Höhe des steu-
erfrei zu stellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern mit zu be-
rücksichtigen. Hieraus ergeben sich nachträglich steuerliche Anpassungsbedarfe 
für das Jahr 2022. Dies betrifft die Höhe des Kinderfreibetrags und die Höhe des 
Unterhaltshöchstbetrags. Dem Anpassungsbedarf beim Grundfreibetrag wurde 
mit der rückwirkenden Erhöhung durch das Steuerentlastungsgesetz 2022 bereits 
ausreichend Rechnung getragen. 


B. Lösung 
Mit der Anhebung des in den Einkommensteuertarif integrierten Grundfreibetrags 
wird die steuerliche Freistellung des Existenzminimums der einkommensteuer-
pflichtigen Bürgerinnen und Bürger für die Jahre 2023 und 2024 sichergestellt. 


Darüber hinaus werden zum Ausgleich der Effekte der kalten Progression die üb-
rigen Eckwerte des Einkommensteuertarifs nach rechts verschoben. Dies gilt al-
lerdings nicht für den Tarifeckwert, ab dem der sog. „Reichensteuersatz“ beginnt. 


Der Höchstbetrag für den steuerlichen Abzug von Unterhaltsleistungen, dessen 
Höhe an die des Grundfreibetrags angelehnt ist, wird ebenfalls angehoben und ab 
dem Jahr 2022 durch die Einführung eines dynamischen Verweises entsprechend 
angepasst. 


Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf bei der Besteue-
rung von Familien ein Einkommensbetrag in Höhe des sächlichen Existenzmini-
mums eines Kindes zuzüglich der Bedarfe für Betreuung und Erziehung oder Aus-
bildung nicht besteuert werden. Im Rahmen des steuerlichen Familienleistungs-
ausgleichs wird dies durch Freibeträge für Kinder oder durch Kindergeld sicher-
gestellt. Der steuerliche Kinderfreibetrag wird für die Jahre 2022, 2023 und 2024 
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entsprechend angepasst. Darüber hinaus wird das Kindergeld zum 1. Januar 2023 
in einem Schritt für die Jahre 2023 und 2024 angehoben. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf unter Buchstabe a: 


– Anpassung Einkommensteuertarif und Anhebung Kinderfreibetrag 
(Veranlagungszeitraum 2023 und 2024) 


– Anpassung Kindergeld (Veranlagungszeitraum 2023) 


– Anpassung Freigrenze Solidaritätszuschlag (Veranlagungszeit-
raum 2023 und 2024) 


Zu Buchstabe a 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/3496 in geänderter Fassung 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimment-
haltung der Fraktion der AfD. 


Zu Buchstabe b 


Erledigterklärung des gleichlautenden Gesetzentwurfs auf Drucksache 
20/3871 mit den Stimmen aller Fraktionen. 


C. Alternativen 
Keine. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Die folgende Darstellung schließt die vom Ausschuss angenommenen Änderun-
gen mit ein. 


(Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Steuerart / 
Gebiets- 
körperschaft 


Volle 
Jahres- 
wirkung 1) 


Kassenjahr 


2022 2023 2024 2025 2026 2027 


Insgesamt - 33.145 - - 18.605 - 31.770 - 34.180 - 35.120 - 36.000 


Bund - 14.476 - - 8.134 - 13.963 - 15.040 - 15.475 - 15.897 


Länder - 13.796 - - 7.738 - 13.160 - 14.144 - 14.517 - 14.854 


Gemeinden - 4.873 - - 2.733 - 4.647 - 4.996 - 5.128 - 5.249 
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 


Die Anhebung des Kindergeldes auf einheitlich 250 Euro im Monat ab 1. Januar 
2023 führt beim Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) zu 
Mehrausgaben in Höhe von bis zu 27 Millionen Euro jährlich. 


Die Anhebung des Kindergeldes auf einheitlich 250 Euro für rund 1,8 Millionen 
Leistungsberechtigte führt bei den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhal-
tes im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) zu Einsparungen in Höhe von 
jährlich rund 645 Mio. Euro; davon entfallen rund 565 Mio. Euro auf den Bund 
und 80 Mio. Euro auf die Kommunen. Die Minderausgaben des Bundes im Be-
reich der Sozialen Entschädigung lassen sich aufgrund fehlender statistischer Da-
ten nicht quantifizieren; es wird aufgrund der geringen Zahl Leistungsbeziehender 
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(Stand: 31.12.2020: 3.000 Beziehende laufender Leistungen der Ergänzenden 
Hilfe zum Lebensunterhalt) davon ausgegangen, dass die für Bund und Länder 
entstehenden Minderausgaben geringfügig sind. 


Durch die notwendige Folgeänderung zum Kinderzuschlag, mit der sichergestellt 
wird, dass der Höchstbetrag des Kinderzuschlags von 250 Euro für das Kalender-
jahr 2023 ungeachtet der Dynamisierung nach § 6a Absatz 2 BKGG nicht auf-
grund der Anhebung des Kindergeldes unterschritten wird, ergeben sich unter Zu-
grundelegung von 733.000 Kindern im Kinderzuschlag Mehrausgaben in Höhe 
von rund 50 Mio. Euro. 


Im 4. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung) ergeben sich durch die Anhebung des Kin-
dergeldes auf einheitlich 250 Euro im Monat Einsparungen von rund 19 Mio. 
Euro jährlich. Im 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) ergibt sich eine 
Entlastung von rund 9 Mio. Euro jährlich für die Kommunen. 


Durch die Erhöhung des Kindergeldes wechseln Haushalte aus SGB II-Bezug in 
das Wohngeld. Wegen der geplanten Gesetzgebungsverfahren zur Einführung des 
Bürgergeldes und zur Wohngeldreform ist eine genaue Bezifferung sowie Aus-
sage zur Finanzierung gegenwärtig nicht möglich, wird jedoch vor Abschluss des 
Verfahrens nachgeholt. 


Die Anpassung des Einkommensteuertarifs und von Freibeträgen führt zu Mehr-
ausgaben in nicht quantifizierbarer Höhe im Haushalt der Bundesagentur für Ar-
beit durch entsprechende Erhöhungen des Arbeitslosengeldes, des Kurzarbeiter-
geldes und des Insolvenzgeldes. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Der Gesetzentwurf führt nicht zu einer Veränderung des Erfüllungsaufwandes für 
Bürgerinnen und Bürger. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Für die Wirtschaft entsteht geringfügiger, nicht bezifferbarer einmaliger Erfül-
lungsaufwand infolge der Anpassung von Lohnsteuerberechnungs-/Lohnabrech-
nungsprogrammen ab dem Jahr 2023. 


Durch die Anpassung des Einkommensteuertarifs und die Erhöhung des Kinder-
freibetrags müssen die Lohnsteuerberechnungs-/Lohnabrechnungsprogramme al-
ler Unternehmen in Deutschland aktualisiert werden. Generell entstehen nur Un-
ternehmen mit Beschäftigten Umstellungskosten. Es ist anzunehmen, dass 60 Pro-
zent aller Unternehmen einen Steuerberater und 40 Prozent keinen Steuerberater 
konsultieren. Zu den Aufgaben des Steuerberaters gehört es, seine Lohnsteuerbe-
rechnungs- /Lohnabrechnungsprogramme entsprechend der geltenden Rechtset-
zung zu aktualisieren. Es ist davon auszugehen, dass die vorzunehmende Anpas-
sung aufgrund der §§ 32, 32a und 39b des Einkommensteuergesetzes (EStG) nicht 
separat vorgenommen wird, sondern mit anderen Änderungen in die Lohnpro-
gramme eingepflegt wird. Die Anpassung der Software erfolgt in den meisten 
Fällen über die allgemeine Wartungs- und Servicepauschale, die mit dem jewei-
ligen Hersteller vereinbart wurde. Für den Mandanten wird diese Anpassung nicht 
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getrennt berechnet, sondern fällt unter die gewöhnlichen Aufgaben eines Steuer-
beraters. Meist erhält dieser eine monatliche Pauschale für jeden Beschäftigten. 
Folglich entstehen den Unternehmen daraus keine zusätzlichen Kosten. 


Von den 40 Prozent der Unternehmen, die keinen Steuerberater haben, wird eine 
Großzahl mit Software-Unternehmen Verträge eingegangen sein, welche ver-
schiedene Lohnsteuerberechnungs/Lohnabrechnungsprogramme anbieten. Soft-
ware-Updates und Aktualisierungen aufgrund von gesetzlichen Änderungen wer-
den vom Anbieter der Software eingepflegt. Den beauftragenden Unternehmen 
entstehen keine zusätzlichen Kosten, da sie für die Software monatlich oder jähr-
lich bezahlen. Es ist anzunehmen, dass, wenn überhaupt, nur kleine Unternehmen 
mit einer geringen Anzahl von Beschäftigten eventuell mit keinem expliziten 
Lohnsteuerberechnungs-/Lohnabrechnungsprogramm arbeiten und manuell die 
gesetzlichen Änderungen in ihren eigenen Lohnabrechnungen einpflegen. Auf-
grund der heutzutage geringen Kosten für Lohnsteuerberechnungs-/Lohnabrech-
nungsprogramme ist aber davon auszugehen, dass nur im Einzelfall manuelle An-
passungen vorgenommen werden müssen und demnach nur marginal Umstel-
lungskosten für die Wirtschaft entstehen. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
In den Ländern entsteht durch die rein betragsmäßigen Änderungen der steuerli-
chen Freibeträge und des Einkommensteuertarifs im Rahmen der fortlaufenden 
Pflege und Aktualisierung der IT-Verfahren der Finanzverwaltung durch eigenes 
IT-Fachpersonal einmaliger automationstechnischer Umstellungsaufwand, der 
nicht separat bezifferbar ist. Der personelle Erfüllungsaufwand der Finanzämter 
verändert sich nicht. 


Die Anrechnung des Kindergeldes auf die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
führt zu einem geringen, nicht quantifizierbaren Umstellungsaufwand bei den 
Jobcentern. Auch im Bereich der Sozialen Entschädigung und des SGB XII führt 
die Anrechnung des Kindergeldes zu Aufwand bei den örtlich zuständigen Trä-
gern. Dieser Aufwand lässt sich aufgrund fehlender statistischer Daten nicht quan-
tifizieren. Es wird davon ausgegangen, dass die in diesem Bereich anfallenden 
Umstellungsaufwände vergleichbar mit dem Erfüllungsaufwand im Bereich des 
SGB II und als geringfügig einzustufen sind. 


Im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes führt die Anrechnung des Kindergel-
des zu einem geringfügigen, nicht quantifizierbaren Umstellungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Drucksache 20/4378 – 6 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/3496 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


b) den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/3871 für erledigt zu erklären. 


Berlin, den 9. November 2022 


Der Finanzausschuss 


Alois Rainer 
Vorsitzender 


 
 


 
 


Michael Schrodi 
Berichterstatter 


Johannes Steiniger 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
Entwurf eines Gesetzes zum Ausgleich der Inflation durch einen fairen Einkommensteuertarif sowie 
zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Inflationsausgleichsgesetz – InflAusG) 
– Drucksache 20/3496 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zum Aus-
gleich der Inflation durch einen  


fairen Einkommensteuertarif  sowie 
zur Anpassung weiterer  
steuerlicher Regelungen 


Entwurf eines Gesetzes zum Aus-
gleich der Inflation durch einen  


fairen Einkommensteuertarif  sowie 
zur Anpassung weiterer  
steuerlicher Regelungen 


(Inflationsausgleichsgesetz – 
lnflAusG) 


(Inflationsausgleichsgesetz – 
lnflAusG) 


Vom … Vom … 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 
(BGBI. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBI. I 
S. 911) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


 


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„2 730 Euro“ durch die Angabe „2 810 Euro“ 
ersetzt. 


 


2. § 33a wird wie folgt geändert:  


a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter 
„zu 9 984 Euro“ durch die Wörter „zur 
Höhe des Grundfreibetrags nach § 32a 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 3 Satz 1 wird der Punkt am 
Ende durch ein Semikolon und die Wör-
ter „,,der sich daraus ergebende Betrag 
ist auf den nächsten vollen Euro-Betrag 
aufzurunden.“ ersetzt. 


 


3. Dem § 52 Absatz 32 wird folgender Satz an-
gefügt: 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 32 Absatz 6 Satz 1 in der Fassung des Ar-
tikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBI. I S. …) 
[einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
ist beim Steuerabzug vom Arbeitslohn ab dem 
1. Januar 2023 anzuwenden.“ 


 


Artikel 2 Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„2 810 Euro“ durch die Angabe „2 880 Euro“ 
ersetzt.  


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„2 810 Euro“ durch die Angabe „3 012 Euro“ 
ersetzt.  


2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem zu versteuernden Ein-
kommen. Sie beträgt im Veranlagungszeit-
raum 2023 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 
34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu ver-
steuernde Einkommen 


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem auf volle Euro abgerun-
deten zu versteuernden Einkommen. Sie be-
trägt im Veranlagungszeitraum 2023 vorbe-
haltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c 
jeweils in Euro für zu versteuernde Einkom-
men 


1. bis 10 632 Euro (Grundfreibetrag): 1. bis 10 908 Euro (Grundfreibetrag): 


0; u n v e r ä n d e r t  


2. von 10 633 Euro bis 15 786 Euro: 2. von 10 909 Euro bis 15 999 Euro: 


(967,21 • y + 1 400) • y; (979,18  • y + 1 400) • y; 


3. von 15 787 Euro bis 61 971 Euro: 3. von 16 000 Euro bis 62 809  Euro: 


(195,19 • z + 2 397) • z + 978,49; (192,59 • z + 2 397) • z + 966,53; 


4. von 61 972 Euro bis 277 825 Euro: 4. von 62 810 Euro bis 277 825 Euro: 


0,42 • x – 9 815,21; 0,42 • x – 9 972,98; 


5. von 277 826 Euro an: 5. von 277 826 Euro an: 


0,45 • x – 18 149,96. 0,45 • x – 18 307,73. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ ist 
ein Zehntausendstel des 15 786 Euro überstei-
genden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag 
abgerundeten zu versteuernden Einkommens. 
Die Größe „x“ ist das auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundete zu versteuernde Einkom-
men. Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf 
den nächsten vollen Euro-Betrag abzurun-
den.“ 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ ist 
ein Zehntausendstel des 15 999 Euro überstei-
genden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag 
abgerundeten zu versteuernden Einkommens. 
Die Größe „x“ ist das auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundete zu versteuernde Einkom-
men. Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf 
den nächsten vollen Euro-Betrag abzurun-
den.“ 


3. § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 wird wie 
folgt geändert: 


3. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„ein Betrag für ein zweites oder ein wei-
teres Dienstverhältnis insgesamt bis zur 
Höhe der Summe aus dem Grundfreibe-
trag (§ 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1), 
dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a 
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) und dem 
Sonderausgaben-Pauschbetrag (§ 10c 
Satz 1), wenn im ersten Dienstverhältnis 
die Steuerklasse I oder IV maßgeblich 
ist, sowie zusätzlich dem Entlastungsbe-
trag für Alleinerziehende (§ 24b Ab-
satz 2 Satz 1), wenn im ersten Dienstver-
hältnis die Steuerklasse II maßgeblich 
ist; ist im ersten Dienstverhältnis die 
Steuerklasse III maßgeblich, sind der 
doppelte Grundfreibetrag, der Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag und der Sonder-
ausgaben-Pauschbetrag anzusetzen; ist 
im ersten Dienstverhältnis die Steuer-
klasse V maßgeblich, sind der Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag und der Sonder-
ausgaben-Pauschbetrag anzusetzen.“ 


 


b) In Satz 2 Buchstabe a wird das Wort 
„Eingangsbetrag“ durch das Wort „Be-
trag“ ersetzt. 


 


4. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe 
„11 793 Euro“ durch die Angabe „12 205 
Euro“ und die Angabe „29 298 Euro“ durch 
die Angabe „30 989 Euro“ ersetzt. 


4. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe 
„11 793 Euro“ durch die Angabe „12 485 
Euro“ und die Angabe „29 298 Euro“ durch 
die Angabe „31 404 Euro“ ersetzt. 


5. § 46 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Nummer 3 werden die Wörter „der im 
Kalenderjahr insgesamt erzielte Arbeits-
lohn 13 150 Euro übersteigt, oder bei 
Ehegatten, die die Voraussetzungen des 
§ 26 Absatz 1 erfüllen, der im Kalender-
jahr von den Ehegatten insgesamt er-
zielte Arbeitslohn 24 950 Euro über-
steigt“ durch die Wörter „der im Kalen-
derjahr insgesamt erzielte Arbeitslohn 
höher ist als die Summe aus dem Grund-
freibetrag (§ 32a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1), dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
(§ 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) und 
dem Sonderausgaben-Pauschbetrag 
(§ 10c Satz 1) oder bei Ehegatten, die die 
Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 er-
füllen, höher ist als die Summe aus dem 
doppelten Grundfreibetrag, dem Arbeit-
nehmer-Pauschbetrag und dem doppel-
ten Sonderausgaben-Pauschbetrag“ er-
setzt. 


 


b) In Nummer 4 werden die Wörter 
„13 150 Euro übersteigt oder bei Ehegat-
ten, die die Voraussetzungen des § 26 
Absatz 1 erfüllen, der im Kalenderjahr 
von den Ehegatten insgesamt erzielte Ar-
beitslohn 24 950 Euro übersteigt“ durch 
die Wörter „höher ist als die Summe aus 
dem Grundfreibetrag (§ 32a Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1), dem Arbeitnehmer-
Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe a) und dem Sonderausgaben-
Pauschbetrag (§ 10c Satz 1) oder bei 
Ehegatten, die die Voraussetzungen des 
§ 26 Absatz 1 erfüllen, höher ist als die 
Summe aus dem doppelten Grundfreibe-
trag, dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
und dem doppelten Sonderausgaben-
Pauschbetrag“ ersetzt. 


 


6. In § 50 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe 
a werden die Wörter „der im Kalenderjahr 
insgesamt erzielte Arbeitslohn 13 150 Euro 
übersteigt“ durch die Wörter „der im Kalen-
derjahr insgesamt erzielte Arbeitslohn höher 
ist als die Summe aus dem Grundfreibetrag 
(§ 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1), dem Ar-
beitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Num-
mer 1 Buchstabe a) und dem Sonderausga-
ben-Pauschbetrag (§ 10c Satz 1)“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


7. § 52 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Satz 1 wird die Angabe „Veranla-
gungszeitraum 2022“ durch die Angabe 
„Veranlagungszeitraum 2023“ ersetzt. 


 


b) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils die 
Angabe „31. Dezember 2021“ durch die 
Angabe „31. Dezember 2022“ ersetzt. 


 


8. § 66 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 8. § 66 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Das Kindergeld beträgt monatlich 
für das erste, zweite und dritte Kind jeweils 
237 Euro und für das vierte und jedes weitere 
Kind jeweils 250 Euro.“ 


„(1) Das Kindergeld beträgt monatlich 
für jedes Kind 250 Euro.“ 


Artikel 3 Artikel 3 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-
setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 
durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„2 880 Euro“ durch die Angabe „2 994 Euro“ 
ersetzt. 


1. In § 32 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„3 012 Euro“ durch die Angabe „3 192 Euro“ 
ersetzt. 


2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 2. § 32a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem zu versteuernden Ein-
kommen. Sie beträgt ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2024 vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 
34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro für zu 
versteuernde Einkommen 


„(1) Die tarifliche Einkommensteuer be-
misst sich nach dem auf volle Euro abgerun-
deten zu versteuernden Einkommen. Sie be-
trägt ab dem Veranlagungszeitraum 2024 vor-
behaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 
34c jeweils in Euro für zu versteuernde Ein-
kommen 


1. bis 10 932 Euro (Grundfreibetrag): 1. bis 11 604 Euro (Grundfreibetrag): 


0; u n v e r ä n d e r t  


2. von 10 933 Euro bis 16 179 Euro: 2. von 11 605 Euro bis 17 005 Euro: 


(950,07 • y + 1 400) • y; (922,98  • y + 1 400) • y; 


3. von 16 180 Euro bis 63 514 Euro: 3. von 17 006 Euro bis 66 760 Euro: 


(190,45 • z + 2 397) • z + 996,14; (181,19 • z + 2 397) • z + 1 025,38; 


4. von 63 515 Euro bis 277 825 Euro: 4. von 66 761 Euro bis 277 825 Euro: 


0,42 • x – 10 066,29; 0,42 • x – 10 602,13; 


5. von 277 826 Euro an: 5. von 277 826 Euro an: 


0,45 • x – 18 401,04. 0,45 • x – 18 936,88. 
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Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ ist 
ein Zehntausendstel des 16 179 Euro überstei-
genden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag 
abgerundeten zu versteuernden Einkommens. 
Die Größe „x“ ist das auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundete zu versteuernde Einkom-
men. Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf 
den nächsten vollen Euro-Betrag abzurun-
den.“ 


Die Größe „y“ ist ein Zehntausendstel des den 
Grundfreibetrag übersteigenden Teils des auf 
einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu 
versteuernden Einkommens. Die Größe „z“ ist 
ein Zehntausendstel des 17 005 Euro überstei-
genden Teils des auf einen vollen Euro-Betrag 
abgerundeten zu versteuernden Einkommens. 
Die Größe „x“ ist das auf einen vollen Euro-
Betrag abgerundete zu versteuernde Einkom-
men. Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf 
den nächsten vollen Euro-Betrag abzurun-
den.“ 


3. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe 
„12 205 Euro“ durch die Angabe „12 540 
Euro“ und die Angabe „30 989 Euro“ durch 
die Angabe „31 757 Euro“ ersetzt. 


3. In § 39b Absatz 2 Satz 7 wird die Angabe 
„12 485 Euro“ durch die Angabe „13 279 
Euro“ und die Angabe „31 404 Euro“ durch 
die Angabe „33 380 Euro“ ersetzt. 


4. § 46 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt ge-
fasst: 


4. u n v e r ä n d e r t  


„3. wenn Beiträge zu Krankenversicherun-
gen und gesetzlichen Pflegeversiche-
rungen im Sinne des § 10 Absatz 1 
Nummer 3 erstattet wurden, die Erstat-
tung mehr als 410 Euro betrug und der 
im Kalenderjahr erzielte Arbeitslohn 
höher ist als die Summe aus dem Grund-
freibetrag (§ 32a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1), dem Arbeitnehmer-Pauschbe-
trag (§ 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe 
a) und dem Sonderausgaben-Pauschbe-
trag (§ 10c Satz 1) oder bei Ehegatten, 
die die Voraussetzungen des § 26 Ab-
satz 1 erfüllen, höher ist als die Summe 
aus dem doppelten Grundfreibetrag, 
dem Arbeitnehmer-Pauschbetrag und 
dem doppelten Sonderausgaben-
Pauschbetrag;“. 


 


Artikel 4 Artikel 4 


Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 
1995 


Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 
1995 


Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4130), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 2616) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4130), das zuletzt durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (BGBl. I 
S. 2616) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 
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 1. § 3 wird wie folgt geändert: 


1. § 3 Absatz 2a Satz 1 wird wie folgt gefasst: a) Absatz 2a Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


„Vorbehaltlich des § 40a Absatz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes ist beim Steuerabzug 
vom Arbeitslohn Bemessungsgrundlage die 
Lohnsteuer; beim Steuerabzug vom laufenden 
Arbeitslohn und beim Jahresausgleich ist die 
Lohnsteuer maßgebend, die sich ergibt, wenn 
der nach § 39b Absatz 2 Satz 5 des Einkom-
mensteuergesetzes zu versteuernde Jahresbe-
trag für die Steuerklassen I, II und III im Sinne 
des § 38b des Einkommensteuergesetzes um 
den doppelten Kinderfreibetrag sowie den 
doppelten Freibetrag für den Betreuungs- und 
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf und für 
die Steuerklasse IV im Sinne des § 38b des 
Einkommensteuergesetzes um den Kinder-
freibetrag sowie den Freibetrag für den Be-
treuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungs-
bedarf (§ 32 Absatz 6 Satz 1 des Einkommen-
steuergesetzes) für jedes Kind vermindert 
wird, für das eine Kürzung der Freibeträge für 
Kinder nach § 32 Absatz 6 Satz 4 des Einkom-
mensteuergesetzes nicht in Betracht kommt.“ 


u n v e r ä n d e r t  


 b) In Absatz 3 Nummer 1 wird die An-
gabe „33 912 Euro“ durch die Angabe 
„35 086 Euro“ und in Nummer 2 wird 
die Angabe „16 956 Euro“ durch die 
Angabe „17 543 Euro“ ersetzt. 


 c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


 „(4) Beim Abzug vom laufenden 
Arbeitslohn ist der Solidaritätszu-
schlag nur zu erheben, wenn die Be-
messungsgrundlage im jeweiligen 
Lohnzahlungszeitraum 


 1. bei monatlicher Lohnzahlung 


 a) in der Steuerklasse III mehr 
als 2 923,83 Euro und 


 b) in den Steuerklasse I, II, IV 
bis VI mehr als 
1 461,92 Euro, 


 2. bei wöchentlicher Lohnzahlung 


 a) in der Steuerklasse III mehr 
als 682,23 Euro und 


 b) in den Steuerklassen I, II, IV 
bis VI mehr als 341,11 Euro, 
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 3. bei täglicher Lohnzahlung 


 a) in der Steuerklasse III mehr 
als 97,46 Euro und 


 b) in den Steuerklassen I, II, IV 
bis VI mehr als 48,73 Euro 
beträgt.“ 


 d) In Absatz 4a Nummer 1 wird die An-
gabe „16 956 Euro“ durch die Angabe 
„17 543 Euro“ und in Nummer 2 wird 
die Angabe „33 912 Euro“ durch die 
Angabe „35 086 Euro“ ersetzt. 


 e) In Absatz 5 wird die Angabe 
„33 912 Euro“ durch die Angabe 
„35 086Euro“ und die Angabe 
„16 956 Euro“ durch die Angabe 
„17 543 Euro“ ersetzt. 


2. Dem § 6 wird folgender Absatz 23 angefügt: 2. Dem § 6 wird folgender Absatz 23 angefügt: 


„(23) § 3 Absatz 2a in der am 1. Januar 
2023 geltenden Fassung ist erstmals auf den 
laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für 
einen nach dem 31. Dezember 2022 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf 
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 
2022 zufließen.“ 


„(23) § 3 Absatz 2a in der am 1. Januar 
2023 geltenden Fassung ist erstmals auf den 
laufenden Arbeitslohn anzuwenden, der für 
einen nach dem 31. Dezember 2022 endenden 
Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird, und auf 
sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 
2022 zufließen. § 3 Absatz 3 in der Fassung 
des Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals im Veranlagungszeit-
raum 2023 anzuwenden. § 3 Absatz 4 und 
4a in der Fassung des Artikels 4 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf 
den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, 
der für einen nach dem 31. Dezember 2022 
endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt 
wird, und auf sonstige Bezüge, die nach 
dem 31. Dezember 2022 zufließen. § 3 Ab-
satz 5 in der Fassung des Artikels 4 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist beim 
Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Ar-
beitgeber (§ 42b des Einkommensteuerge-
setzes) erstmals für das Ausgleichs-
jahr 2023 anzuwenden.“ 
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Artikel 5 


 Weitere Änderung des Solidaritätszuschlag-
gesetzes 1995 


 Das Solidaritätszuschlaggesetz 1995, das 
zuletzt durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 3 wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 3 Nummer 1 wird die An-
gabe „35 086 Euro“ durch die Angabe 
„36 260 Euro“ und in Nummer 2 wird 
die Angabe „17 543 Euro“ durch die 
Angabe „18 130 Euro“ ersetzt. 


 b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 


 „(4) Beim Abzug vom laufenden 
Arbeitslohn ist der Solidaritätszu-
schlag nur zu erheben, wenn die Be-
messungsgrundlage im jeweiligen 
Lohnzahlungszeitraum  


 1. bei monatlicher Lohnzahlung 


 a) in der Steuerklasse III mehr 
als 3 021,67 Euro und 


 b) in den Steuerklasse I, II, IV 
bis VI mehr als 
1 510,83 Euro, 


 2. bei wöchentlicher Lohnzahlung 


 a) in der Steuerklasse III mehr 
als 705,06 Euro und 


 b) in den Steuerklassen I, II, IV 
bis VI mehr als 352,53 Euro, 


 3. bei täglicher Lohnzahlung 


 a) in der Steuerklasse III mehr 
als 100,72 Euro und 


 b) in den Steuerklassen I, II, IV 
bis VI mehr als 50,36 Euro 
beträgt.“ 


 c) In Absatz 4a Nummer 1 wird die An-
gabe „17 543“ durch die Angabe 
„18 130 Euro“ und in Nummer 2 wird 
die Angabe „35 086 Euro“ durch die 
Angabe „36 260 Euro“ ersetzt. 
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 d) In Absatz 5 wird die Angabe 
„35 086 Euro“ durch die Angabe 
„36 260 Euro“ und die Angabe 
„17 543 Euro“ durch die Angabe 
„18 130 Euro“ ersetzt. 


 2. Dem § 6 wird folgender Absatz 24 ange-
fügt: 


 „(24) § 3 Absatz 3 in der Fassung des 
Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes] ist erstmals im Veranlagungszeit-
raum 2024 anzuwenden. § 3 Absatz 4 und 
4a in der Fassung des Artikels 5 des Geset-
zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-
fertigungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals auf 
den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, 
der für einen nach dem 31. Dezember 2023 
endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt 
wird, und auf sonstige Bezüge, die nach 
dem 31. Dezember 2023 zufließen. § 3 Ab-
satz 5 in der Fassung des Artikels 5 des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist beim 
Lohnsteuer-Jahresausgleich durch den Ar-
beitgeber (§ 42b des Einkommensteuerge-
setzes) erstmals für das Ausgleichsjahr 
2024 anzuwenden.“ 


Artikel 5 Artikel 6 


Änderung des Bundeskindergeldgesetzes Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 


§ 6 des Bundeskindergeldgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Bundeskindergeldgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 
(BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 1. § 6 wird wie folgt geändert: 


1. Absatz 1 wird wie folgt gefasst: a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 


„(1) Das Kindergeld beträgt monatlich 
für das erste, zweite und dritte Kind jeweils 
237 Euro und für das vierte und jedes weitere 
Kind jeweils 250 Euro.“ 


„(1) Das Kindergeld beträgt mo-
natlich für jedes Kind 250 Euro.“ 
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2. In Absatz 2 wird die Angabe „219 Euro“ 
durch die Angabe „237 Euro“ ersetzt. 


b) Absatz 2 wird aufgehoben. 


 2. Nach § 20 Absatz 3 wird folgender Ab-
satz 3a eingefügt: 


 „(3a) Abweichend von § 6a Absatz 2 
beträgt der monatliche Höchstbetrag des 
Kinderzuschlags im Kalenderjahr 2023 für 
jedes zu berücksichtigende Kind 250 
Euro.“ 


Artikel 6 Artikel 7 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2022 in Kraft. 


(2) Artikel 1 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2022 in Kraft. 


(3) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. (3) Die Artikel 3 und 5 treten am 1. Januar 
2024 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Michael Schrodi und Johannes Steiniger 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3496 in seiner 54. Sitzung am 22. Septem-
ber 2022 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Rechtsausschuss, dem Haushaltsaus-
schuss, dem Wirtschaftsausschuss, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales und dem Ausschuss für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 
GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3871 in seiner 60. Sitzung am 13. Oktober 
2022 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Rechtsausschuss, dem Haushaltsausschuss, 
dem Wirtschaftsausschuss, dem Ausschuss für Arbeit und Soziales und dem Ausschuss für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach § 96 GO-BT 
beteiligt. 


 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Die Aktualisierung des progressiven Einkommensteuertarifs für die Jahre 2023 und 2024 unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse des 14. Existenzminimumberichts und des 5. Steuerprogressionsberichts umfasst die Anhebung 
des Grundfreibetrags und die Verschiebung der Tarifeckwerte. Mit der Anhebung des in den Einkommensteu-
ertarif integrierten Grundfreibetrags wird die steuerliche Freistellung des Existenzminimums der steuerpflichtigen 
Bürgerinnen und Bürger ab dem Jahr 2023 gewährleistet. Dies und die Verschiebung der übrigen Tarifeckwerte 
nach rechts – mit Ausnahme des Eckwerts der sog. „Reichensteuer“ – führt zu einem Ausgleich der Effekte der 
kalten Progression im Verlauf des Einkommensteuertarifs. Dadurch wird sichergestellt, dass trotz steigender In-
flation Lohnsteigerungen und Entlastungen auch tatsächlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen und 
nicht durch eine progressionsbedingt höhere Einkommensbesteuerung gemindert werden. Der Höchstbetrag für 
den steuerlichen Abzug von Unterhaltsleistungen, dessen Höhe an die des Grundfreibetrags angelehnt ist, wird 
ebenfalls angehoben und ab dem Jahr 2022 durch die Einführung eines dynamischen Verweises entsprechend 
angepasst. 


Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts darf bei der Besteuerung von Familien ein Einkom-
mensbetrag in Höhe des sächlichen Existenzminimums eines Kindes zuzüglich der Bedarfe für Betreuung und 
Erziehung oder Ausbildung nicht besteuert werden. Der steuerliche Kinderfreibetrag wird für die Jahre 2022, 
2023 und 2024 entsprechend angepasst. Darüber hinaus wird das Kindergeld zum 1. Januar 2023 in einem Schritt 
für die Jahre 2023 und 2024 angehoben. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 29. Sitzung am 17. Oktober 2022 eine öffentliche Anhörung zur Vorlage unter 
Buchstabe a durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur 
Stellungnahme: 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte Fassung ersetzt







Drucksache 20/4378 – 20 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 
1. Arbeitnehmerkammer Bremen 


2. Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. 


3. Deutscher Familienverband e.V. 


4. Deutscher Gewerkschaftsbund 


5. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. 


6. Hechtner, Prof. Dr. Frank, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 


7. Hey, Prof. Dr. Johanna, Universität zu Köln 


8. ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. 


9. Institut Finanzen und Steuern e.V. 


10. Rietzler, Dr. Katja, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stif-
tung 


11. Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundesverband e.V. 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 29. Sitzung am 9. November 2022 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner  33. Sitzung am 9. November 2022 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stim-
men der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 26. Sitzung am 9. November 2022 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Frak-
tion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktionen der CDU/CSU und AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 31. Sitzung am 9. November 2022 
beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktionen der CDU/CSU und AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Gesetzentwurf in seiner 25. Sitzung am 9. 
November 2022 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion 
der AfD Annahme. 


Zu Buchstabe b  


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 29. Sitzung am 9. November 2022 beraten und empfiehlt 
Erledigterklärung. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 33. Sitzung am 9. November 2022 beraten und emp-
fiehlt Erledigterklärung. 


Der Wirtschaftsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 26. Sitzung am 9. November 2022 beraten und emp-
fiehlt Erledigterklärung. 
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Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Gesetzentwurf in seiner 31. Sitzung am 9. November 2022 
beraten und empfiehlt Erledigterklärung. 


Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Gesetzentwurf in seiner 25. Sitzung am 9. 
November 2022 beraten und empfiehlt Erledigterklärung. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags zur Überprü-
fung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie in seiner 13. Sitzung am 12. Oktober 2022 mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltig-
keitsrelevanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine 
Prüfbitte sei daher nicht erforderlich. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/3496 in seiner 25. Sitzung am 28. September 
2022 erstmalig beraten. Er hat die Beratung in seiner 27. Sitzung am 12. Oktober 2022 fortgesetzt und die Durch-
führung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durchführung der Anhörung am 17. Oktober 2022 hat 
der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 30. Sitzung am 19. Oktober 2022 fortgeführt und 
in seiner 33. Sitzung am 9. November 2022 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und FDP gegen die Stimmen der Fraktion DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD die Annahme 
des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20/3496 in geänderter Fassung. 


Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 20/3871 in seiner 30. Sitzung am 19. Oktober 2022 
erstmalig beraten und in seiner 33. Sitzung am 9. November 2022 die Beratung abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen aller Fraktionen Erledigterklärung des Gesetzentwurfs auf 
Drucksache 20/3871. 


Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP betonten, der Gesetzentwurf sehe zu-
sammen mit dem eingebrachten Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen eine starke Anpassung des Einkom-
mensteuertarifs, eine starke Anhebung des Kinderfreibetrags, eine starke Kindergelderhöhung sowie die Anpas-
sung der Freigrenze beim Solidaritätszuschlag für die Veranlagungszeiträume 2023 und 2024 vor. Die Anhebung 
des steuerlich freizustellenden Existenzminimums und des Kinderfreibetrags seien verfassungsrechtlich geboten. 
Darüber hinaus gleiche die Koalition mit dem vorliegenden Gesetzentwurf samt Änderungsantrag die kalte Pro-
gression vollständig in Höhe der Inflationsrate aus. Damit gehe man über das hinaus, was die Große Koalition bei 
den letzten Anpassungen in der Vergangenheit vorgenommen habe. 


Beim Solidaritätszuschlag führe die Anpassung der Freigrenze durch den vorliegenden Änderungsantrag dazu, 
dass weiterhin nur die zehn Prozent der höchsten Einkommen dem Solidaritätszuschlag unterlägen und die Infla-
tion nicht zu einer Ausweitung des Kreises der Zahlungspflichtigen führe. 


Die nun vorgesehene Erhöhung des Kindergeldes sei eine der größten in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland und ein wichtiges sozialpolitisches Zeichen für Familien in der Zeit der Krise. Die Kindergelderhö-
hung auf 250 Euro für alle Kinder sei ein wichtiger Schritt in Richtung einer Kindergrundsicherung. 


Insgesamt betrage die Entlastung nun 33 Milliarden Euro. Diese Entlastung sei erheblich und der Krisensituation 
angemessen. 


Die Fraktion der CDU/CSU kritisierte das Gesetzgebungsverfahren. Zur Anhörung hätten der 14. Existenzmi-
nimumbericht und der 5. Steuerprogressionsbericht nicht vorgelegen, so dass eine angemessene Beratung nicht 
möglich gewesen sei. Der Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen sei erst am heutigen Tag und damit viel zu 
spät vorgelegt worden. 
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Dennoch könne die Fraktion der CDU/CSU dem Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens zustimmen. Viele 
Punkte, die von der Fraktion der CDU/CSU angesprochen und problematisiert worden seien, würden nun umge-
setzt. Dazu gehörten beispielsweise die Anhebung der Freigrenze beim Solidaritätszuschlag und die stärkere Er-
höhung des Kindergeldes. Allerdings spreche sich die Fraktion der CDU/CSU für ein jährliches statt des prakti-
zierten Anpassungsverfahrens im zweijährlichen Turnus aus. Insgesamt stimmte die Fraktion der CDU/CSU dem 
geänderten Gesetzentwurf zu. 


Die Fraktion der AfD betonte, der Gesetzentwurf bekämpfe nur Symptome der Inflation; die eigentlichen Ursa-
chen würden dadurch nicht beseitigt. Die Energiekrise sei darüber hinaus teilweise hausgemacht. 


Auch sie kritisierte das Gesetzgebungsverfahren. Die beiden Berichte hätten dem BMF früh genug vorgelegen, 
um den Mitgliedern des Finanzausschusses zumindest am gestrigen Tag einen fertigen Änderungsantrag vorlegen 
zu können. Außerdem kritisierte sie am Beispiel der Heizkostenentwicklung die im Existenzminimumbericht ent-
halten Annahmen und Zahlen. Es stelle sich die Frage, ob die Inflation überhaupt richtig erfasst werde. 


Die Anpassungen beim Kindergeld und beim Grundfreibetrag bewertete die Fraktion der AfD grundsätzlich po-
sitiv. Dennoch gehe das Gesetz bei der Anpassung des Grundfreibetrags wie auch bei der Anpassung der Tarif-
eckwerte nicht weit genug. Darüber hinaus könnte man sich die Debatte um eine Anpassung des Tarifs sparen, 
wenn eine automatische Anpassung mit Hilfe eines „Tarifs auf Rädern“ eingeführt würde. 


Insgesamt enthielt sich die Fraktion der AfD. 


Die Fraktion DIE LINKE. kritisierte das Gesetzgebungsverfahren als „unterirdisch“. Den Gesetzentwurf sowie 
den vorliegenden Änderungsantrag lehnte die Fraktion DIE LINKE. ab. 


 


Vom Ausschuss angenommener Änderungsantrag 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksache 20/3496 sind aus der Zusam-
menstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Änderungen 
finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen brachten einen Änderungsan-
trag ein. 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen (Anpassung Einkommensteuertarif, Kinderfreibetrag, Kindergeld, 
Freigrenze Solidaritätszuschlag (Veranlagungszeitraum 2023 und 2024)) 


 


Zustimmung: SPD, CDU/CSU, B90/GR, FDP 


Ablehnung: DIE LINKE. 


Enthaltung: AfD 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 


 


Die Fraktion der CDU/CSU brachte einen Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU () 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und FDP auf Drucksache 20/3496 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 
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Der Bundestag wolle beschließen: 


 


Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


 


Im Oktober 2022 hat die Inflationsrate laut Statistischem Bundesamt bei +10,4 Prozent gelegen. Damit erleben 
wir die höchste Inflationsrate seit über 70 Jahren. Diese Inflationsraten und ein Konsumklima auf Rekordtief 
werden die deutsche Volkswirtschaft sehr wahrscheinlich in eine Rezession stürzen. In einer solchen Situation 
verbietet es sich geradezu, dass Bürgerinnen und Bürger durch Steuererhöhungen infolge kalter Progression 
noch mehr belastet werden.  


Auch hatte das Statistische Bundesamt Ende August berechnet, dass die Tariflöhne 2022 nach den bis dahin 
vorliegenden Abschlüssen durchschnittlich um 2,9 Prozent steigen. Nach Abzug der aufs Jahr gerechneten durch-
schnittlichen Inflationsrate von 7,6 Prozent sinken sie real um 4,4 Prozent. Indes geht die Bundesregierung in 
ihrer Herbstprojektion von einer Inflationsrate von 7,2 Prozent aus und schätzt den Anstieg der durchschnittli-
chen Bruttolöhne auf 4,5 %. Das wäre immer noch ein Reallohnverlust von 2,7 Prozent.  


Gleichzeitig sind die Steuereinnahmen von Bund und Ländern insgesamt laut Bundesfinanzministerium im Ver-
gleich zum Vorjahr um rund 54 Milliarden EUR gestiegen. Allein Bund und Länder werden etwas über 47 Milli-
arden EUR mehr einnehmen. Auch die kalte Progression im Einkommensteuertarif trägt zu diesen höheren Steu-
ereinnahmen bei.  


Das Bundeskabinett hat am 14. September 2022 den Entwurf für ein Inflationsausgleichsgesetz verabschiedet. Es 
soll inflationsbedingte Mehrbelastungen ausgleichen, indem inflationsbedingte Steuermehreinnahmen in diesem 
Jahr in Höhe von 15,8 Mrd. EUR zurückgegeben werden sollen – aber erst im kommenden Jahr. 


 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  


 


1. die Eckwerte des Einkommensteuertarifs schon für 2022 zugunsten der Steuerpflichtigen zu verschieben, um 
die kalte Progression in diesem Jahr vollständig auszugleichen; 


2. die Freigrenze des Solidaritätszuschlages entsprechend anzuheben; 


3. auch die Eckwerte des Einkommensteuertarifs für 2023 nochmals an die erhöhte Teuerungsrate von über 
sieben Prozent anzupassen; 


4. die Überprüfung des Einkommensteuer-Tarifverlaufs künftig jährlich vorzunehmen, um die kalte Progres-
sion in der aktuellen Phase hoher Inflationsraten zutreffend und zeitnah auszugleichen;  


5. den Kinderfreibetrag und das Kindergeld entsprechend des Existenzminimumsberichts an die Inflationsrate 
von über sieben Prozent anzupassen und  


6. die Anhebung des Kindergelds um 18 Euro für die ersten beiden Kindern nochmals an die erhöhte Inflati-
onsrate anzupassen und die Erhöhung auf alle weiteren Kinder auszuweiten.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: CDU/CSU 


Ablehnung: SPD, B90/GR, FDP 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 
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B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 32 Absatz 6 Satz 1 
Die Anpassung des steuerlichen Kinderfreibetrags im Gesetzentwurf beruhte auf den voraussichtlichen Ergebnis-
sen des 14. Existenzminimumberichts. Der 14. Existenzminimumbericht liegt zwischenzeitlich vor. Dem Be-
richtsergebnis zufolge ist der Kinderfreibetrag für 2023 um 202 Euro zu erhöhen, um die verfassungsrechtlich 
gebotene steuerliche Freistellung des Existenzminimums zu gewährleisten. 


Zu Nummer 2 


§ 32a Absatz 1 
Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG wird der für den Veranlagungs-
zeitraum 2023 geltende Einkommensteuertarif normiert. Die Anpassung des steuerlichen Grundfreibetrags im 
Gesetzentwurf beruhte auf den voraussichtlichen Ergebnissen des 14. Existenzminimumberichts. Der 14. Exis-
tenzminimumbericht liegt zwischenzeitlich vor. Dem Berichtsergebnis zufolge ist der Grundfreibetrag für 2023 
um 561 Euro auf 10 908 Euro zu erhöhen, um die verfassungsrechtlich gebotene steuerliche Freistellung des Exis-
tenzminimums zu gewährleisten. 


Darüber hinaus wird zum vollständigen Ausgleich der kalten Progression die Rechtsverschiebung der Tarifeck-
werte des Einkommensteuertarifs, die im Gesetzentwurf auf den voraussichtlichen Ergebnissen des 5. Steuerpro-
gressionsberichts beruht, an das endgültige Berichtsergebnis angepasst. Das heißt, mit Ausnahme des Eckwerts 
zur sog. „Reichensteuer“ werden die Tarifeckwerte um 7,2 % nach rechts verschoben. 


Redaktionell wird in § 32a Absatz 1 Satz 1 EStG eine klarstellende Ergänzung aufgenommen, wonach Bemes-
sungsgrundlage der tariflichen Einkommensteuer das auf einen vollen Euro-Betrag, d. h. ohne Nachkommastellen, 
abgerundete zu versteuernde Einkommen ist. Eine entsprechende Rundungsregel war bisher in § 32a Absatz 1 
Satz 1 EStG nicht enthalten.  


 


Zu Nummer 4 


§ 39b Absatz 2 Satz 7 
Es handelt sich um eine Folgeänderung, die aus der Anpassung des Grundfreibetrags an die Ergebnisse des 
14. Existenzminimumberichts resultiert. 


Zu Nummer 8 


§ 66 Absatz 1 
Das Kindergeld wird ab dem 1. Januar 2023 für das erste, zweite und dritte Kind auf die bisher für vierte und 
weitere Kinder geltende Höhe angehoben. Im Ergebnis beträgt das Kindergeld monatlich für alle Kinder dann 
einheitlich jeweils 250 Euro. Mit der Erhöhung ist die vollständige betragsmäßige Angleichung der Kindergeld-
höhe für alle Kinder und die Abschaffung der bisherigen Kindergeldstaffelung verbunden (siehe Begründung zu 
Artikel 2 Nummer 8 dieses Änderungsgesetzes). 


 


Zu Artikel 3 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 32 Absatz 6 Satz 1 
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Die Anpassung des steuerlichen Kinderfreibetrags im Gesetzentwurf beruhte auf den voraussichtlichen Ergebnis-
sen des 14. Existenzminimumberichts. Der 14. Existenzminimumbericht liegt zwischenzeitlich vor. Dem Be-
richtsergebnis zufolge ist der Kinderfreibetrag für 2024 um weitere 180 Euro zu erhöhen, um die verfassungs-
rechtlich gebotene steuerliche Freistellung des Existenzminimums zu gewährleisten (siehe Begründung zu Num-
mer 1). 


Zu Nummer 2 


§ 32a Absatz 1 
Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Neufassung des § 32a Absatz 1 EStG wird der ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2024 geltende Einkommensteuertarif normiert. Die Anpassung des steuerlichen Grundfreibetrags im 
Gesetzentwurf beruhte auf den voraussichtlichen Ergebnissen des 14. Existenzminimumberichts. Der 14. Exis-
tenzminimumbericht liegt zwischenzeitlich vor. Dem Berichtsergebnis zufolge ist der Grundfreibetrag ab dem 
Jahr 2024 um weitere 564 Euro auf 11 472 Euro zu erhöhen, um die verfassungsrechtlich gebotene steuerliche 
Freistellung des Existenzminimums zu gewährleisten (siehe Begründung zu Nummer 2).  


Darüber hinaus wird zum vollständigen Ausgleich der kalten Progression die Rechtsverschiebung der Tarifeck-
werte des Einkommensteuertarifs, die im Gesetzentwurf auf den voraussichtlichen Ergebnissen des 5. Steuerpro-
gressionsberichts beruht, an das endgültige Berichtsergebnis angepasst. Das heißt, mit Ausnahme des Eckwerts 
zur sog. „Reichensteuer“ werden die Tarifeckwerte um 6,3 % nach rechts verschoben. In diesem Kontext ist zu-
sätzlich zum Ergebnis des 14. Existenzminimumberichts der Grundfreibetrag ab dem Jahr 2024 um weitere 
132 Euro auf 11 604 Euro zu erhöhen. Für das Jahr 2023 ergibt sich diesbezüglich keine zusätzliche Anpassungs-
notwendigkeit, weil die Höhe des Grundfreibetrags gemäß Existenzminimumbericht bereits zu einem vollständi-
gen Ausgleich der kalten Progression führt. 


Zu Nummer 3 


§ 39b Absatz 2 Satz 7 
Es handelt sich um eine Folgeänderung, die aus der Anpassung des Grundfreibetrags an die Ergebnisse des 
14. Existenzminimumberichts resultiert. 


 


Zu Artikel 4 (Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Absatz 3 Nummer 1, Absatz 4 und 4a Nummer 1 sowie Absatz 5 


Mit dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2115) 
wurden ab dem Jahr 2021 ca. 90 % der zuvor mit Solidaritätszuschlag belasteten Steuerpflichtigen bei der 
Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer durch eine deutliche Anhebung der bestehenden Frei-
grenze vollständig von der Ergänzungsabgabe entlastet.  


Zur Vermeidung zusätzlicher Belastungen der Einkommensteuerpflichtigen wird die Freigrenze für das Jahr 
2023 angehoben. Die für die Veranlagung und den Lohnsteuerabzug im Einzelnen geregelten Beträge in § 3 
Absatz 3 bis 5 SolzG 1995 werden entsprechend fortgeschrieben. 


Zu Nummer 2 


§ 6 Absatz 23 


Mit den Änderungen wird die Anwendung der ab 2023 angehobenen Freigrenzen geregelt. 


 


Zu Artikel 5 – neu – (Weitere Änderung des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995) 


Zu Nummer 1 


§ 3 Absatz 3 Nummer 1, Absatz 4 und 4a Nummer 1 sowie Absatz 5 
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Mit dem Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2115) 
wurden ab dem Jahr 2021 ca. 90 % der zuvor mit Solidaritätszuschlag belasteten Steuerpflichtigen bei der 
Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer durch eine deutliche Anhebung der bestehenden Frei-
grenze vollständig von der Ergänzungsabgabe entlastet.  


Zur Vermeidung zusätzlicher Belastungen der Einkommensteuerpflichtigen wird die Freigrenze ab dem Jahr 
2024 angehoben. Die für die Veranlagung und den Lohnsteuerabzug im Einzelnen geregelten Beträge in § 3 
Absatz 3 bis 5 SolzG 1995 werden entsprechend fortgeschrieben. 


Zu Nummer 2 


§ 6 Absatz 24 – neu – 


Mit den Änderungen wird die Anwendung der ab 2024 angehobenen Freigrenzen geregelt. 


 


Zu Artikel 6 (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 
§ 6 Absatz 1  


Die Änderung vollzieht die Änderung des § 66 Absatz 1 EStG nach.  


Zu Buchstabe b 
§ 6 Absatz 2 – aufgehoben – 


Mit der Anhebung des Kindergelds auf einheitlich 250 Euro entfällt § 6 Absatz 2 BKGG ersatzlos. Mit der Norm 
wurde bislang die Höhe des Kindergeldanspruchs für Vollwaisen und Kinder, die den Aufenthalt ihrer Eltern 
nicht kennen, an die in Absatz 1 geregelte Höhe des Kindergeldes für erste Kinder angepasst. 


Zu Nummer 2 
§ 20 Absatz 3a – neu – 


Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung der Anhebung des Kindergeldes, mit der sichergestellt wird, 
dass der Höchstbetrag des Kinderzuschlags von 250 Euro für das Kalenderjahr 2023 ungeachtet der Dynamisie-
rung nach § 6a Absatz 2 des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) nicht aufgrund der Anhebung des Kindergeldes 
unterschritten wird. 


 


Zu Artikel 7 (Inkrafttreten) 


Zu Absatz 3 
Die Anhebung der Freigrenze beim Solidaritätszuschlag gemäß Artikel 5 – neu – soll ab dem 1. Januar 2024 in 
Kraft treten. 
 


Berlin, den 9. November 2022 


Michael Schrodi 
Berichterstatter 


Johannes Steiniger 
Berichterstatter 
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Deutscher Bundestag Drucksache 20/4376 
20. Wahlperiode 09.11.2022 


Beschlussempfehlung und Bericht 
des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
– Drucksachen 20/3436, 20/4228 –


Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des 
Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 
und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 


A. Problem
Die digitale Plattformökonomie wuchs in den vergangenen Jahren rapide. Infolge 
dieser Entwicklung nehmen die Einkünfte zu, die Personen und Unternehmen auf 
digitalen Plattformen erzielen. Die gleichmäßige und gesetzmäßige Besteuerung 
dieser Einkünfte stellt eine Herausforderung für die Finanzbehörden dar, da die 
Möglichkeiten der Finanzbehörden zur Ermittlung der steuerlichen Grundlagen 
an ihre Grenzen stoßen. Vor allem können von Plattformbetreibern, die aus dem 
Ausland operieren, Informationen zum Zweck der gleichmäßigen und gesetzmä-
ßigen Besteuerung nicht zuverlässig erlangt werden. Dies ist besonders deshalb 
problematisch, weil die digitalen Geschäftsmodelle es den Betreibern solcher 
Plattformen erlauben, ihre Dienste mit geringem Aufwand grenzüberschreitend 
anzubieten. 


In den zurückliegenden Jahren wurden diverse Möglichkeiten zur Zusammenar-
beit der Steuerbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union geschaffen, 
vor allem durch neue Formen des steuerlichen Informationsaustausches. Durch 
die zwischenstaatliche Verwaltungszusammenarbeit werden die Steuerbehörden 
bei ihren Anstrengungen zur Unterbindung von Steuerhinterziehung und Steu-
erumgehung unterstützt. Die Bewertung der Verwaltungszusammenarbeit hat je-
doch Ineffizienzen und andere Schwachstellen aufgezeigt. 


Außerdem sind die steuerverfahrensrechtlichen Bestimmungen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Durchführung von Außenprüfungen, punktuell zu moder-
nisieren. In der Praxis hat sich herausgestellt, dass der teilweise lange Zeitraum 
zwischen Prüfungsbeginn und dem Abschluss einer Außenprüfung für die Steu-
erpflichtigen eine erhebliche Belastung darstellen kann.  
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B. Lösung 
In Umsetzung der als „DAC 7“ bezeichneten Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates 
vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusam-
menarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (ABl. L 104/1 
vom 25.03.2021) wird eine Pflicht für Betreiber digitaler Plattformen eingeführt, 
den Finanzbehörden Informationen über Einkünfte zu melden, die von Anbietern 
auf diesen Plattformen erzielt wurden. Die Meldepflicht wird um einen automati-
schen Austausch von Informationen zu Anbietern ergänzt, die in anderen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union steuerlich ansässig sind. Auf diese Weise 
werden die wirtschaftlichen Aktivitäten der Anbieter auf digitalen Plattformen für 
die Steuerbehörden transparent. 


Zusätzlich werden bereits etablierte Formen der zwischenstaatlichen Zusammen-
arbeit weiterentwickelt und die maßgeblichen Rechtsvorschriften zu ihrer Durch-
führung klarer gefasst. Die Steuerbehörden werden dadurch in die Lage versetzt, 
Sachverhalte mit Auslandsbezug noch wirksamer zu ermitteln und ausgetauschte 
Informationen noch effizienter zu nutzen. 


Letztlich sollen Außenprüfungen künftig früher begonnen und abgeschlossen 
werden. Im Vordergrund steht dabei die Kooperation zwischen Finanzverwaltung 
und Unternehmen. Außenprüfer und Steuerpflichtige werden gleichermaßen in 
die Pflicht genommen. Während von den Steuerpflichtigen insbesondere erwei-
terte Mitwirkungspflichten gefordert werden, sollen die Außenprüfer beispiels-
weise Prüfungsschwerpunkte benennen sowie Zwischengespräche führen. Durch 
die neuen Mitwirkungspflichten soll zudem gewährleistet werden, dass dem ver-
fassungsrechtlichen Verifikationsgebot weiter Rechnung getragen werden kann. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf: 


– Möglichkeit eines Antrags auf Auskunft zum Anwendungsbereich des 
PStTG; 


– EU-Amtshilfegesetz, Automatische Übermittlung von Informationen, Fi-
nanzverwaltungsgesetz, Aufgaben des Bundeszentralamts für Steuern; 


– Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist (§ 171 Absatz 4 AO – neu –); 


– Änderungen beim qualifizierten Mitwirkungsverlangen (§ 200a AO – neu 
– ); 


– Geänderte Inkrafttretens- und Anwendungsregelungen zu den Änderungen 
der Abgabenordnung und verlängerte Erprobung alternativer Prüfungsme-
thoden. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 20/3436, 20/4228 in geänder-
ter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE  
GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und 
AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. 


C. Alternativen 
Keine. Die Richtlinie (EU) 2021/514 ist nach ihrem Artikel 2 Absatz 1 bis zum 
31. Dezember 2022 in nationales Recht umzusetzen. 
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Auf Bundesebene entsteht zur Umsetzung der sog. DAC 7 folgender Vollzugs-
aufwand: 


Kapitel HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 


Titel in Tsd. Euro 


0815 


 


Tit. 422.01 431 862 862 862 


Tit. 511.01  116 231 231 231 


Tit. 812.01 58 116 116 116 


Tit. 532.01 3 075 14 645 15 655 13 340 


Summe  3 680 15 854 16 864 14 549 


0816 Tit. 422.01 967 1 935 1 935 1 935 


Tit. 511.01 Non-IT 255 509 509 509 


Tit. 812.01 127 255 255 255 


Tit. 532.01 600 2 500 2 500 2 500 


Tit. 511.01  1 180 1 180 1 180 


Tit. 812.02  5 900   


Summe  1 949 12 279 6 379 4 479 


0811 Tit. 634.03 395 790 790 790 


Summe Epl. 08/HH-Jahr  6 024 28 923 24 033 19 818 


anteiliger Umstellungsaufwand   3 675 24 225 15 468 12 096 


Anteiliger laufender Aufwand  2 349 4 698 8 565 7 722 


Gesamtsumme Epl. 08 78 798 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalkosten ist finanziell und stellenmäßig im 
Einzelplan 08 einzusparen. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 
Es fällt kein Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger an. 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 
Für die Wirtschaft ergibt sich eine Änderung des jährlichen Erfüllungsaufwands 
in Höhe von rund 852 800 Euro. Davon entfallen 494 400 Euro auf Bürokratie-
kosten aus Informationspflichten. 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorha-
ben unterliegt nicht der „One in, one out“-Regelung (Kabinettbeschluss vom 
25. März 2015), soweit er durch die Umsetzung der als „DAC 7“ bezeichneten 
Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richt-
linie 2011/16/EU entsteht. 
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Dagegen unterliegt der laufende Erfüllungsaufwand, der aus der Einführung eines 
bindenden Teilabschlusses (§ 180 Absatz 1a AO) resultiert, der „One in, one out“-
Regelung. Im Sinne der „One in, one out“-Regelung stellt der jährliche Erfül-
lungsaufwand der Wirtschaft ein „In“ von 455 700 Euro dar. Die erforderliche 
Kompensation wird zeitnah durch zukünftige Gesetzgebungsvorhaben des Bun-
desministeriums der Finanzen erbracht. 


Insgesamt entsteht ein einmaliger Aufwand von rund 1 879 500 Euro. Darunter 
sind 87 500 Euro der Kategorie Einmalige Informationspflicht und 1 792 000 
Euro der Kategorie Sonstiges zuzuordnen. 


Tabellarische Zusammenfassung: 
Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro): 852,8 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten (in Tsd. Euro): 494,4 


Einmaliger Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro): 1 879,5 


davon durch einmalige Informationspflicht (in Tsd. Euro): 87,5 


davon durch Sonstiges (in Tsd. Euro): 1 792,0 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
Umsetzung der sog. DAC 7 


Zur Umsetzung der sog. DAC 7 entsteht auf Bundesebene ein Gesamt-Erfüllungs-
aufwand in Höhe von ca. 79 000 000 Euro in den Jahren 2022 bis 2025. Der ein-
malige Umstellungsaufwand beläuft sich dabei auf ca. 56 000 000 Euro und der 
laufende Aufwand auf ca. 23 000 000 Euro. 


Für KONSENS-Verfahren wird insgesamt ein IT-Aufwand in Höhe von 208 470 
Euro (279 PT) geschätzt. 


Durch das Gesetz entsteht in den Ländern daneben ein einmaliger geringfügiger 
automationstechnischer Umstellungsaufwand. 


Das Gesetz führt hinsichtlich der Regelungen für Plattformbetreiber bei den Fi-
nanzämtern zu einem nicht quantifizierbaren Mehraufwand. 


Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 


Der Bundesbetriebsprüfung entsteht durch die gesetzlichen Änderungen kein Er-
füllungsaufwand. 


Da die Betriebsprüfungsstellen den Arbeitsanfall durch Schwerpunktsetzung 
steuern, werden in diesem Bereich keine Mehr- oder Minderaufwände ausgewie-
sen. 


Durch die Modernisierung der Betriebsprüfung verursachen die von den Veranla-
gungsstellen zu fertigenden Teilabschlussbescheide jedoch voraussichtlich einen 
laufenden personellen Mehraufwand von ca. 83 000 Euro, da nunmehr je Be-
triebsprüfung nicht nur ein Abschlussbericht auszuwerten und ein Abschlussbe-
scheid zu fertigen ist, sondern in strittigen Fragen ggf. auch mehrere Teilab-
schlussberichte auszuwerten und Teilabschlussbescheide zusätzlich erlassen wer-
den müssen und dies möglicherweise inklusive der Änderungen der Jahre außer-
halb des Prüfungszeitraumes. 


Änderungen durch die Annahme des Änderungsantrags Nr. 1 der Koalitionsfrak-
tionen (Auskunft zum Anwendungsbereich des PStTG): 
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Für Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft ergeben sich keine Änderungen 
gegenüber dem Regierungsentwurf. 


Für die Verwaltung führt die Erteilung von Auskünften nach § 10 PStTG zu kei-
ner nennenswerten Änderung gegenüber dem Regierungsentwurf. Dem BZSt ob-
liegt die Beurteilung der Melde- und Sorgfaltspflichten nach diesem Gesetz be-
reits insoweit, als es gemäß § 9 Absatz 10 des PStTG für die Prüfung und Durch-
setzung dieser Pflichten zuständig ist. 


 


F. Weitere Kosten 
Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 
direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3436, 20/4228 in der aus der nachstehen-
den Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


Berlin, den 9. November 2022 


Der Finanzausschuss 


Alois Rainer 
Vorsitzender 


 
 


Sebastian Brehm 
Berichterstatter 


Sascha Müller 
Berichterstatter 
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Zusammenstellung 
des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des 
Rates vom 22. März 2021 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung 
und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 
– Drucksachen 20/3436, 20/4228 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2021/514 


des Rates vom 22. März 2021 zur Än-
derung der Richtlinie 2011/16/EU 


über die Zusammenarbeit der Ver-
waltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Modernisie-
rung des Steuerverfahrensrechts  


Entwurf eines Gesetzes zur Umset-
zung der Richtlinie (EU) 2021/514 


des Rates vom 22. März 2021 zur Än-
derung der Richtlinie 2011/16/EU 


über die Zusammenarbeit der Ver-
waltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Modernisie-
rung des Steuerverfahrensrechts 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-
desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Artikel 1 Artikel 1 


Gesetz über die Meldepflicht und den 
automatischen Austausch von Infor-
mationen meldender Plattformbetrei-


ber in Steuersachen 


Gesetz über die Meldepflicht und den 
automatischen Austausch von Infor-
mationen meldender Plattformbetrei-


ber in Steuersachen 


(Plattformen-Steuertransparenzge-
setz – PStTG) 


(Plattformen-Steuertransparenzge-
setz – PStTG) 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


A b s c h n i t t  1  


u n v e r ä n d e r t  


Unterabschnitt 1 


Anwendungsbereich 


Unterabschnitt 1 


u n v e r ä n d e r t  


§ 1 Anwendungsbereich § 1 u n v e r ä n d e r t  


                                                        
* Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 22. März 2021 zur 


Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich 
der Besteuerung (ABl. L 104 vom 25.3.2021, S. 1). 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Unterabschnitt 2 


Begriffsbestimmungen 


Unterabschnitt 2 


u n v e r ä n d e r t  


§ 2 Begriffsbestimmungen § 2 u n v e r ä n d e r t  


§ 3 Plattform; Plattformbetreiber § 3 u n v e r ä n d e r t  


§ 4 Nutzer; Anbieter § 4 u n v e r ä n d e r t  


§ 5 Relevante Tätigkeit; Vergütung § 5 u n v e r ä n d e r t  


§ 6 Sonstige Begriffsbestimmungen § 6 u n v e r ä n d e r t  


§ 7 Qualifizierter Plattformbetreiber, qualifi-
zierter Drittstaat, qualifizierte Vereinba-
rung, qualifizierte relevante Tätigkeit 


§ 7 u n v e r ä n d e r t  


Unterabschnitt 3 


Verfahrensvorschriften 


Unterabschnitt 3 


u n v e r ä n d e r t  


§ 8 Zuständige Behörde § 8 u n v e r ä n d e r t  


§ 9 Aufgaben des Bundeszentralamts für 
Steuern 


§ 9 u n v e r ä n d e r t  


 § 10 Auskunft 


§ 10 Verfahren zur Feststellung eines freige-
stellten Plattformbetreibers 


§ 11 u n v e r ä n d e r t  


§ 11 Registrierung § 12 u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  2  


M e l d e p f l i c h t e n  


A b s c h n i t t  2  


u n v e r ä n d e r t  


§ 12 Meldepflicht § 13 u n v e r ä n d e r t  


§ 13 Meldepflichtige Informationen § 14 u n v e r ä n d e r t  


§ 14 Meldeverfahren § 15 u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  3  


S o r g f a l t s p f l i c h t e n  


A b s c h n i t t  3  


u n v e r ä n d e r t  


§ 15 Anwendung der Sorgfaltspflichten § 16 u n v e r ä n d e r t  


§ 16 Erhebung meldepflichtiger Informationen § 17 u n v e r ä n d e r t  


§ 17 Überprüfung meldepflichtiger Informatio-
nen 


§ 18 u n v e r ä n d e r t  


§ 18 Identifizierung freigestellter Anbieter § 19 u n v e r ä n d e r t  


§ 19 Frist zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten § 20 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


§ 20 Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch 
Dritte 


§ 21 u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  4  


S o n s t i g e  P f l i c h t e n  f ü r  m e l -


d e n d e  P l a t t f o r m b e t r e i b e r  


A b s c h n i t t  4  


u n v e r ä n d e r t  


§ 21 Information der Anbieter § 22 u n v e r ä n d e r t  


§ 22 Durchsetzung von Mitwirkungspflichten § 23 u n v e r ä n d e r t  


§ 23 Aufzeichnungen; Aufbewahrungsfristen § 24 u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  5  


B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  u n d  w e i -


t e r e  M a ß n a h m e n  


A b s c h n i t t  5  


u n v e r ä n d e r t  


§ 24 Bußgeldvorschriften § 25 u n v e r ä n d e r t  


§ 25 Weitere Maßnahmen § 26 u n v e r ä n d e r t  


§ 26 Koordination § 27 u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  6  


R e c h t s w e g  u n d  A n w e n d u n g s -


b e s t i m m u n g e n  


A b s c h n i t t  6  


u n v e r ä n d e r t  


§ 27 Rechtsweg § 28 u n v e r ä n d e r t  


§ 28 Anwendungsbestimmungen § 29 u n v e r ä n d e r t  
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  


A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n  


Unterabschnitt 1 Unterabschnitt 1 


Anwendungsbereich u n v e r ä n d e r t  


§ 1 


 


Anwendungsbereich  


(1) Dieses Gesetz regelt die Meldepflicht 
von Plattformbetreibern und den automatischen In-
formationsaustausch aufgrund der Richtlinie 
2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über 
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 77/799/EWG (ABl. L 64 vom 
11.3.2011, S. 1; Amtshilferichtlinie) in der Fas-
sung der Richtlinie (EU) 2021/514 (ABl. L 104 
vom 25.3.2021, S. 1). 


 


(2) Es gelten die Vorschriften der Abgaben-
ordnung, soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt. 


 


Unterabschnitt 2 Unterabschnitt 2 


Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 


§ 2 § 2 


Begriffsbestimmungen u n v e r ä n d e r t  


Für dieses Gesetz gelten die Begriffsbestim-
mungen der §§ 3 bis 7. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


§ 3 § 3 


Plattform; Plattformbetreiber Plattform; Plattformbetreiber 


(1) Eine Plattform ist jedes auf digitalen 
Technologien beruhende System, das es Nutzern 
ermöglicht, über das Internet mittels einer Software 
miteinander in Kontakt zu treten und Rechtsge-
schäfte abzuschließen, die gerichtet sind auf  


(1) u n v e r ä n d e r t  


1. die Erbringung relevanter Tätigkeiten (§ 5) 
durch Anbieter für andere Nutzer oder 


 


2. die Erhebung und Zahlung einer mit einer re-
levanten Tätigkeit zusammenhängenden Ver-
gütung. 


 


Eine Plattform liegt auch vor, wenn der Betreiber 
des Systems mit Anbietern oder anderen Nutzern 
Rechtsgeschäfte abschließt, die auf die Nummern 
1 oder 2 gerichtet sind. Unbeschadet der Sätze 1 
und 2 handelt es sich unter anderem nicht um eine 
Plattform, wenn die Software ausschließlich er-
möglicht:  


 


1. die Verarbeitung von Zahlungen, die im Zu-
sammenhang mit einer relevanten Tätigkeit 
erfolgen; 


 


2. das Auflisten einer relevanten Tätigkeit oder 
die Werbung für eine relevante Tätigkeit 
durch Nutzer oder 


 


3. die Umleitung oder Weiterleitung von Nut-
zern auf eine Plattform. 


 


(2) Ein Plattformbetreiber ist jeder Rechts-
träger, der sich verpflichtet, einem Anbieter eine 
Plattform ganz oder teilweise zur Verfügung zu 
stellen. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Ein freigestellter Plattformbetreiber ist 
ein Plattformbetreiber, der  


(3) Ein freigestellter Plattformbetreiber ist 
ein Plattformbetreiber, der  


1. gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern 
nach § 10 oder  


1. gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern 
nach § 11 oder  


2. gegenüber der zuständigen Behörde eines an-
deren Mitgliedstaats der Europäischen Union 
im Einklang mit den dort geltenden Rechts-
vorschriften  


2. u n v e r ä n d e r t  


den Nachweis erbracht hat, dass die von ihm be-
triebene Plattform nicht von meldepflichtigen An-
bietern genutzt werden kann. 


den Nachweis erbracht hat, dass die von ihm be-
triebene Plattform nicht von meldepflichtigen An-
bietern genutzt werden kann. 
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(4) Ein meldender Plattformbetreiber ist ein 
Plattformbetreiber, bei dem es sich nicht um einen 
freigestellten Plattformbetreiber handelt und der  


(4) u n v e r ä n d e r t  


1. seinen Sitz oder seine Geschäftsleitung   


a) im Inland hat,  


b) nicht im Inland hat, aber  


aa) nach dem Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland eingetragen ist o-
der, 


 


bb) eine Betriebsstätte im Inland hat 
und kein qualifizierter Plattformbe-
treiber (§ 7 Absatz 1) ist oder 


 


2. kein qualifizierter Plattformbetreiber ist und  


a) in keinem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union nach den dort gelten-
den Rechtsvorschriften steuerlich ansäs-
sig ist, 


 


b) in keinem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union die Voraussetzungen 
entsprechend der Nummer 1 erfüllt und 


 


c) eine Plattform betreibt, die  


aa) die Erbringung relevanter Tätigkei-
ten durch meldepflichtige Anbieter 
ermöglicht oder 


 


bb) die Erbringung relevanter Tätigkei-
ten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 er-
möglicht, wenn das unbewegliche 
Vermögen in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union belegen 
ist. 


 


§ 4 § 4 


Nutzer; Anbieter Nutzer; Anbieter 


(1) Ein Nutzer ist jede natürliche Person o-
der jeder Rechtsträger, die oder der eine Plattform 
in Anspruch nimmt. Nutzer ist nicht der Plattform-
betreiber. 


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Ein Anbieter ist jeder Nutzer, der zu ir-
gendeinem Zeitpunkt im Meldezeitraum auf einer 
Plattform registriert ist und eine relevante Tätigkeit 
anbieten kann. 


(2) u n v e r ä n d e r t  
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(3) Ein bestehender Anbieter ist jeder An-
bieter, der auf einer Plattform am 1. Januar 2023 
registriert ist. Wird ein Rechtsträger zu einem Zeit-
punkt nach dem 1. Januar 2023 erstmals meldender 
Plattformbetreiber, so gelten alle Anbieter, die zu 
diesem Zeitpunkt bereits registriert sind, als beste-
hende Anbieter. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Ein aktiver Anbieter ist ein Anbieter, der 
im Meldezeitraum eine relevante Tätigkeit erbringt 
oder dem im Meldezeitraum eine Vergütung ge-
zahlt oder gutgeschrieben wird, die im Zusammen-
hang mit einer relevanten Tätigkeit steht.  


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Ein freigestellter Anbieter ist jeder An-
bieter, der  


(5) u n v e r ä n d e r t  


1. ein staatlicher Rechtsträger ist,  


2. ein Rechtsträger ist, dessen Aktien regelmä-
ßig an einer anerkannten Wertpapierbörse ge-
handelt werden, oder ein verbundener Rechts-
träger eines Rechtsträgers ist, dessen Aktien 
regelmäßig an einer anerkannten Wertpapier-
börse gehandelt werden, 


 


3. ein Rechtsträger ist, der im Meldezeitraum 
unter Inanspruchnahme derselben Plattform 
in mehr als 2 000 Fällen relevante Tätigkeiten 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Bezug 
auf eine inserierte Immobilieneinheit (§ 6 Ab-
satz 7) erbracht hat oder 


 


4. im Meldezeitraum unter Inanspruchnahme 
derselben Plattform in weniger als 30 Fällen 
relevante Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 erbracht und 
dadurch insgesamt weniger als 2 000 Euro als 
Vergütung gezahlt oder gutgeschrieben be-
kommen hat. 


 


Ein Anbieter, der ausschließlich die Voraussetzun-
gen des Satzes 1 Nummer 3 oder Nummer 4 erfüllt, 
ist nur in Bezug auf die dort genannte relevante Tä-
tigkeit ein freigestellter Anbieter. 


 


(6) Ein meldepflichtiger Anbieter ist ein ak-
tiver Anbieter, bei dem es sich nicht um einen frei-
gestellten Anbieter handelt und der 


(6) Ein meldepflichtiger Anbieter ist ein ak-
tiver Anbieter, bei dem es sich nicht um einen frei-
gestellten Anbieter handelt und der 


1. im Inland ansässig ist oder relevante Tätigkei-
ten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in 
Bezug auf unbewegliches Vermögen erbracht 
hat, das im Inland belegen ist, oder 


1. u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Drucksache 20/4376 – 14 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union ansässig ist oder relevante Tätig-
keiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in 
Bezug auf unbewegliches Vermögen erbracht 
hat, das in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union belegen ist. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Ein Anbieter gilt in dem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union als ansässig, in dem er seinen Sitz o-
der, bei einer natürlichen Person, seinen Wohnsitz 
hat. Wurde die Steueridentifikationsnummer, die 
nach den §§ 16 und 17 bei dem Anbieter erhoben 
worden ist, von einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union erteilt, so gilt der Anbieter auch in 
dem Mitgliedstaat der Europäischen Union als an-
sässig, der die Steueridentifikationsnummer erteilt 
hat. Sofern bei dem Anbieter nach § 16 Absatz 2 
Informationen zu einer Betriebsstätte erhoben wor-
den sind, gilt der Anbieter auch in dem Mitglied-
staat der Europäischen Union als ansässig, in dem 
die Betriebsstätte gelegen ist. Ungeachtet der Sätze 
2 bis 4 gilt ein Anbieter in jedem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union als ansässig, der durch einen 
bereitgestellten Identifizierungsdienst nach 
§ 16 Absatz 5 bestätigt wurde als Staat, in dem der 
Anbieter ansässig ist. 


Ein Anbieter gilt in dem Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union als ansässig, in dem er seinen Sitz o-
der, bei einer natürlichen Person, seinen Wohnsitz 
hat. Wurde die Steueridentifikationsnummer, die 
nach den §§ 17 und 18 bei dem Anbieter erhoben 
worden ist, von einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union erteilt, so gilt der Anbieter auch in 
dem Mitgliedstaat der Europäischen Union als an-
sässig, der die Steueridentifikationsnummer erteilt 
hat. Sofern bei dem Anbieter nach § 17 Absatz 2 
Informationen zu einer Betriebsstätte erhoben wor-
den sind, gilt der Anbieter auch in dem Mitglied-
staat der Europäischen Union als ansässig, in dem 
die Betriebsstätte gelegen ist. Ungeachtet der Sätze 
2 bis 4 gilt ein Anbieter in jedem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union als ansässig, der durch einen 
bereitgestellten Identifizierungsdienst nach 
§ 17 Absatz 5 bestätigt wurde als Staat, in dem der 
Anbieter ansässig ist. 


§ 5 § 5 


Relevante Tätigkeit; Vergütung u n v e r ä n d e r t  


(1) Eine relevante Tätigkeit ist jede der fol-
genden Tätigkeiten, wenn sie gegen eine Vergü-
tung erbracht wird: 


 


1. die zeitlich begrenzte Überlassung von Nut-
zungen und anderen Rechten jeder Art an un-
beweglichem Vermögen; 


 


2. die Erbringung persönlicher Dienstleistun-
gen;  


 


3. der Verkauf von Waren;   


4. die zeitlich begrenzte Überlassung von Nut-
zungen und anderen Rechten jeder Art an 
Verkehrsmitteln.  


 


Eine relevante Tätigkeit ist nicht die Tätigkeit eines 
Anbieters, der als nichtselbständig Beschäftigter 
des Plattformbetreibers oder eines mit dem Platt-
formbetreiber verbundenen Rechtsträgers handelt. 
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(2) Vergütung ist jegliche Form von Entgelt, 
die einem Anbieter im Zusammenhang mit einer 
relevanten Tätigkeit gezahlt oder gutgeschrieben 
wird, abzüglich aller vom Plattformbetreiber ein-
behaltenen oder erhobenen Gebühren, Provisionen 
oder Steuern. Die Höhe der Vergütung ist dem 
Plattformbetreiber bekannt oder müsste ihm be-
kannt sein; dem Plattformbetreiber ist das Wissen 
aller mit ihm verbundenen Rechtsträger und beauf-
tragten Dienstleister zuzurechnen. Für das Vorlie-
gen einer Vergütung ist es unerheblich, von wem 
das Entgelt erbracht wird. 


 


(3) Eine persönliche Dienstleistung ist jede 
zeitlich begrenzte oder auf eine bestimmte Auf-
gabe bezogene Tätigkeit, die von einer oder meh-
reren Personen entweder selbständig oder im Na-
men eines Rechtsträgers ausgeführt wird, nachdem 
sie von einem Nutzer angefordert worden ist. Es ist 
unerheblich, ob die Tätigkeit dem Nutzer virtuell 
oder an einem physischen Ort zur Verfügung ge-
stellt wird. Eine Tätigkeit, die in zeitlicher und in-
haltlicher Hinsicht unabhängig davon erbracht 
wird, ob sie durch einen bestimmten Nutzer oder 
eine Gruppe bestimmter Nutzer angefordert wor-
den ist, ist keine persönliche Dienstleistung. 


 


(4) Waren sind alle körperlichen Gegen-
stände. 


 


(5) Verkehrsmittel sind alle motorisierten 
und nicht motorisierten beweglichen Gegenstände, 
die die individuelle Beförderung von Personen o-
der Gütern zu Land, zu Wasser oder in der Luft er-
möglichen. 


 


§ 6 § 6 


Sonstige Begriffsbestimmungen u n v e r ä n d e r t  


(1) Ein Rechtsträger ist eine juristische Per-
son, eine Personenvereinigung oder eine Vermö-
gensmasse. 


 


(2) Ein verbundener Rechtsträger ist mit ei-
nem anderen Rechtsträger verbunden, wenn 


 


1. er den anderen Rechtsträger beherrscht oder 
von diesem beherrscht wird oder  


 


2. beide Rechtsträger der gleichen Beherrschung 
unterliegen. 
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Beherrschung liegt dann vor, wenn ein Rechtsträ-
ger oder eine natürliche Person unmittelbar oder 
mittelbar zu mehr als 50 Prozent am Kapital, an 
den Mitgliedschaftsrechten, an den Beteiligungs-
rechten oder an den Stimmrechten eines Rechtsträ-
gers beteiligt ist, wobei mittelbare und unmittel-
bare Beteiligungen addiert werden. Bei einer mit-
telbaren Beteiligung wird die Erfüllung der Anfor-
derung, dass mehr als 50 Prozent der Rechte nach 
Satz 2 an einem anderen Rechtsträger gehalten 
werden, durch Multiplikation der Beteiligungsquo-
ten an den nachgeordneten Rechtsträgern ermittelt. 
Ein Rechtsträger oder eine natürliche Person mit 
einer Stimmrechtsbeteiligung von mehr als 50 Pro-
zent gilt dabei als Halter von 100 Prozent der 
Stimmrechte. 


 


(3) Ein staatlicher Rechtsträger ist die Re-
gierung, eine Gebietskörperschaft oder eine Be-
hörde eines Staates sowie eine Einrichtung, die 
sich unter der Kontrolle eines Staates oder einer o-
der mehrerer Gebietskörperschaften befindet. 


 


(4) Eine Steueridentifikationsnummer ist   


1. eine von einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union erteilte Identifikationsnummer 
eines Steuerpflichtigen oder eine funktionale 
Entsprechung, wenn keine Steueridentifikati-
onsnummer vorhanden ist, 


 


2. im Fall der Bundesrepublik Deutschland   


a) die Wirtschafts-Identifikationsnummer 
nach § 139c der Abgabenordnung, 


 


b) sofern die Wirtschafts-Identifikations-
nummer nicht vergeben wurde, die Iden-
tifikationsnummer nach § 139b der Ab-
gabenordnung oder 


 


c) sofern weder eine Wirtschaft-Identifika-
tionsnummer noch eine Identifikations-
nummer vergeben wurde, die vom ört-
lich zuständigen Finanzamt erteilte Steu-
ernummer. 


 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 17 – Drucksache 20/4376 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(5) Eine Identifikationsnummer für Umsatz-
steuerzwecke ist eine von einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union erteilte individuelle Mehr-
wertsteuer-Identifikationsnummer nach Arti-
kel 214 der Richtlinie 2006/112/EG. Im Fall der 
Bundesrepublik Deutschland ist die Identifikati-
onsnummer für Umsatzsteuerzwecke die vom 
Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer nach § 27a des Um-
satzsteuergesetzes. 


 


(6) Der Meldezeitraum ist das Kalenderjahr, 
für das die Meldung gemäß Abschnitt 2 erfolgt. 


 


(7) Eine inserierte Immobilieneinheit um-
fasst alle unbeweglichen Vermögen, die an dersel-
ben Anschrift gelegen sind, im Eigentum desselben 
Eigentümers stehen und von demselben Anbieter 
auf einer Plattform angeboten werden für die Er-
bringung relevanter Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1. 


 


(8) Die Kennung des Finanzkontos ist die 
eindeutige, dem Plattformbetreiber vorliegende 
Kennnummer oder Referenz des jeweiligen Bank-
kontos oder eines ähnlichen Zahlungsdienstkontos, 
auf das die Vergütung gezahlt oder gutgeschrieben 
wird. 


 


(9) Ein Identifizierungsdienst ist ein elektro-
nisches Verfahren, das ein Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder die Europäische Union einem 
Plattformbetreiber zur direkten Bestätigung der 
Identität und steuerlichen Ansässigkeit eines An-
bieters bereitstellt. 


 


(10) Ein Drittstaat ist jeder Staat oder jedes 
Gebiet, der oder das nicht Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union ist. 


 


§ 7 § 7 


Qualifizierter Plattformbetreiber, qualifizier-
ter Drittstaat, qualifizierte Vereinbarung, qua-


lifizierte relevante Tätigkeit 


Qualifizierter Plattformbetreiber, qualifizier-
ter Drittstaat, qualifizierte Vereinbarung, qua-


lifizierte relevante Tätigkeit 


(1) Ein qualifizierter Plattformbetreiber ist 
ein Plattformbetreiber,  


(1) u n v e r ä n d e r t  


1. der in einem qualifizierten Drittstaat ansässig 
ist und 
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2. bei dem sämtliche relevante Tätigkeiten, de-
ren Erbringung die von ihm betriebene Platt-
form ermöglicht, qualifizierte relevante Tätig-
keiten sind. 


 


Eine Ansässigkeit in einem qualifizierten Drittstaat 
liegt vor, wenn der Plattformbetreiber in einem 
qualifizierten Drittstaat nach den dort geltenden 
Rechtsvorschriften 


 


1. steuerlich ansässig ist oder  


2. steuerlich nicht ansässig ist, aber  


a) nach dem Recht des qualifizierten Dritt-
staats eingetragen ist oder 


 


b) den Ort seiner tatsächlichen Geschäfts-
leitung in dem qualifizierten Drittstaat 
hat. 


 


(2) Ein qualifizierter Drittstaat ist ein Dritt-
staat,  


(2) u n v e r ä n d e r t  


1. zwischen dem und allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union eine qualifizierte Ver-
einbarung besteht und 


 


2. der alle Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union öffentlich als meldepflichtige Staaten 
benannt hat. 


 


(3) Eine qualifizierte Vereinbarung ist eine 
wirksame Vereinbarung zwischen den zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union und eines Drittstaats, die den automatischen 
Austausch von Informationen an eine zuständige 
Behörde eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union vorschreibt, die den meldepflichtigen Infor-
mationen nach § 13 gleichwertig sind. Die Gleich-
wertigkeit im Sinne von Satz 1 bestimmt sich nach 
den Feststellungen, die von der Europäischen 
Kommission im Wege von Durchführungsrechts-
akten nach Artikel 8ac Absatz 7 der Amtshilfe-
richtlinie getroffen werden.  


(3) Eine qualifizierte Vereinbarung ist eine 
wirksame Vereinbarung zwischen den zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union und eines Drittstaats, die den automatischen 
Austausch von Informationen an eine zuständige 
Behörde eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union vorschreibt, die den meldepflichtigen Infor-
mationen nach § 14 gleichwertig sind. Die Gleich-
wertigkeit im Sinne von Satz 1 bestimmt sich nach 
den Feststellungen, die von der Europäischen 
Kommission im Wege von Durchführungsrechts-
akten nach Artikel 8ac Absatz 7 der Amtshilfe-
richtlinie getroffen werden.  


(4) Eine qualifizierte relevante Tätigkeit ist 
jede relevante Tätigkeit, zu der gemäß einer quali-
fizierten Vereinbarung ein automatischer Aus-
tausch von Informationen vorgeschrieben ist. 


(4) u n v e r ä n d e r t  
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Unterabschnitt 3 Unterabschnitt 3 


Verfahrensvorschriften Verfahrensvorschriften 


§ 8 § 8 


Zuständige Behörde u n v e r ä n d e r t  


Zuständige Behörde im Sinne dieses Gesetzes 
ist das Bundesministerium der Finanzen, soweit 
nicht die Zuständigkeit des Bundeszentralamts für 
Steuern nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5g des 
Finanzverwaltungsgesetzes gegeben ist oder sich 
aus diesem Gesetz etwas anderes ergibt. 


 


§ 9 § 9 


Aufgaben des Bundeszentralamts für Steuern Aufgaben des Bundeszentralamts für Steuern 


(1) Das Bundeszentralamt für Steuern 
nimmt Informationen entgegen, die ihm von mel-
denden Plattformbetreibern nach § 12 und von den 
zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union nach Artikel 8ac Absatz 2 
der Amtshilferichtlinie übermittelt werden, und 
speichert diese Informationen. 


(1) Das Bundeszentralamt für Steuern 
nimmt Informationen entgegen, die ihm von mel-
denden Plattformbetreibern nach § 13 und von den 
zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union nach Artikel 8ac Absatz 2 
der Amtshilferichtlinie übermittelt werden, und 
speichert diese Informationen. 


(2) Das Bundeszentralamt für Steuern über-
mittelt entgegengenommene Informationen zu 
meldepflichtigen Anbietern nach 
§ 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 zur Durchführung 
des Besteuerungsverfahrens an die zuständige Lan-
desfinanzbehörde weiter. § 88 Absatz 4 Satz 1 der 
Abgabenordnung ist mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass ein unverhältnismäßiger Aufwand bei der 
Zuordnung der Daten zu einem bestimmten Steu-
erpflichtigen oder einem bestimmten Finanzamt 
gegeben ist, wenn sich die Zuordnung nicht mittels 
verfügbarer automatisierter Verfahren vornehmen 
lässt. § 88 Absatz 4 Satz 2 der Abgabenordnung ist 
nicht anzuwenden. 


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Das Bundeszentralamt für Steuern über-
mittelt entgegengenommene Informationen zu 
meldepflichtigen Anbietern nach 
§ 4 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 an  


(3) u n v e r ä n d e r t  
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1. die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, in denen der je-
weilige meldepflichtige Anbieter als ansässig 
gilt, und 


 


2. die zuständigen Behörden aller Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, in denen das un-
bewegliche Vermögen belegen ist, wenn der 
meldepflichtige Anbieter relevante Tätigkei-
ten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 er-
bracht hat. 


 


Die Übermittlung erfolgt mit Ablauf des zweiten 
Monats des Kalenderjahres, das auf den Meldezeit-
raum folgt. Eine Anhörung der Beteiligten nach 
§ 117 Absatz 4 Satz 3 der Abgabenordnung findet 
nicht statt. 


 


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern ist be-
rechtigt, die Informationen, die ihm nach Absatz 1 
übermittelt worden sind, zur Erfüllung der ihm ge-
setzlich übertragenen Aufgaben auszuwerten. Eine 
Auswertung der Informationen durch die jeweils 
zuständige Landesfinanzbehörde bleibt hiervon 
unberührt. § 19 Absatz 2 des EU-Amtshilfegeset-
zes bleibt unberührt.  


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Das Bundeszentralamt für Steuern be-
wahrt die Informationen, die ihm nach Absatz 1 
übermittelt worden sind, ab dem Zeitpunkt der Ent-
gegennahme 15 Jahre lang auf. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist hat das Bundeszentralamt für 
Steuern die Daten zum Jahresende zu löschen. 
Nimmt das Bundeszentralamt für Steuern vor dem 
in Satz 2 genannten Zeitpunkt eine Änderungsmel-
dung entgegen, so beginnt die Frist nach Satz 1 mit 
dem Zeitpunkt, zu dem die Änderungsmeldung 
entgegengenommen worden ist.  


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) Das Bundeszentralamt für Steuern veröf-
fentlicht auf seiner Internetseite 


(6) u n v e r ä n d e r t  


1. Mitteilungen der zuständigen Behörden ande-
rer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
die nach Artikel 8ac Absatz 2 Buchstabe h der 
Amtshilferichtlinie gemacht wurden. Das 
Bundesministerium der Finanzen teilt nach 
Artikel 8ac Absatz 2 Buchstabe h der Amts-
hilferichtlinie den zuständigen Behörden aller 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union mit, dass die zuständige Behörde der 
Bundesrepublik Deutschland die Kennung 
des Finanzkontos nicht zu verwenden beab-
sichtigt; 
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2. Feststellungen der Europäischen Kommission 
nach § 7 Absatz 3 Satz 2; 


 


3. eine Liste der Identifizierungsdienste, die von 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder 
der Europäischen Union bereitgestellt sind, 
und 


 


4. eine Liste der von Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union und der Europäischen Union 
kostenlos zur Verfügung gestellten elektroni-
schen Schnittstellen zur Überprüfung der Gül-
tigkeit der Steueridentifikationsnummer oder 
der Identifikationsnummer für Umsatzsteuer-
zwecke. 


 


(7) Das Bundeszentralamt für Steuern führt 
das Verfahren zur Registrierung meldender Platt-
formbetreiber nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 nach 
Maßgabe des § 11, einschließlich der damit ver-
bundenen Mitteilungen an die Europäische Kom-
mission und die zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, durch. 
Das Bundeszentralamt für Steuern berücksichtigt 
dabei die Durchführungsrechtsakte der Europäi-
schen Kommission nach Artikel 8ac Absatz 4 Un-
terabsatz 3 der Amtshilferichtlinie. 


(7) Das Bundeszentralamt für Steuern führt 
das Verfahren zur Registrierung meldender Platt-
formbetreiber nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 nach 
Maßgabe des § 12, einschließlich der damit ver-
bundenen Mitteilungen an die Europäische Kom-
mission und die zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, durch. 
Das Bundeszentralamt für Steuern berücksichtigt 
dabei die Durchführungsrechtsakte der Europäi-
schen Kommission nach Artikel 8ac Absatz 4 Un-
terabsatz 3 der Amtshilferichtlinie. 


(8) Das Bundeszentralamt für Steuern unter-
richtet die zuständigen Behörden aller anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union über jede 
Feststellung, die das Bundeszentralamt für Steuern 
nach § 10 in Bezug auf einen freigestellten Platt-
formbetreiber nach § 3 Absatz 3 getroffen hat, so-
wie über jede Änderung einer solchen Feststellung. 


(8) Das Bundeszentralamt für Steuern unter-
richtet die zuständigen Behörden aller anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union über jede 
Feststellung, die das Bundeszentralamt für Steuern 
nach § 11 in Bezug auf einen freigestellten Platt-
formbetreiber nach § 3 Absatz 3 getroffen hat, so-
wie über jede Änderung einer solchen Feststellung. 


(9) Für die in den Absätzen 7 und 8 genann-
ten Zwecke nutzt das Bundeszentralamt für Steu-
ern das Zentralverzeichnis nach Artikel 8ac Ab-
satz 6 der Amtshilferichtlinie. 


(9) u n v e r ä n d e r t  


(10) Das Bundeszentralamt für Steuern prüft 
die Einhaltung der Melde- und Sorgfaltspflichten, 
die den meldenden Plattformbetreibern nach die-
sem Gesetz auferlegten werden. § 147 Absatz 5 
und 6 und die §§ 193 bis 203a der Abgabenord-
nung sowie § 12 des EU-Amtshilfegesetzes gelten 
entsprechend.  


(10) u n v e r ä n d e r t  


(11) Das Bundeszentralamt für Steuern er-
greift nach den §§ 25 und 26 Maßnahmen zur 
Durchsetzung der Pflichten nach diesem Gesetz. 


(11) Das Bundeszentralamt für Steuern er-
greift nach den §§ 26 und 27 Maßnahmen zur 
Durchsetzung der Pflichten nach diesem Gesetz. 


 


§ 10 
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 Auskunft 


 (1) Das Bundeszentralamt für Steuern 
kann auf Antrag auf Grundlage eines genau be-
stimmten Sachverhaltes eine Auskunft erteilen 
über 


 1. das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
§ 3 Absatz 1, 


 2. das Vorliegen der Voraussetzungen nach 
§ 5 Absatz 1. 


 Die Auskunft wird nur erteilt, wenn an ihr ein 
besonderes Interesse des Antragstellers besteht. 


 (2) Der Antrag ist schriftlich oder elekt-
ronisch zu stellen. Der Antrag hat zu enthalten: 


 1. die genaue Bezeichnung des Antragstel-
lers; 


 2. eine umfassende und in sich abgeschlossene 
Darstellung des Sachverhalts; 


 3. eine Darlegung des besonderen Interesses 
des Antragstellers; 


 4. eine ausführliche Darlegung des eigenen 
Rechtsstandpunktes; 


 5. die Formulierung konkreter Rechtsfragen; 


 6. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls in 
welchen anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union der Antragsteller nach 
den dort geltenden Rechtsvorschriften eine 
entsprechende Auskunft beantragt hat so-
wie gegebenenfalls den Inhalt der ihm er-
teilten Auskunft; 


 7. die Versicherung, dass alle für die Ertei-
lung der Auskunft und für die Beurteilung 
erforderlichen Angaben gemacht wurden 
und der Wahrheit entsprechen. 


 (3) Über den Antrag soll innerhalb von 
sechs Monaten ab Eingang des Antrags beim 
Bundeszentralamt für Steuern entschieden wer-
den; kann das Bundeszentralamt für Steuern 
nicht innerhalb dieser Frist über den Antrag 
entscheiden, ist dies dem Antragsteller unter 
Angabe der Gründe mitzuteilen. 
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 (4) Die von dem Bundeszentralamt für 
Steuern erteilte Auskunft ist für die Frage, ob 
Pflichten nach diesem Gesetz bestehen, bin-
dend, wenn der tatsächlich verwirklichte Sach-
verhalt von dem der Auskunft zugrunde geleg-
ten Sachverhalt nicht abweicht. Die Auskunft 
ist nicht bindend, wenn sie zuungunsten des An-
tragstellers dem geltenden Recht widerspricht. 
Die Bindungswirkung der Auskunft entfällt ab 
dem Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, 
auf denen die Auskunft beruht, aufgehoben o-
der geändert werden. Unbeschadet der §§ 129 
bis 131 der Abgabenordnung kann eine Aus-
kunft mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben 
oder geändert werden, wenn sich herausstellt, 
dass die erteilte Auskunft unrichtig war. 


 (5) Das Bundeszentralamt für Steuern er-
hebt für die Bearbeitung eines Antrags eine Ge-
bühr, die vor der Erteilung der Auskunft fest-
zusetzen ist. Die Gebühr ist vom Antragsteller 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe ih-
rer Festsetzung zu entrichten. Die Gebühr be-
trägt 5 000 Euro. Auf die Gebühr kann ganz o-
der teilweise verzichtet werden, wenn ihre Er-
hebung nach Lage des einzelnen Falls unbillig 
wäre. Die Gebühr kann insbesondere ermäßigt 
werden, wenn ein Antrag auf Erteilung einer 
Auskunft vor ihrer Bekanntgabe zurückgenom-
men wird. 


§ 10 § 11 


Verfahren zur Feststellung eines freigestellten 
Plattformbetreibers 


Verfahren zur Feststellung eines freigestellten 
Plattformbetreibers 


(1) Das Bundeszentralamt für Steuern stellt 
auf Antrag eines Plattformbetreibers fest, dass es 
sich bei ihm um einen freigestellten Plattformbe-
treiber handelt, wenn der Plattformbetreiber den 
Nachweis erbracht hat, dass die von ihm betriebene 
Plattform nicht von meldepflichtigen Anbietern 
genutzt werden kann. Die Feststellung kann nur für 
jeweils einen Meldezeitraum getroffen werden. 


(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Das Bundeszentralamt für Steuern ver-
längert eine Feststellung auf Antrag für einen sich 
anschließenden Meldezeitraum, wenn der Platt-
formbetreiber nachweist, dass die Verhältnisse, die 
der ursprünglichen Feststellung zugrunde gelegen 
haben, sich in der Zwischenzeit nicht geändert ha-
ben und sich im Verlauf des sich anschließenden 
Meldezeitraums voraussichtlich nicht ändern wer-
den.  


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Berechtigt, einen Antrag auf Feststel-
lung oder auf Verlängerung einer Feststellung zu 
stellen, sind Plattformbetreiber, die nach 
§ 12 Absatz 1 bis 4 zur Meldung an das Bundes-
zentralamt für Steuern grundsätzlich verpflichtet 
wären. Der Antrag nach Absatz 1 ist spätestens bis 
zum 31. Oktober eines Jahres für den laufenden 
Meldezeitraum und der Antrag nach Absatz 2 spä-
testens bis zum 31. Oktober eines Jahres für den 
folgenden Meldezeitraum schriftlich oder elektro-
nisch zu stellen. 


(3) Berechtigt, einen Antrag auf Feststel-
lung oder auf Verlängerung einer Feststellung zu 
stellen, sind Plattformbetreiber, die nach 
§ 13 Absatz 1 bis 4 zur Meldung an das Bundes-
zentralamt für Steuern grundsätzlich verpflichtet 
wären. Der Antrag nach Absatz 1 ist spätestens bis 
zum 31. Oktober eines Jahres für den laufenden 
Meldezeitraum und der Antrag nach Absatz 2 spä-
testens bis zum 31. Oktober eines Jahres für den 
folgenden Meldezeitraum schriftlich oder elektro-
nisch zu stellen. 


(4) Der Antrag hat zu enthalten: (4) u n v e r ä n d e r t  


1. die genaue Bezeichnung des Antragstellers 
und gegebenenfalls aller anderen Plattform-
betreiber derselben Plattform; 


 


2. die Anschrift des Sitzes und die elektroni-
schen Adressen, einschließlich der Internetad-
ressen, des Antragstellers und gegebenenfalls 
aller anderen Plattformbetreiber derselben 
Plattform; 


 


3. jede Steueridentifikationsnummer und Identi-
fikationsnummer für Umsatzsteuerzwecke, 
die dem Plattformbetreiber erteilt wurde; 


 


4. die Gründe für eine grundsätzliche Verpflich-
tung des Antragstellers zur Meldung an das 
Bundeszentralamt für Steuern; 


 


5. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls in wel-
chen anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union der Antragsteller oder ein ande-
rer Betreiber derselben Plattform nach den 
dort geltenden Rechtsvorschriften zu einer 
Meldung verpflichtet ist; 


 


6. die Angabe des Meldezeitraums, für den die 
Feststellung oder die Verlängerung einer 
Feststellung beantragt wird; 
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7. eine Erklärung, ob und gegebenenfalls gegen-
über welchen zuständigen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union der 
Antragsteller oder ein anderer Betreiber der-
selben Plattform nach den dort geltenden 
Rechtsvorschriften für den nach Nummer 6 
angegebenen Meldezeitraum den Nachweis 
erbracht hat, dass die von ihm betriebene 
Plattform nicht von meldepflichtigen Anbie-
tern genutzt werden kann, oder die Erbrin-
gung eines solchen Nachweises beabsichtigt; 


 


8. eine Darlegung der Umstände, einschließlich 
der vertraglichen, technischen und administ-
rativen Vorkehrungen, die zuverlässig verhin-
dern, dass die Plattform, die Gegenstand des 
Antrags ist, tatsächlich von meldepflichtigen 
Anbietern genutzt werden kann. 


 


Dem Antrag sind die erforderlichen Unterlagen 
beizufügen. 


 


(5) Das Bundeszentralamt für Steuern kann 
mit den zuständigen Behörden anderer Mitglied-
staaten der Europäischen Union Informationen 
austauschen, die zur Ermittlung des Sachverhaltes 
und zur Entscheidung über den Antrag erforderlich 
sind; eine Anhörung des Antragstellers nach § 117 
Absatz 4 Satz 3 der Abgabenordnung findet nicht 
statt.  


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) Das Bundeszentralamt für Steuern kann 
eine Feststellung oder die Verlängerung einer Fest-
stellung zurücknehmen oder für die Zukunft wider-
rufen, wenn die Verhältnisse nach Absatz 1 oder 2 
nicht oder nicht mehr erfüllt werden. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


(7) Das Bundeszentralamt für Steuern er-
hebt für die Bearbeitung eines Antrags Gebühren, 
die vor der Erteilung oder Verlängerung der Fest-
stellung festzusetzen sind. Die Gebühr ist vom An-
tragsteller innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe ihrer Festsetzung zu entrichten. Die Gebühr 
beträgt 5 000 Euro für jeden Antrag auf Feststel-
lung sowie 2 500 Euro für jeden Antrag auf Ver-
längerung einer Feststellung. 


(7) u n v e r ä n d e r t  


(8) Ein freigestellter Plattformbetreiber, für 
den eine Feststellung oder die Verlängerung einer 
Feststellung getroffen worden ist, hat dem Bundes-
zentralamt für Steuern unverzüglich jede Ände-
rung der Angaben nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 
bis 8 mitzuteilen.  


(8) u n v e r ä n d e r t  
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§ 11 § 12 


Registrierung Registrierung 


(1) Meldende Plattformbetreiber müssen 
sich unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzun-
gen des § 3 Absatz 4 Nummer 2 einmalig bei einer 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats der Eu-
ropäischen Union registrieren.  


(1) u n v e r ä n d e r t  


(2) Entscheidet ein meldender Plattformbe-
treiber, sich beim Bundeszentralamt für Steuern zu 
registrieren, hat er dem Bundeszentralamt für Steu-
ern folgende Informationen elektronisch mitzutei-
len: 


(2) u n v e r ä n d e r t  


1. die genaue Bezeichnung des meldenden Platt-
formbetreibers; 


 


2. die Anschrift seines Sitzes;  


3. die elektronischen Adressen, einschließlich 
der Internetadressen des meldenden Platt-
formbetreibers; 


 


4. jede Steueridentifikationsnummer, die dem 
meldenden Plattformbetreiber erteilt wurde; 


 


5. eine Erklärung mit Informationen über die 
Identifizierung des meldenden Plattformbe-
treibers für Umsatzsteuerzwecke gemäß den 
§§ 18i und 18j des Umsatzsteuergesetzes oder 
gemäß einer vergleichbaren Regelung eines 
anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union nach Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 2 
und 3 der Richtlinie 2006/112/EG; 


 


6. alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
in denen  


 


a) die meldepflichtigen Anbieter nach 
§ 4 Absatz 6 als ansässig gelten, oder 


 


b) das unbewegliche Vermögen belegen ist, 
in Bezug auf das die meldepflichtigen 
Anbieter relevante Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 über die 
Plattform erbracht haben.  


 


Das Bundeszentralamt für Steuern weist dem mel-
denden Plattformbetreiber vorbehaltlich des Absat-
zes 8 Satz 1 eine Registriernummer zu.  
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(3) Meldende Plattformbetreiber, denen das 
Bundeszentralamt für Steuern eine Registriernum-
mer zugewiesen hat, haben dem Bundeszentralamt 
für Steuern jede Änderung der in Absatz 2 Satz 1 
genannten Informationen unverzüglich mitzutei-
len. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Das Bundeszentralamt für Steuern teilt 
den zuständigen Behörden aller anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union die Registriernum-
mer mit, die es einem meldenden Plattformbetrei-
ber zugewiesen hat, sowie die in Absatz 2 Satz 1 
genannten Informationen und alle Änderungen die-
ser Informationen.  


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Das Bundeszentralamt für Steuern er-
sucht die Europäische Kommission, die Registrie-
rung eines meldenden Plattformbetreibers, dem es 
eine Registriernummer erteilt hat, aus dem Zentral-
verzeichnis gemäß Artikel 8ac Absatz 5 der Amts-
hilferichtlinie zu löschen, wenn  


(5) u n v e r ä n d e r t  


1. der Plattformbetreiber dem Bundeszentralamt 
für Steuern mitteilt, dass die Voraussetzungen 
nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c 
nicht länger erfüllt sind, 


 


2. das Bundeszentralamt für Steuern Grund zu 
der Annahme hat, dass die Voraussetzungen 
nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c 
nicht länger erfüllt sind, obwohl eine Mittei-
lung nach Nummer 1 unterblieben ist, 


 


3. der Plattformbetreiber nicht länger die Vo-
raussetzungen des § 3 Absatz 4 Nummer 2 
erfüllt oder 


 


4. das Bundeszentralamt für Steuern die Regist-
rierung gemäß Absatz 7 widerrufen hat.  


 


(6) Das Bundeszentralamt für Steuern unter-
richtet die Europäische Kommission unverzüglich 
über jeden meldenden Plattformbetreiber, der die 
Voraussetzungen nach 
§ 3 Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c erfüllt und 
nicht nach Absatz 1 beim Bundeszentralamt für 
Steuern oder bei einer anderen zuständigen Be-
hörde eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
registriert ist. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Drucksache 20/4376 – 28 – Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(7) Hat das Bundeszentralamt für Steuern ei-
nem meldenden Plattformbetreiber eine Registrier-
nummer zugewiesen und kommt der meldende 
Plattformbetreiber seiner Meldepflicht nach 
§ 12 Absatz 1 und 4 nicht nach, widerruft das Bun-
deszentralamt für Steuern die erteilte Registrie-
rung. Der Widerruf erfolgt frühestens nach Ablauf 
von 30 Tagen und spätestens nach Ablauf von 90 
Tagen nachdem der meldende Plattformbetreiber 
das zweite Mal erfolglos an die Meldepflicht erin-
nert und ihm der Widerruf der Registrierung ange-
kündigt worden ist. Die §§ 24 bis 26 bleiben unbe-
rührt. 


(7) Hat das Bundeszentralamt für Steuern ei-
nem meldenden Plattformbetreiber eine Registrier-
nummer zugewiesen und kommt der meldende 
Plattformbetreiber seiner Meldepflicht nach 
§ 13 Absatz 1 und 4 nicht nach, widerruft das Bun-
deszentralamt für Steuern die erteilte Registrie-
rung. Der Widerruf erfolgt frühestens nach Ablauf 
von 30 Tagen und spätestens nach Ablauf von 90 
Tagen nachdem der meldende Plattformbetreiber 
das zweite Mal erfolglos an die Meldepflicht erin-
nert und ihm der Widerruf der Registrierung ange-
kündigt worden ist. Die §§ 25 bis 27 bleiben unbe-
rührt. 


(8) Hat das Bundeszentralamt für Steuern 
nach Absatz 7 oder eine andere zuständige Be-
hörde eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvor-
schriften die Registrierung eines meldenden Platt-
formbetreibers widerrufen, so wird diesem vom 
Bundeszentralamt für Steuern auf Antrag eine Re-
gistriernummer nur zugewiesen, wenn er dem Bun-
deszentralamt für Steuern eine angemessene Si-
cherheitsleistung gewährt. Die Sicherheitsleistung 
muss erwarten lassen, dass der meldende Platt-
formbetreiber seiner Meldepflicht, gegebenenfalls 
einschließlich noch unerfüllter Meldepflichten für 
zurückliegende Meldezeiträume, nachkommen 
wird. Die §§ 241 bis 248 der Abgabenordnung gel-
ten entsprechend. Die Sicherheitsleistung ist dem 
meldenden Plattformbetreiber zurückzugewähren, 
sobald dieser der Meldepflicht für gegebenenfalls 
zurückliegende Meldezeiträume und den unmittel-
bar nächsten Meldezeitraum vollständig und rich-
tig nachgekommen ist. Die §§ 24 bis 26 bleiben 
unberührt. 


(8) Hat das Bundeszentralamt für Steuern 
nach Absatz 7 oder eine andere zuständige Be-
hörde eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
im Einklang mit den dort geltenden Rechtsvor-
schriften die Registrierung eines meldenden Platt-
formbetreibers widerrufen, so wird diesem vom 
Bundeszentralamt für Steuern auf Antrag eine Re-
gistriernummer nur zugewiesen, wenn er dem Bun-
deszentralamt für Steuern eine angemessene Si-
cherheitsleistung gewährt. Die Sicherheitsleistung 
muss erwarten lassen, dass der meldende Platt-
formbetreiber seiner Meldepflicht, gegebenenfalls 
einschließlich noch unerfüllter Meldepflichten für 
zurückliegende Meldezeiträume, nachkommen 
wird. Die §§ 241 bis 248 der Abgabenordnung gel-
ten entsprechend. Die Sicherheitsleistung ist dem 
meldenden Plattformbetreiber zurückzugewähren, 
sobald dieser der Meldepflicht für gegebenenfalls 
zurückliegende Meldezeiträume und den unmittel-
bar nächsten Meldezeitraum vollständig und rich-
tig nachgekommen ist. Die §§ 25 bis 27 bleiben 
unberührt. 


A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  


M e l d e p f l i c h t e n  M e l d e p f l i c h t e n  


§ 12 § 13 


Meldepflicht Meldepflicht 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
in § 13 genannten Informationen in Bezug auf den 
Meldezeitraum gemäß den Vorgaben nach 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
in § 14 genannten Informationen in Bezug auf den 
Meldezeitraum gemäß den Vorgaben nach 


1. § 14 Absatz 1 und 1. § 15 Absatz 1 und 
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2. § 14 Absatz 2 bis 4 2. § 15 Absatz 2 bis 4 


spätestens zum 31. Januar des Jahres, das auf das 
Kalenderjahr folgt, in dem der Anbieter als melde-
pflichtiger Anbieter identifiziert worden ist, dem 
Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Wird ei-
nem meldenden Plattformbetreiber bekannt, dass 
eine Meldung entgegen des Satzes 1 innerhalb der 
dort genannten Frist nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig übermittelt worden ist, ist die Meldung 
unverzüglich nach dem Zeitpunkt der Kenntniser-
langung von einer unterbliebenen, unrichtigen oder 
unvollständigen Meldung durch den meldenden 
Plattformbetreiber nachzuholen, zu korrigieren o-
der zu vervollständigen; dies gilt auch, wenn der 
meldende Plattformbetreiber den Anbieter pflicht-
widrig nicht oder nicht rechtzeitig als meldepflich-
tigen Anbieter identifiziert hat. Ergänzend gelten 


spätestens zum 31. Januar des Jahres, das auf das 
Kalenderjahr folgt, in dem der Anbieter als melde-
pflichtiger Anbieter identifiziert worden ist, dem 
Bundeszentralamt für Steuern zu melden. Wird ei-
nem meldenden Plattformbetreiber bekannt, dass 
eine Meldung entgegen des Satzes 1 innerhalb der 
dort genannten Frist nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig übermittelt worden ist, ist die Meldung 
unverzüglich nach dem Zeitpunkt der Kenntniser-
langung von einer unterbliebenen, unrichtigen oder 
unvollständigen Meldung durch den meldenden 
Plattformbetreiber nachzuholen, zu korrigieren o-
der zu vervollständigen; dies gilt auch, wenn der 
meldende Plattformbetreiber den Anbieter pflicht-
widrig nicht oder nicht rechtzeitig als meldepflich-
tigen Anbieter identifiziert hat. Ergänzend gelten 


1. für meldende Plattformbetreiber nach 
§ 3 Absatz 4 Nummer 1 die Absätze 2 und 3 
und 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. für meldende Plattformbetreiber nach 
§ 3 Absatz 4 Nummer 2 die Absätze 4 und 5. 


2. u n v e r ä n d e r t  


(2) Ein meldender Plattformbetreiber, der 
verpflichtet ist, die Informationen nach § 13 auch 
an die zuständige Behörde zumindest eines ande-
ren Mitgliedstaats der Europäischen Union auf-
grund der dort geltenden Rechtsvorschriften zu 
melden, hat zu entscheiden, an welche zuständige 
Behörde er die Informationen meldet. Der mel-
dende Plattformbetreiber hat spätestens bis zu dem 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Zeitpunkt seine Ent-
scheidung den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union mitzutei-
len. Entscheidet ein meldender Plattformbetreiber 
nach Satz 2, die Informationen anstelle an das Bun-
deszentralamt für Steuern an die zuständige Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union zu melden, ist er von der Meldepflicht 
nach Absatz 1 Satz 1 befreit.  


(2) Ein meldender Plattformbetreiber, der 
verpflichtet ist, die Informationen nach § 14 auch 
an die zuständige Behörde zumindest eines ande-
ren Mitgliedstaats der Europäischen Union auf-
grund der dort geltenden Rechtsvorschriften zu 
melden, hat zu entscheiden, an welche zuständige 
Behörde er die Informationen meldet. Der mel-
dende Plattformbetreiber hat spätestens bis zu dem 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Zeitpunkt seine Ent-
scheidung den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union mitzutei-
len. Entscheidet ein meldender Plattformbetreiber 
nach Satz 2, die Informationen anstelle an das Bun-
deszentralamt für Steuern an die zuständige Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union zu melden, ist er von der Meldepflicht 
nach Absatz 1 Satz 1 befreit.  


(3) Mehrere Betreiber derselben Plattform 
sind nebeneinander als meldende Plattformbetrei-
ber nach Absatz 1 Satz 1 verpflichtet. Ein melden-
der Plattformbetreiber ist von der Meldepflicht be-
freit, wenn er nachweisen kann, dass ein anderer 
meldender Plattformbetreiber die Informationen 
nach § 13 dem Bundeszentralamt für Steuern oder 
der zuständigen Behörde eines anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union im Einklang mit den 
dort geltenden Rechtsvorschriften gemeldet hat. 


(3) Mehrere Betreiber derselben Plattform 
sind nebeneinander als meldende Plattformbetrei-
ber nach Absatz 1 Satz 1 verpflichtet. Ein melden-
der Plattformbetreiber ist von der Meldepflicht be-
freit, wenn er nachweisen kann, dass ein anderer 
meldender Plattformbetreiber die Informationen 
nach § 14 dem Bundeszentralamt für Steuern oder 
der zuständigen Behörde eines anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union im Einklang mit den 
dort geltenden Rechtsvorschriften gemeldet hat. 
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(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist ein 
meldender Plattformbetreiber nur dann zur Mel-
dung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steu-
ern verpflichtet, wenn er nach § 11 beim Bundes-
zentralamt für Steuern registriert ist. 


(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist ein 
meldender Plattformbetreiber nur dann zur Mel-
dung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steu-
ern verpflichtet, wenn er nach § 12 beim Bundes-
zentralamt für Steuern registriert ist. 


(5) Ungeachtet des Absatzes 4 und abwei-
chend von § 13 ist ein meldender Plattformbetrei-
ber nicht verpflichtet, Informationen über qualifi-
zierte relevante Tätigkeiten von meldepflichtigen 
Anbietern zu melden, wenn 


(5) Ungeachtet des Absatzes 4 und abwei-
chend von § 14 ist ein meldender Plattformbetrei-
ber nicht verpflichtet, Informationen über qualifi-
zierte relevante Tätigkeiten von meldepflichtigen 
Anbietern zu melden, wenn 


1. der automatische Austausch gleichwertiger 
Informationen mit der zuständigen Behörde 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
gemäß einer qualifizierten Vereinbarung vor-
geschrieben ist und  


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die meldepflichtigen Anbieter 2. u n v e r ä n d e r t  


a) in jenem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union als ansässig gelten oder 


 


b) relevante Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Bezug 
auf unbewegliches Vermögen erbracht 
haben, welches in jenem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union belegen ist. 


 


§ 13 § 14 


Meldepflichtige Informationen Meldepflichtige Informationen 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
folgenden Informationen über sich und über die 
von ihnen betriebene Plattform zu melden: 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
folgenden Informationen über sich und über die 
von ihnen betriebene Plattform zu melden: 


1. den eingetragenen Namen des Plattformbe-
treibers; 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die Anschrift des Sitzes des Plattformbetrei-
bers; 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. die Steueridentifikationsnummer; 3. u n v e r ä n d e r t  


4. die Registriernummer nach 
§ 11 Absatz 2 Satz 2, sofern ihm diese zuge-
wiesen wurde; 


4. die Registriernummer nach 
§ 12 Absatz 2 Satz 2, sofern ihm diese zuge-
wiesen wurde; 


5. sämtliche Firmenbezeichnungen der Platt-
form, bezüglich welcher der meldende Platt-
formbetreiber meldet.  


5. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Meldende Plattformbetreiber haben für 
jeden meldepflichtigen Anbieter, der eine natürli-
che Person ist, die folgenden Informationen zu 
melden:  


(2) u n v e r ä n d e r t  


1. den Vor- und Nachnamen;   


2. die Anschrift des Wohnsitzes;   


3. jede Steueridentifikationsnummer, die dem 
Anbieter erteilt wurde, und den jeweiligen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, der sie 
erteilt hat, oder, sofern keine Steueridentifika-
tionsnummer vorhanden ist, den Geburtsort; 


 


4. sofern vorhanden, die Identifikationsnummer 
für Umsatzsteuerzwecke;  


 


5. das Geburtsdatum;  


6. sofern vorhanden, die Kennung des Finanz-
kontos, es sei denn, in einer auf der Internet-
seite des Bundeszentralamts für Steuern ver-
öffentlichten Liste ist angegeben, dass die zu-
ständige Behörde des Mitgliedstaats der Eu-
ropäischen Union, in dem der Anbieter als an-
sässig gilt oder in dem das unbewegliche Ver-
mögen belegen ist, in Bezug auf das der An-
bieter relevante Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erbracht hat, 
die Kennung des Finanzkontos nicht zu ver-
wenden beabsichtigt; 


 


7. sofern vorhanden, den Namen des Inhabers 
des Finanzkontos, wenn er von dem Namen 
des Anbieters abweicht, sowie alle sonstigen 
der Identifizierung des Kontoinhabers dienli-
chen Informationen; 


 


8. jeden Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
in dem der Anbieter als ansässig gilt oder in 
dem das unbewegliche Vermögen belegen ist, 
in Bezug auf das der Anbieter relevante Tätig-
keiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
erbracht hat; 


 


9. jegliche Gebühren, Provisionen oder Steuern, 
die in jedem Quartal des Meldezeitraums von 
dem Plattformbetreiber einbehalten oder be-
rechnet wurden; 


 


10. die in jedem Quartal des Meldezeitraums ins-
gesamt gezahlte oder gutgeschriebene Vergü-
tung; 
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11. die Zahl der relevanten Tätigkeiten, für die in 
jedem Quartal des Meldezeitraums eine Ver-
gütung gezahlt oder gutgeschrieben wurde. 


 


(3) Meldende Plattformbetreiber haben für 
jeden meldepflichtigen Anbieter, der ein Rechtsträ-
ger ist, die folgenden Informationen zu melden:  


(3) u n v e r ä n d e r t  


1. den eingetragenen Namen;   


2. die Anschrift des Sitzes;   


3. jede Steueridentifikationsnummer, die diesem 
Anbieter erteilt wurde, und den jeweiligen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, der sie 
erteilt hat;  


 


4. sofern vorhanden, die Identifikationsnummer 
für Umsatzsteuerzwecke;  


 


5. die Handelsregisternummer;   


6. sofern vorhanden, das Bestehen einer Be-
triebsstätte in der Europäischen Union, über 
die relevante Tätigkeiten ausgeübt werden, 
und den jeweiligen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union, in dem sich diese Betriebsstätte 
befindet; 


 


7. die in Absatz 2 Nummer 6 bis 11 genannten 
Informationen. 


 


(4) Meldende Plattformbetreiber haben für 
jeden meldepflichtigen Anbieter, der relevante Tä-
tigkeiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 er-
bracht hat, zusätzlich zu den Informationen nach 
den Absätzen 2 und 3 folgende Informationen zu 
melden: 


(4) u n v e r ä n d e r t  


1. die Anschrift jeder inserierten Immobilienein-
heit; 


 


2. die in jedem Quartal des Meldezeitraums ins-
gesamt gezahlte oder gutgeschriebene Vergü-
tung je inserierter Immobilieneinheit; 


 


3. die Anzahl der relevanten Tätigkeiten je inse-
rierter Immobilieneinheit; 


 


4. sofern vorhanden, die Art jeder inserierten 
Immobilieneinheit;  


 


5. sofern vorhanden, die Anzahl der Tage, an de-
nen jede inserierte Immobilieneinheit wäh-
rend des Meldezeitraums zur Nutzung nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 überlassen 
wurde; 
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6. sofern vorhanden, zu jeder inserierten Immo-
bilieneinheit die Grundbuchnummer oder 
eine gleichwertige Angabe nach dem Recht 
des Mitgliedstaats der Europäischen Union, in 
dem das unbewegliche Vermögen belegen ist. 


 


§ 14 § 15 


Meldeverfahren u n v e r ä n d e r t  


(1) Die Meldung an das Bundeszentralamt 
für Steuern hat nach amtlich vorgeschriebenem 
Datensatz elektronisch im Wege der Datenfern-
übertragung über amtlich bestimmte Schnittstellen 
zu erfolgen. Das Bundesministerium der Finanzen 
gibt den amtlich vorgeschriebenen Datensatz im 
Bundessteuerblatt bekannt.  


 


(2) Die Informationen über die Vergütung 
sind in der Währung zu melden, in der die Vergü-
tung gezahlt oder gutgeschrieben wurde. Wurde 
die Vergütung nicht in Fiat-Geld gezahlt oder gut-
geschrieben, ist die Vergütung in einer von dem 
meldenden Plattformbetreiber einheitlich ausgeüb-
ten Weise zu bewerten oder umzurechnen und in 
der Landeswährung des Mitgliedstaats der Europä-
ischen Union, in dem der meldepflichtige Anbieter 
als ansässig gilt, zu melden. Gilt der meldepflich-
tige Anbieter in mehreren Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union als ansässig und ist in einem die-
ser Mitgliedstaaten der Europäischen Union der 
Euro die Landeswährung, ist die Vergütung in 
Euro zu melden. Ist im Fall des Satzes 2 in keinem 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union der 
Euro die Landeswährung, steht es dem meldenden 
Plattformbetreiber frei, in welcher Landeswährung 
er die Vergütung meldet. 


 


(3) Die Informationen über die Vergütung 
und die anderen in § 5 Absatz 2 genannten Beträge 
sind für das Quartal des Meldezeitraums zu mel-
den, in dem die Vergütung jeweils gezahlt oder 
gutgeschrieben wurde. 
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(4) Umfasst eine Tätigkeit mehrere der in 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten re-
levanten Tätigkeiten und lässt sich der wirtschaft-
liche Wert der Bestandteile der Tätigkeit bestim-
men und einzelnen relevanten Tätigkeiten zuord-
nen, hat der meldende Plattformbetreiber jede rele-
vante Tätigkeit mit ihrem entsprechenden Wertan-
teil zu melden. Kann der wirtschaftliche Wert der 
einzelnen Bestandteile der Tätigkeit nicht be-
stimmt und nicht einzelnen relevanten Tätigkeiten 
zugeordnet werden, hat der meldende Plattformbe-
treiber auf den Schwerpunkt abzustellen, den die 
Tätigkeit nach der Verkehrsanschauung hat; bei ei-
ner Tätigkeit, die ausschließlich relevante Tätig-
keiten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 
umfasst, ist im Zweifel eine relevante Tätigkeit 
nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu melden. 
Der meldende Plattformbetreiber hat bei der An-
wendung der Sätze 1 und 2 die Ermittlung der Wer-
tanteile sowie die Zuordnung von Tätigkeiten und 
ihrer Bestandteile zu relevanten Tätigkeiten für alle 
meldepflichtigen Anbieter einheitlich auszuüben. 


 


A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  


S o r g f a l t s p f l i c h t e n  S o r g f a l t s p f l i c h t e n  


§ 15 § 16 


Anwendung der Sorgfaltspflichten  Anwendung der Sorgfaltspflichten  


Es steht meldenden Plattformbetreibern frei, 
die Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten 
nach den §§ 16 bis 19 nur in Bezug auf aktive An-
bieter durchzuführen. 


Es steht meldenden Plattformbetreibern frei, 
die Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten 
nach den §§ 17 bis 20 nur in Bezug auf aktive An-
bieter durchzuführen. 


§ 16 § 17 


Erhebung meldepflichtiger Informationen Erhebung meldepflichtiger Informationen 


(1) Für jeden Anbieter, der eine natürliche 
Person, aber kein freigestellter Anbieter ist, haben 
meldende Plattformbetreiber 


(1) Für jeden Anbieter, der eine natürliche 
Person, aber kein freigestellter Anbieter ist, haben 
meldende Plattformbetreiber 


1. Informationen nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 zu erheben 
und 


1. Informationen nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 zu erheben 
und 


2. die Ansässigkeit nach 
§ 4 Absatz 6 Satz 2, 3 und 5 zu bestimmen. 


2. u n v e r ä n d e r t  
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(2) Für jeden Anbieter, der ein Rechtsträger, 
aber kein freigestellter Anbieter ist, haben mel-
dende Plattformbetreiber 


(2) Für jeden Anbieter, der ein Rechtsträger, 
aber kein freigestellter Anbieter ist, haben mel-
dende Plattformbetreiber 


1. Informationen nach 
§ 13 Absatz 3 Nummer 1 bis 6 zu erheben 
und 


1. Informationen nach 
§ 14 Absatz 3 Nummer 1 bis 6 zu erheben 
und 


2. die Ansässigkeit nach 
§ 4 Absatz 6 Satz 2 bis 5 zu bestimmen. 


2. u n v e r ä n d e r t  


(3) Für jeden Anbieter, der kein freigestell-
ter Anbieter ist und eine relevante Tätigkeit nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erbringt, haben 
meldende Plattformbetreiber zusätzlich zu den In-
formationen nach Absatz 1 oder 2 Informationen 
nach § 13 Absatz 4 Nummer 1 und 6 zu erheben. 


(3) Für jeden Anbieter, der kein freigestell-
ter Anbieter ist und eine relevante Tätigkeit nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 erbringt, haben 
meldende Plattformbetreiber zusätzlich zu den In-
formationen nach Absatz 1 oder 2 Informationen 
nach § 14 Absatz 4 Nummer 1 und 6 zu erheben. 


(4) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 Nummer 1 ist ein meldender Platt-
formbetreiber nicht verpflichtet, die folgenden In-
formationen zu erheben: 


(4) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 Nummer 1 ist ein meldender Platt-
formbetreiber nicht verpflichtet, die folgenden In-
formationen zu erheben: 


1. nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Num
mer 3 und 5, wenn der Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, in dem der Anbieter als an-
sässig gilt, diese Informationen dem Anbieter 
nicht ausstellt und 


1. nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Num
mer 3 und 5, wenn der Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, in dem der Anbieter als an-
sässig gilt, diese Informationen dem Anbieter 
nicht ausstellt und 


2. nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Num
mer 3, wenn der Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, in dem der Anbieter als ansässig 
gilt, die Erhebung dieser Informationen nicht 
verlangt. 


2. nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 3 und Absatz 3 Num
mer 3, wenn der Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, in dem der Anbieter als ansässig 
gilt, die Erhebung dieser Informationen nicht 
verlangt. 


(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 
ist ein meldender Plattformbetreiber nicht ver-
pflichtet, die Informationen nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 und Absatz 3 Num
mer 2 bis 6 zu erheben und auch nicht verpflichtet, 
die Ansässigkeit nach § 4 Absatz 6 Satz 2 bis 4 zu 
bestimmen, sofern der meldende Plattformbetrei-
ber zur Bestätigung der Identität und der steuerli-
chen Ansässigkeit des Anbieters einen Identifizie-
rungsdienst verwendet. 


(5) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 
ist ein meldender Plattformbetreiber nicht ver-
pflichtet, die Informationen nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 und Absatz 3 Num
mer 2 bis 6 zu erheben und auch nicht verpflichtet, 
die Ansässigkeit nach § 4 Absatz 6 Satz 2 bis 4 zu 
bestimmen, sofern der meldende Plattformbetrei-
ber zur Bestätigung der Identität und der steuerli-
chen Ansässigkeit des Anbieters einen Identifizie-
rungsdienst verwendet. 


(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
sind die Informationen nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 4, Absatz 3 Nummer 4 un
d 6 und Absatz 4 Nummer 6 nur zu erheben, so-
weit der jeweilige Anbieter über diese verfügt.  


(6) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
sind die Informationen nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 4, Absatz 3 Nummer 4 un
d 6 und Absatz 4 Nummer 6 nur zu erheben, so-
weit der jeweilige Anbieter über diese verfügt.  
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§ 17 § 18 


Überprüfung meldepflichtiger Informationen Überprüfung meldepflichtiger Informationen 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
Plausibilität der in 
§ 13 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 Num
mer 1 bis 5 genannten Informationen anhand aller 
ihnen aus anderen Zusammenhängen zur Erfüllung 
vertraglicher Verpflichtungen oder fachgesetzli-
cher Vorgaben zur Verfügung stehenden Informa-
tionen und Unterlagen zu überprüfen; soweit erfor-
derlich und angemessen, darf auch eine Weiterver-
arbeitung bereits erhobener Informationen zum 
Zweck der Überprüfung erfolgen. Stellt ein Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder die Euro-
päische Union kostenlos eine elektronische 
Schnittstelle zur Überprüfung der Gültigkeit einer 
Steueridentifikationsnummer oder einer Identifika-
tionsnummer für Umsatzsteuerzwecke zur Verfü-
gung, ist diese Schnittstelle von meldenden Platt-
formbetreibern zur Überprüfung der Gültigkeit der 
Steueridentifikationsnummer oder der Identifikati-
onsnummer für Umsatzsteuerzwecke zu nutzen. 
Ergibt die Überprüfung, dass Informationen nicht 
plausibel sind, hat der meldende Plattformbetreiber 
nach § 16 neue Informationen unverzüglich nach 
Abschluss der Überprüfung zu erheben. 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
Plausibilität der in 
§ 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 Num
mer 1 bis 5 genannten Informationen anhand aller 
ihnen aus anderen Zusammenhängen zur Erfüllung 
vertraglicher Verpflichtungen oder fachgesetzli-
cher Vorgaben zur Verfügung stehenden Informa-
tionen und Unterlagen zu überprüfen; soweit erfor-
derlich und angemessen, darf auch eine Weiterver-
arbeitung bereits erhobener Informationen zum 
Zweck der Überprüfung erfolgen. Stellt ein Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder die Euro-
päische Union kostenlos eine elektronische 
Schnittstelle zur Überprüfung der Gültigkeit einer 
Steueridentifikationsnummer oder einer Identifika-
tionsnummer für Umsatzsteuerzwecke zur Verfü-
gung, ist diese Schnittstelle von meldenden Platt-
formbetreibern zur Überprüfung der Gültigkeit der 
Steueridentifikationsnummer oder der Identifikati-
onsnummer für Umsatzsteuerzwecke zu nutzen. 
Ergibt die Überprüfung, dass Informationen nicht 
plausibel sind, hat der meldende Plattformbetreiber 
nach § 17 neue Informationen unverzüglich nach 
Abschluss der Überprüfung zu erheben. 


(2) Meldenden Plattformbetreibern steht es 
frei, die Plausibilität der in 
§ 13 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 Num
mer 1 bis 5 genannten Informationen zu bestehen-
den Anbietern abweichend von Absatz 1 anhand 
ihrer elektronisch durchsuchbaren Informationen 
und Unterlagen zu überprüfen. 


(2) Meldenden Plattformbetreibern steht es 
frei, die Plausibilität der in 
§ 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 Num
mer 1 bis 5 genannten Informationen zu bestehen-
den Anbietern abweichend von Absatz 1 anhand 
ihrer elektronisch durchsuchbaren Informationen 
und Unterlagen zu überprüfen. 


(3) Besteht Grund zu der Annahme, dass die 
von einem meldenden Plattformbetreiber erhobe-
nen Informationen nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 1 bis 5, Absatz 3 Nummer
 1 bis 6 und Absatz 4 Nummer 1 und 6 unrichtig 
sind, fordert der meldende Plattformbetreiber auf 
Verlangen des Bundeszentralamts für Steuern un-
geachtet der Absätze 1 und 2 den Anbieter unver-
züglich auf, die als unrichtig erachteten Informati-
onen zu berichtigen und durch Vorlage verlässli-
cher, aus unabhängiger Quelle stammender Belege 
zu bestätigen. Belege im Sinne des vorstehenden 
Satzes sind insbesondere: 


(3) Besteht Grund zu der Annahme, dass die 
von einem meldenden Plattformbetreiber erhobe-
nen Informationen nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5, Absatz 3 Nummer
 1 bis 6 und Absatz 4 Nummer 1 und 6 unrichtig 
sind, fordert der meldende Plattformbetreiber auf 
Verlangen des Bundeszentralamts für Steuern un-
geachtet der Absätze 1 und 2 den Anbieter unver-
züglich auf, die als unrichtig erachteten Informati-
onen zu berichtigen und durch Vorlage verlässli-
cher, aus unabhängiger Quelle stammender Belege 
zu bestätigen. Belege im Sinne des vorstehenden 
Satzes sind insbesondere: 
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1. ein gültiges, von einer Behörde erteiltes Iden-
tifikationsdokument; 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. eine aktuelle steuerliche Ansässigkeitsbe-
scheinigung. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Grund zu der Annahme im Sinne des Satzes 1 be-
steht, wenn dem Bundeszentralamt für Steuern auf-
grund eigener Ermittlungen, der Mitteilung einer 
zuständigen Landesfinanzbehörde oder der Mittei-
lung einer zuständigen Behörde eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union Informationen 
bekannt werden, denen zufolge begründete Zweifel 
an der Richtigkeit gemeldeter oder übermittelter 
Informationen in Bezug auf einen Anbieter beste-
hen. 


Grund zu der Annahme im Sinne des Satzes 1 be-
steht, wenn dem Bundeszentralamt für Steuern auf-
grund eigener Ermittlungen, der Mitteilung einer 
zuständigen Landesfinanzbehörde oder der Mittei-
lung einer zuständigen Behörde eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union Informationen 
bekannt werden, denen zufolge begründete Zweifel 
an der Richtigkeit gemeldeter oder übermittelter 
Informationen in Bezug auf einen Anbieter beste-
hen. 


§ 18 § 19 


Identifizierung freigestellter Anbieter Identifizierung freigestellter Anbieter 


(1) Zur Feststellung, ob ein Anbieter ein 
freigestellter Anbieter nach 
§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 oder 2 ist, kann 
sich ein meldender Plattformbetreiber auf öffent-
lich zugängliche Informationen oder eine entspre-
chende Auskunft des Anbieters verlassen. Zur 
Feststellung, ob ein Anbieter ein freigestellter An-
bieter nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 oder 4 
ist, kann sich ein meldender Plattformbetreiber auf 
die in seinen Aufzeichnungen verfügbaren Infor-
mationen und Belege verlassen. Die Überprüfung 
der Richtigkeit der Feststellungen nach den Sätzen 
1 und 2 bestimmt sich nach § 17 Absatz 1 bis 3. 


(1) Zur Feststellung, ob ein Anbieter ein 
freigestellter Anbieter nach 
§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 oder 2 ist, kann 
sich ein meldender Plattformbetreiber auf öffent-
lich zugängliche Informationen oder eine entspre-
chende Auskunft des Anbieters verlassen. Zur 
Feststellung, ob ein Anbieter ein freigestellter An-
bieter nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 oder 4 
ist, kann sich ein meldender Plattformbetreiber auf 
die in seinen Aufzeichnungen verfügbaren Infor-
mationen und Belege verlassen. Die Überprüfung 
der Richtigkeit der Feststellungen nach den Sätzen 
1 und 2 bestimmt sich nach § 18 Absatz 1 bis 3. 


(2) Hat ein Anbieter während des Meldezeit-
raums in mehr als 2 000 Fällen relevante Tätigkei-
ten nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Bezug 
auf eine inserierte Immobilieneinheit erbracht und 
handelt es sich bei diesem Anbieter um einen 
Rechtsträger, hat der meldende Plattformbetreiber 
abweichend von Absatz 1 Satz 2 anhand von Bele-
gen oder anderen Informationen zu prüfen, ob die 
inserierte Immobilieneinheit im Eigentum dessel-
ben Eigentümers steht. Kann nicht nachgewiesen 
werden, dass die inserierte Immobilieneinheit im 
Eigentum desselben Eigentümers steht, darf der 
Anbieter nicht als freigestellter Anbieter betrachtet 
werden. 


(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 19 § 20 


Frist zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten Frist zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
Verfahren nach den §§ 16, 17 Absatz 1 und 2 und 
§ 18 bis zum 31. Dezember des Meldezeitraums 
abzuschließen. Für bestehende Anbieter haben 
meldende Plattformbetreiber die Verfahren nach 
den §§ 16 bis 18 bis zum 31. Dezember des zwei-
ten Meldezeitraums abzuschließen. 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
Verfahren nach den §§ 17, 18 Absatz 1 und 2 und 
§ 19 bis zum 31. Dezember des Meldezeitraums 
abzuschließen. Für bestehende Anbieter haben 
meldende Plattformbetreiber die Verfahren nach 
den §§ 17 bis 19 bis zum 31. Dezember des zwei-
ten Meldezeitraums abzuschließen. 


(2) Ein meldender Plattformbetreiber kann 
sich auf Verfahren zur Erfüllung der Sorgfalts-
pflichten verlassen, die für frühere Meldezeiträume 
durchgeführt wurden, sofern 


(2) Ein meldender Plattformbetreiber kann 
sich auf Verfahren zur Erfüllung der Sorgfalts-
pflichten verlassen, die für frühere Meldezeiträume 
durchgeführt wurden, sofern 


1. die Informationen nach 
§ 13 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 
Nummer 1 bis 6 vor nicht mehr als 36 Mona-
ten erhoben und überprüft oder bestätigt wur-
den und 


1. die Informationen nach 
§ 14 Absatz 2 Nummer 1 bis 5 und Absatz 3 
Nummer 1 bis 6 vor nicht mehr als 36 Mona-
ten erhoben und überprüft oder bestätigt wur-
den und 


2. der meldende Plattformbetreiber keinen 
Grund zu der Annahme hat, dass die nach den 
§§ 16 bis 18 erhobenen Informationen nicht 
plausibel oder nicht zutreffend sind. 


2. der meldende Plattformbetreiber keinen 
Grund zu der Annahme hat, dass die nach den 
§§ 17 bis 19 erhobenen Informationen nicht 
plausibel oder nicht zutreffend sind. 


§ 20 § 21 


Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch Dritte u n v e r ä n d e r t  


(1) Meldende Plattformbetreiber können zur 
Erfüllung der Verpflichtungen nach diesem Ab-
schnitt Fremddienstleister in Anspruch nehmen.  


 


(2) Meldende Plattformbetreiber können die 
Erfüllung der Verpflichtungen nach diesem Ab-
schnitt auf andere Plattformbetreiber derselben 
Plattform übertragen. 


 


(3) Die Verantwortung für die Erfüllung der 
Verpflichtungen nach diesem Abschnitt liegt in 
den Fällen der Absätze 1 und 2 weiterhin bei den 
meldenden Plattformbetreibern. 
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A b s c h n i t t  4  A b s c h n i t t  4  


S o n s t i g e  P f l i c h t e n  f ü r  m e l -
d e n d e  P l a t t f o r m b e t r e i b e r  


S o n s t i g e  P f l i c h t e n  f ü r  m e l -
d e n d e  P l a t t f o r m b e t r e i b e r  


§ 21 § 22 


Information der Anbieter Information der Anbieter 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben vor 
einer erstmaligen Meldung der Informationen nach 
§ 12 Absatz 1 jedem meldepflichtigen Anbieter in 
allgemeiner Form mitzuteilen: 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben vor 
einer erstmaligen Meldung der Informationen nach 
§ 13 Absatz 1 jedem meldepflichtigen Anbieter in 
allgemeiner Form mitzuteilen: 


1. dass zu dem Anbieter nach diesem Gesetz In-
formationen für Zwecke der Durchführung 
des Besteuerungsverfahrens erhoben und dem 
Bundeszentralamt für Steuern zur Weiterlei-
tung an die zuständigen Landesfinanzbehör-
den oder die zuständigen Behörden anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union ge-
meldet werden, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. alle Informationen, auf die der Anbieter sei-
tens des Datenverantwortlichen Anspruch hat, 
und zwar so rechtzeitig, dass der Anbieter 
seine Datenschutzrechte wahrnehmen kann.  


2. u n v e r ä n d e r t  


(2) Meldende Plattformbetreiber haben je-
dem meldepflichtigen Anbieter die ihn jeweils be-
treffenden Informationen nach 
§ 13 Absatz 2, 3 oder 4 bis zum 31. Januar des Jah-
res mitzuteilen, das auf den Meldezeitraum folgt, 
in dem der Anbieter als meldepflichtiger Anbieter 
identifiziert wurde. 


(2) Meldende Plattformbetreiber haben je-
dem meldepflichtigen Anbieter die ihn jeweils be-
treffenden Informationen nach 
§ 14 Absatz 2, 3 oder 4 bis zum 31. Januar des Jah-
res mitzuteilen, das auf den Meldezeitraum folgt, 
in dem der Anbieter als meldepflichtiger Anbieter 
identifiziert wurde. 
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§ 22 § 23 


Durchsetzung von Mitwirkungspflichten Durchsetzung von Mitwirkungspflichten 


Kommt ein Anbieter der Aufforderung eines 
meldenden Plattformbetreibers nicht nach, die 
nach den 
§ 16 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 Nummer 1, A
bsatz 3 und § 17 Absatz 3 Satz 1 zu erhebenden In-
formationen vorzulegen, hat der meldende Platt-
formbetreiber den Anbieter zwei Mal an die Vor-
lage zu erinnern. Legt der Anbieter die ersuchten 
Informationen auch nach der zweiten Erinnerung 
nicht vor, hat der meldende Plattformbetreiber spä-
testens nach 180 Tagen, nicht aber vor Ablauf von 
60 Tagen, seit der ursprünglichen Aufforderung 


Kommt ein Anbieter der Aufforderung eines 
meldenden Plattformbetreibers nicht nach, die 
nach den 
§ 17 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 Nummer 1, A
bsatz 3 und § 18 Absatz 3 Satz 1 zu erhebenden In-
formationen vorzulegen, hat der meldende Platt-
formbetreiber den Anbieter zwei Mal an die Vor-
lage zu erinnern. Legt der Anbieter die ersuchten 
Informationen auch nach der zweiten Erinnerung 
nicht vor, hat der meldende Plattformbetreiber spä-
testens nach 180 Tagen, nicht aber vor Ablauf von 
60 Tagen, seit der ursprünglichen Aufforderung 


1. die weitere Nutzung der Plattform durch den 
Anbieter zu verhindern, indem er diesen 
sperrt oder dessen Registrierung löscht, und 
sicherzustellen, dass der Anbieter sich nicht 
erneut bei der Plattform registrieren kann, o-
der 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. Zahlungen der Vergütung an den Anbieter 
einzubehalten. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Die Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 1 oder 2 
sind aufzuheben, sobald der Anbieter die ersuchten 
Informationen vorgelegt hat. 


Die Maßnahmen nach Satz 2 Nummer 1 oder 2 
sind aufzuheben, sobald der Anbieter die ersuchten 
Informationen vorgelegt hat. 


§ 23 § 24 


Aufzeichnungen; Aufbewahrungsfristen Aufzeichnungen; Aufbewahrungsfristen 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
folgenden Aufzeichnungen zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zeitpunkten zu erstellen: 


(1) Meldende Plattformbetreiber haben die 
folgenden Aufzeichnungen zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zeitpunkten zu erstellen: 
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1. eine Beschreibung der Prozesse, einschließ-
lich der automationstechnischen, operativen 
und organisatorischen Vorkehrungen, insbe-
sondere der relevanten Geschäftsbeziehun-
gen, Zuständigkeiten und Fristen, sowie aller 
Änderungen hierzu, die zur Erfüllung der 
Pflichten nach 
§ 12 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 2 Satz 1 
und 2, § 13 Absatz 1 bis 4, 
§ 14 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 bis 4, 
§ 16 Absatz 1 bis 3, § 17 Absatz 1, 3 Satz 1, 
§ 19 Absatz 1, den §§ 21 und 22 auch unter 
Berücksichtigung der Vorgaben nach 
§ 12 Absatz 3 bis 5, den 
§§ 15, 16 Absatz 4 bis 6, § 17 Absatz 2, 
§ 18 Absatz 1 und 2, § 19 Absatz 2 und 
§ 20 Absatz 1 und 2 in Bezug auf einen Mel-
dezeitraum angewandt werden; 


1. eine Beschreibung der Prozesse, einschließ-
lich der automationstechnischen, operativen 
und organisatorischen Vorkehrungen, insbe-
sondere der relevanten Geschäftsbeziehun-
gen, Zuständigkeiten und Fristen, sowie aller 
Änderungen hierzu, die zur Erfüllung der 
Pflichten nach 
§ 13 Absatz 1 Satz 1 und 2, Absatz 2 Satz 1 
und 2, § 14 Absatz 1 bis 4, 
§ 15 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 bis 4, 
§ 17 Absatz 1 bis 3, § 18 Absatz 1, 3 Satz 1, 
§ 20 Absatz 1, den §§ 22 und 23 auch unter 
Berücksichtigung der Vorgaben nach 
§ 13 Absatz 3 bis 5, den 
§§ 16, 17 Absatz 4 bis 6, § 18 Absatz 2, 
§ 19 Absatz 1 und 2, § 20 Absatz 2 und 
§ 21 Absatz 1 und 2 in Bezug auf einen Mel-
dezeitraum angewandt werden; 


2. in Bezug auf jeden Anbieter die für die An-
wendung der Sorgfaltspflichten nach den 
§§ 15, 16 Absatz 1 bis 3, 5, 
§ 17 Absatz 1 bis 3 Satz 1, 
§ 18 Absatz 1 und 2 verarbeiteten Informatio-
nen, den jeweiligen Zeitpunkt und das Ergeb-
nis der Verarbeitung; 


2. in Bezug auf jeden Anbieter die für die An-
wendung der Sorgfaltspflichten nach den 
§§ 16, 17 Absatz 1 bis 3, 5, 
§ 18 Absatz 1 bis 3 Satz 1, 
§ 19 Absatz 1 und 2 verarbeiteten Informatio-
nen, den jeweiligen Zeitpunkt und das Ergeb-
nis der Verarbeitung; 


3. in Bezug auf jeden meldepflichtigen Anbieter 
die nach § 12 Absatz 1 Satz 1 und 2 gemelde-
ten Informationen, den jeweiligen Zeitpunkt 
einer Meldung sowie die maßgeblichen Infor-
mationen, die der Anwendung des Meldever-
fahrens nach 
§ 14 Absatz 2 Satz 2 bis 4, Absatz 4 zu-
grunde gelegen haben; 


3. in Bezug auf jeden meldepflichtigen Anbieter 
die nach § 13 Absatz 1 Satz 1 und 2 gemelde-
ten Informationen, den jeweiligen Zeitpunkt 
einer Meldung sowie die maßgeblichen Infor-
mationen, die der Anwendung des Meldever-
fahrens nach 
§ 15 Absatz 2 Satz 2 bis 4, Absatz 4 zu-
grunde gelegen haben; 


4. in Bezug auf jeden meldepflichtigen Anbieter 
den Inhalt und den Zeitpunkt der Mitteilungen 
nach § 21; 


4. in Bezug auf jeden meldepflichtigen Anbieter 
den Inhalt und den Zeitpunkt der Mitteilungen 
nach § 22; 


5. in Bezug auf jeden Anbieter, gegen den die 
Mitwirkungspflicht nach § 22 durchgesetzt 
wird, jeweils den Inhalt und den Zeitpunkt der 
Aufforderung, der Erinnerung, der Maß-
nahme sowie die der Aufhebung der Maß-
nahme zugrundeliegenden Informationen und 
den Zeitpunkt der Aufhebung. 


5. in Bezug auf jeden Anbieter, gegen den die 
Mitwirkungspflicht nach § 23 durchgesetzt 
wird, jeweils den Inhalt und den Zeitpunkt der 
Aufforderung, der Erinnerung, der Maß-
nahme sowie die der Aufhebung der Maß-
nahme zugrundeliegenden Informationen und 
den Zeitpunkt der Aufhebung. 


(2) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 sind 
zu erstellen: 


(2) u n v e r ä n d e r t  
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1. für Aufzeichnungen nach Absatz 1 Num-
mer 1 spätestens bis zum Ablauf des jeweili-
gen Meldezeitraums, auf den sich die Auf-
zeichnungen beziehen, 


 


2. für Aufzeichnungen nach Absatz 1 Num-
mer 2 im Zeitpunkt der jeweiligen Verarbei-
tung, 


 


3. für Aufzeichnungen nach Absatz 1 Num-
mer 3 und 4 bis zum 31. Januar des Kalender-
jahres, das auf den jeweiligen Meldezeitraum 
folgt, auf den sich die Aufzeichnungen bezie-
hen, 


 


4. für Aufzeichnungen nach Absatz 1 Num-
mer 5 im Zeitpunkt, in dem jeweils die Anfor-
derung, die Erinnerung, die Maßnahme oder 
deren Aufhebung erfolgt. 


 


(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 
müssen für die Dauer von zehn Jahren aufbewahrt 
werden. Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 Num-
mer 2 bis Nummer 5 sind nach Ablauf dieser Frist 
zu löschen. Die Frist zur Aufbewahrung beginnt 
mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Auf-
zeichnungen erstellt worden sind.  


(3) u n v e r ä n d e r t  


A b s c h n i t t  5  A b s c h n i t t  5  


B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  u n d  w e i -
t e r e  M a ß n a h m e n  


B u ß g e l d v o r s c h r i f t e n  u n d  w e i -
t e r e  M a ß n a h m e n  


§ 24 § 25 


Bußgeldvorschriften Bußgeldvorschriften 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig 


(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder leichtfertig 


1. entgegen § 11 Absatz 1 sich nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig re-
gistriert, 


1. entgegen § 12 Absatz 1 sich nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig re-
gistriert, 


2. entgegen 
§ 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 oder 6 
eine Mitteilung nicht richtig oder nicht voll-
ständig macht,  


2. entgegen 
§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 oder 6 
eine Mitteilung nicht richtig oder nicht voll-
ständig macht,  


3. entgegen 3. entgegen 
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a) § 11 Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 o
der 6 oder 


a) § 12 Absatz 3 in Verbindung mit 
§ 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 4 o
der 6 oder 


b) § 21 b) § 22 


eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht, 


eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig macht, 


4. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht rechtzeitig oder nicht in der vor-
geschriebenen Weise macht, 


4. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig, nicht rechtzeitig oder nicht in der vor-
geschriebenen Weise macht, 


5. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 2 eine Meldung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig nachholt, nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig korri-
giert und nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig vervollständigt, 


5. entgegen § 13 Absatz 1 Satz 2 eine Meldung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig nachholt, nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig korri-
giert und nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig vervollständigt, 


6. entgegen § 22 Satz 2 eine der dort genannten 
Maßnahmen nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig ergreift, 


6. entgegen § 23 Satz 2 eine der dort genannten 
Maßnahmen nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig ergreift, 


7. entgegen § 23 Absatz 1 eine Aufzeichnung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstellt, 


7. entgegen § 24 Absatz 1 eine Aufzeichnung 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig erstellt, 


8. entgegen § 23 Absatz 3 Satz 1 eine Aufzeich-
nung nicht oder nicht mindestens zehn Jahre 
aufbewahrt oder 


8. entgegen § 24 Absatz 3 Satz 1 eine Aufzeich-
nung nicht oder nicht mindestens zehn Jahre 
aufbewahrt oder 


9. entgegen § 23 Absatz 3 Satz 2 eine Aufzeich-
nung nicht oder nicht rechtzeitig löscht. 


9. entgegen § 24 Absatz 3 Satz 2 eine Aufzeich-
nung nicht oder nicht rechtzeitig löscht. 


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den 
Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 3 Buchstabe 
a mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, 
in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 bis 6 mit 
einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro und in 
den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünf-
tausend Euro geahndet werden.  


(2) u n v e r ä n d e r t  


(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist das Bundeszentralamt für Steuern. 


(3) u n v e r ä n d e r t  


(4) Für das Bußgeldverfahren gelten die 
§§ 389, 390 und 410 Absatz 1 Nummer 2 und 6 bis 
12 der Abgabenordnung entsprechend.  


(4) u n v e r ä n d e r t  
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§ 25 § 26 


Weitere Maßnahmen Weitere Maßnahmen 


(1) Wird dem Bundeszentralamt für Steuern 
ein Verstoß gegen § 11 Absatz 1 bis 3 bekannt, 
kann es im Rahmen der ihm gesetzlich zugewiese-
nen Aufgaben die geeigneten und erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um die Einhaltung der in die-
sem Gesetz festgelegten Anforderungen sicherzu-
stellen. 


(1) Wird dem Bundeszentralamt für Steuern 
ein Verstoß gegen § 12 Absatz 1 bis 3 bekannt, 
kann es im Rahmen der ihm gesetzlich zugewiese-
nen Aufgaben die geeigneten und erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um die Einhaltung der in die-
sem Gesetz festgelegten Anforderungen sicherzu-
stellen. 


(2) Sofern ein Plattformbetreiber seiner Re-
gistrierungspflicht nach § 11 Absatz 1 und 2 trotz 
zweifacher Mahnung nicht nachkommt oder eine 
Registrierung nach § 11 Absatz 7 widerrufen 
wurde, kann das Bundeszentralamt für Steuern 
Plattformbetreibern insbesondere den Betrieb der 
Plattform untersagen und deren Sperrung anord-
nen. Die Untersagung und Sperrung dürfen nicht 
erfolgen, wenn die Maßnahme außer Verhältnis zur 
Bedeutung der Plattform für den Plattformbetrei-
ber und die Allgemeinheit steht. Eine Untersagung 
und Sperrung dürfen nur erfolgen, wenn ihr Zweck 
nicht in anderer Weise erreicht werden kann. Die 
Untersagung und Sperrung sind, soweit ihr Zweck 
dadurch erreicht werden kann, auf bestimmte Arten 
und Teile von Plattformen oder zeitlich zu be-
schränken. 


(2) Sofern ein Plattformbetreiber seiner Re-
gistrierungspflicht nach § 12 Absatz 1 und 2 trotz 
zweifacher Mahnung nicht nachkommt oder eine 
Registrierung nach § 12 Absatz 7 widerrufen 
wurde, kann das Bundeszentralamt für Steuern 
Plattformbetreibern insbesondere den Betrieb der 
Plattform untersagen und deren Sperrung anord-
nen. Die Untersagung und Sperrung dürfen nicht 
erfolgen, wenn die Maßnahme außer Verhältnis zur 
Bedeutung der Plattform für den Plattformbetrei-
ber und die Allgemeinheit steht. Eine Untersagung 
und Sperrung dürfen nur erfolgen, wenn ihr Zweck 
nicht in anderer Weise erreicht werden kann. Die 
Untersagung und Sperrung sind, soweit ihr Zweck 
dadurch erreicht werden kann, auf bestimmte Arten 
und Teile von Plattformen oder zeitlich zu be-
schränken. 


(3) Das Bundeszentralamt für Steuern ist be-
rechtigt, meldende Plattformbetreiber aufzufor-
dern, Meldungen vorzunehmen, zu denen ein mel-
dender Plattformbetreiber nach Maßgabe des § 12 
verpflichtet ist.  


(3) Das Bundeszentralamt für Steuern ist be-
rechtigt, meldende Plattformbetreiber aufzufor-
dern, Meldungen vorzunehmen, zu denen ein mel-
dender Plattformbetreiber nach Maßgabe des § 13 
verpflichtet ist.  
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§ 26 § 27 


Koordination Koordination 


Das Bundeszentralamt für Steuern arbeitet im 
Rahmen der gegenseitigen Amtshilfe mit den zu-
ständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie mit der Europäi-
schen Kommission zusammen, um eine einheitli-
che und effiziente Anwendung von Bußgeldvor-
schriften und weiteren Maßnahmen in Fällen der 
Zuwiderhandlung meldender Plattformbetreiber 
nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 zu unterstützen und 
die Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Maßnah-
men zu gewährleisten. Zu diesem Zweck infor-
miert das Bundeszentralamt für Steuern die zustän-
digen Behörden anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union über Ermittlungen und Entschei-
dungen in Anwendung der §§ 24 und 25 und be-
rücksichtigt Informationen anderer zuständiger Be-
hörden der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union bei der Anwendung der §§ 24 und 25. 


Das Bundeszentralamt für Steuern arbeitet im 
Rahmen der gegenseitigen Amtshilfe mit den zu-
ständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union sowie mit der Europäi-
schen Kommission zusammen, um eine einheitli-
che und effiziente Anwendung von Bußgeldvor-
schriften und weiteren Maßnahmen in Fällen der 
Zuwiderhandlung meldender Plattformbetreiber 
nach § 3 Absatz 4 Nummer 2 zu unterstützen und 
die Wahrung der Verhältnismäßigkeit der Maßnah-
men zu gewährleisten. Zu diesem Zweck infor-
miert das Bundeszentralamt für Steuern die zustän-
digen Behörden anderer Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union über Ermittlungen und Entschei-
dungen in Anwendung der §§ 25 und 26 und be-
rücksichtigt Informationen anderer zuständiger Be-
hörden der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union bei der Anwendung der §§ 25 und 26. 


A b s c h n i t t  6  A b s c h n i t t  6  


R e c h t s w e g  u n d  A n w e n d u n g s -
b e s t i m m u n g e n  


R e c h t s w e g  u n d  A n w e n d u n g s -
b e s t i m m u n g e n  


§ 27 § 28 


Rechtsweg u n v e r ä n d e r t  


(1) Gegen Maßnahmen der Finanzbehörden 
nach diesem Gesetz ist der Finanzrechtsweg gege-
ben. 


 


(2) Absatz 1 ist auf das Bußgeldverfahren 
nicht anzuwenden. 


 


§ 28 § 29 


Anwendungsbestimmungen u n v e r ä n d e r t  


Die Pflichten nach den Abschnitten 2 und 3 
sind erstmals für den Meldezeitraum zu beachten, 
der dem Kalenderjahr 2023 entspricht. 
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Artikel 2 Artikel 2 


Änderung des EU-Amtshilfegesetzes Änderung des EU-Amtshilfegesetzes 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


Das EU-Amtshilfegesetz vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1809), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I 
S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach der Angabe zu § 3 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 3a Automatisierter Abruf von Kon-
toinformationen“. 


 


b) Nach der Angabe zu § 6 werden die fol-
genden Angaben eingefügt: 


 


„§ 6a Voraussichtliche Erheblichkeit  


§ 6b Gruppenersuchen“.  


c) Nach der Angabe zu § 19 wird die fol-
gende Angabe eingefügt: 


 


„§ 19a Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten“. 


 


2. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  


„§ 3a 


 


Automatisierter Abruf von Kontoinformatio-
nen 


 


(1) Das zentrale Verbindungsbüro nach 
§ 3 Absatz 2 darf das Bundeszentralamt für 
Steuern ersuchen, bei den Kreditinstituten die 
in § 93b Absatz 1 und 1a der Abgabenord-
nung bezeichneten Daten abzurufen (§ 93 Ab-
satz 7 Satz 1 Nummer 4c der Abgabenord-
nung), wenn der Abruf erforderlich ist zur An-
wendung und Durchsetzung 


 


1. dieses Gesetzes;  
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2. des Gesetzes zum automatischen Aus-
tausch von Informationen über Finanz-
konten in Steuersachen in Bezug auf den 
automatischen Austausch von Informati-
onen nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 des 
Gesetzes zum automatischen Austausch 
von Informationen über Finanzkonten in 
Steuersachen oder 


 


3. des Plattformen-Steuertransparenzgeset-
zes. 


 


Ist eine andere Finanzbehörde für die Anwen-
dung und Durchsetzung der in Satz 1 Num-
mer 1 bis 3 genannten Gesetze zuständig, darf 
auch diese ein Ersuchen nach Satz 1 stellen. 


 


(2) § 93 Absatz 9 der Abgabenordnung 
findet mit der Maßgabe Anwendung, dass ein 
Hinweis nach § 93 Absatz 9 Satz 1 erster 
Halbsatz der Abgabenordnung und eine Be-
nachrichtigung nach § 93 Absatz 9 Satz 2 der 
Abgabenordnung unterbleiben, wenn eine 
Anhörung Beteiligter nach § 117 Absatz 4 
Satz 3 zweiter Halbsatz der Abgabenordnung 
nicht erfolgt. § 93b Absatz 2 Satz 2 der Abga-
benordnung findet mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass als Finanzbehörde auch die zustän-
dige Behörde eines anderen Mitgliedstaats 
gilt.“ 


 


3. § 44a wird wie folgt geändert: 3. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t  


„Auf Ersuchen erstellt die zuständige Fi-
nanzbehörde alle Antworten, die für die 
Festsetzung von Steuern nach § 1 vo-
raussichtlich erheblich nach § 6a Ab-
satz 1 sind.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „be-
stimmter“ gestrichen. 


b) u n v e r ä n d e r t  


4. § 5 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„sechs“ durch das Wort „drei“ ersetzt. 


 


b) Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst: 
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„1. in Bezug auf die gemäß § 7 Ab-
satz 3 auszutauschenden Informa-
tionen unverzüglich, nachdem die 
grenzüberschreitenden Vorbe-
scheide oder die Vorabverständi-
gungen über die Verrechnungs-
preisgestaltung erteilt, getroffen, 
geändert oder erneuert worden 
sind und spätestens drei Monate 
nach Ablauf des Kalenderhalbjah-
res, in dem die grenzüberschreiten-
den Vorbescheide oder Vorabver-
ständigungen über die Verrech-
nungspreisgestaltung erteilt, ge-
troffen, geändert oder erneuert 
wurden;“. 


 


c) Dem Absatz 6 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„In diesem Fall erfolgt die Erledigung 
innerhalb von sechs Monaten, nachdem 
das zentrale Verbindungsbüro das Ersu-
chen erhalten hat.“ 


 


5. Nach § 6 werden die folgenden §§ 6a und 6b 
eingefügt: 


5. u n v e r ä n d e r t  


„§ 6a 


 


Voraussichtliche Erheblichkeit  


(1) Für die Zwecke eines Ersuchens 
nach den §§ 4 und 6 sind Informationen vo-
raussichtlich erheblich, wenn die zuständige 
Behörde des Mitgliedstaats, die um ihre Über-
mittlung ersucht, zum Zeitpunkt des Ersu-
chens der Auffassung ist, dass unter Berück-
sichtigung ihres nationalen Rechts die realis-
tische Möglichkeit besteht, dass die Informa-
tionen für die Steuerangelegenheiten eines o-
der mehrerer Steuerpflichtiger erheblich und 
ihre Erhebung für Zwecke der Ermittlung ge-
rechtfertigt sein werden. 


 


(2) Zum Nachweis der voraussichtli-
chen Erheblichkeit muss die zuständige Be-
hörde, die um Informationen ersucht, zumin-
dest die folgenden Angaben mitteilen: 


 


1. den steuerlichen Zweck, zu dem die In-
formationen beantragt werden, und 
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2. eine Spezifizierung der für Verwaltungs-
zwecke oder die Durchsetzung des nati-
onalen Rechts erforderlichen Informati-
onen. 


 


§ 6b 


 


Gruppenersuchen  


Bezieht sich ein Ersuchen nach den §§ 4 
und 6 auf eine Gruppe von Steuerpflichtigen, 
die nicht einzeln identifiziert werden können, 
muss die zuständige Behörde, die um Infor-
mationen ersucht, abweichend von § 6a Ab-
satz 2 und unbeschadet des § 6a Absatz 1 zum 
Nachweis der voraussichtlichen Erheblichkeit 
zumindest die folgenden Angaben mitteilen: 


 


1. eine ausführliche Beschreibung der 
Gruppe; 


 


2. eine Erläuterung der steuerlichen Vor-
schriften und des Sachverhalts, die An-
lass zu der Vermutung gibt, dass die 
Steuerpflichtigen dieser Gruppe die steu-
erlichen Vorschriften nicht eingehalten 
haben; 


 


3. eine Erläuterung, wie die ersuchten In-
formationen dazu beitragen würden, die 
Einhaltung der steuerlichen Vorschriften 
durch die Steuerpflichtigen der Gruppe 
festzustellen und, 


 


4. sofern relevant, eine Erläuterung des 
Sachverhalts und der Umstände in Be-
zug auf die Beteiligung eines Dritten, der 
aktiv zur potenziellen Nichteinhaltung 
der steuerlichen Vorschriften durch die 
Steuerpflichtigen der Gruppe beigetra-
gen hat.“ 


 


6. § 7 wird wie folgt geändert: 6. § 7 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 


aaa) In dem Satzteil vor Num-
mer 1 werden die Wörter 
„die folgenden“ durch das 
Wort „alle“ ersetzt und 
wird der Doppelpunkt am 
Ende durch das Wort „zu“ 
ersetzt.  


aaa) u n v e r ä n d e r t  
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bbb) In Nummer 4 wird das 
Wort „und“ am Ende durch 
ein Komma ersetzt.  


bbb) In Nummer 3 wird das 
Wort „Lebensversiche-
rungsprodukte“ durch 
das Wort „Lebensversi-
cherungsprodukten“ er-
setzt. 


ccc) In Nummer 5 wird der 
Punkt am Ende durch das 
Wort „und“ ersetzt. 


ccc) Die Nummern 4 und 5 
werden wie folgt gefasst: 


 „4. Ruhegehältern, 
Renten und ähnli-
chen Zahlungen, 


 5. Eigentum an unbe-
weglichem Vermö-
gen und Einkünf-
ten daraus und“. 


ddd) Folgende Nummer 6 wird 
angefügt: 


ddd) u n v e r ä n d e r t  


„6. Lizenzgebühren.“  


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 


bb) u n v e r ä n d e r t  


„Das zentrale Verbindungsbüro soll 
unbeschadet des § 2 Absatz 2 zwei-
ter Teilsatz bei der Übermittlung 
der Informationen nach Satz 1 die 
Steueridentifikationsnummern 
übermitteln, die den in anderen 
Mitgliedstaaten ansässigen Perso-
nen durch die jeweiligen Mitglied-
staaten zugewiesen worden sind.“ 


 


cc) In dem neuen Satz 3 werden die 
Wörter „Satz 1 Nummer 1 bis 5“ 
durch die Wörter „Satz 1 Num-
mer 1 bis 6“ ersetzt. 


cc) u n v e r ä n d e r t  


b) Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 wird wie 
folgt gefasst: 


b) u n v e r ä n d e r t  
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„2. eine Zusammenfassung des Inhalts 
des grenzüberschreitenden Vorbe-
scheids oder der Vorabverständi-
gung über die Verrechnungspreis-
gestaltung, einschließlich einer 
Beschreibung der relevanten Ge-
schäftstätigkeiten oder Transaktio-
nen oder Reihen von Transaktio-
nen und aller anderen Informatio-
nen, die der zuständigen Behörde 
bei der Bewertung eines potenziel-
len Steuerrisikos behilflich sein 
könnten, sofern dies nicht 


 


a) zur Preisgabe eines Handels-, 
Gewerbe- oder Berufsge-
heimnisses oder eines Ge-
schäftsverfahrens führt oder 


 


b) zur Preisgabe von Informati-
onen führt, die die öffentliche 
Ordnung verletzen würden;“. 


 


c) In Absatz 8 wird die Angabe „9 bis 14“ 
durch die Angabe „9 bis 14a“ ersetzt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


d) Nach Absatz 14 wird folgender Ab-
satz 14a eingefügt: 


d) Nach Absatz 14 wird folgender Ab-
satz 14a eingefügt: 


„(14a) Das zentrale Verbin-
dungsbüro übermittelt im Wege des au-
tomatischen Austauschs die ihm gemäß 
§ 11 des Plattformen-Steuertransparenz-
gesetzes gemeldeten Informationen an: 


„(14a) Das zentrale Verbin-
dungsbüro übermittelt im Wege des au-
tomatischen Austauschs die ihm gemäß 
§ 12 des Plattformen-Steuertransparenz-
gesetzes gemeldeten Informationen an: 


1. die zuständigen Behörden aller 
Mitgliedstaaten, in denen der jewei-
lige meldepflichtige Anbieter als 
ansässig gilt, und 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. die zuständigen Behörden aller 
Mitgliedstaaten, in denen das unbe-
wegliche Vermögen belegen ist, so-
fern der jeweilige meldepflichtige 
Anbieter relevante Tätigkeiten nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des 
Plattformen-Steuertransparenzge-
setzes erbracht hat. 


2. u n v e r ä n d e r t  
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Die Übermittlung erfolgt auf elektroni-
schem Weg. Auf die praktischen Rege-
lungen, die zur Erleichterung des Aus-
tauschs der in Satz 1 genannten Informa-
tionen von der Europäischen Kommis-
sion zur Umsetzung von Artikel 8ac der 
Amtshilferichtlinie erlassen worden 
sind, wird verwiesen. Hierzu zählen auch 
Maßnahmen zur standardisierten Über-
mittlung der in Satz 1 genannten Infor-
mationen als Teil des Verfahrens zur 
Festlegung des Standardformats, das ge-
mäß Artikel 20 Absatz 4 der Amtshilfe-
richtlinie vorgesehen ist.“ 


Die Übermittlung erfolgt auf elektroni-
schem Weg. Auf die praktischen Rege-
lungen, die zur Erleichterung des Aus-
tauschs der in Satz 1 genannten Informa-
tionen von der Europäischen Kommis-
sion zur Umsetzung von Artikel 8ac der 
Amtshilferichtlinie erlassen worden 
sind, wird verwiesen. Hierzu zählen auch 
Maßnahmen zur standardisierten Über-
mittlung der in Satz 1 genannten Infor-
mationen als Teil des Verfahrens zur 
Festlegung des Standardformats, das ge-
mäß Artikel 20 Absatz 4 der Amtshilfe-
richtlinie vorgesehen ist.“ 


e) In Absatz 15 Satz 1 wird die Angabe „9 
bis 14“ durch die Angabe „9 bis 14a“ er-
setzt.  


e) u n v e r ä n d e r t  


7. § 10 wird wie folgt gefasst: 7. u n v e r ä n d e r t  


„§ 10 


 


Anwesenheit von Bediensteten anderer Mit-
gliedstaaten im Inland 


 


(1) Auf Ersuchen der zuständigen Be-
hörde eines anderen Mitgliedstaats kann das 
zentrale Verbindungsbüro gestatten, dass un-
ter den von ihm festgelegten Voraussetzungen 
befugte Bedienstete des anderen Mitglied-
staats für Zwecke des Informationsaustauschs 


 


1. in den Amtsräumen zugegen sein dürfen, 
in denen deutsche Finanzbehörden ihre 
Tätigkeit ausüben, 


 


2. bei den behördlichen Ermittlungen zuge-
gen sein dürfen, die auf deutschem Ho-
heitsgebiet durchgeführt werden, und 


 


3. unter Einhaltung der nationalen Verfah-
rensregelungen Einzelpersonen befragen 
und Aufzeichnungen prüfen. 
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Sofern angezeigt, ist die Teilnahme an be-
hördlichen Ermittlungen, einschließlich der 
Befragung von Einzelpersonen und der Prü-
fung von Aufzeichnungen, mittels elektroni-
scher Kommunikationsmittel zu gestatten; 
§ 87a Absatz 1 Satz 3 der Abgabenordnung 
gilt entsprechend. Das zentrale Verbindungs-
büro bestätigt dem anderen Mitgliedstaat sein 
Einverständnis zu Ersuchen nach den vorste-
henden Sätzen innerhalb von 60 Tagen nach 
Erhalt des Ersuchens. Lehnt es das Ersuchen 
ab, sind dem anderen Mitgliedstaat die 
Gründe hierfür mitzuteilen. 


 


(2) Bei dem Informationsaustausch ge-
mäß Absatz 1 stellt die Finanzbehörde sicher, 
dass Bediensteten der anderen Mitgliedstaa-
ten nur solche Informationen offenbart wer-
den, die nach § 4 übermittelt werden dürfen. 
Sind die erbetenen Informationen in den Un-
terlagen enthalten, zu denen die Finanzbe-
hörde Zugang hat, so werden den Bedienste-
ten des anderen Mitgliedstaats Kopien dieser 
Unterlagen ausgehändigt. 


 


(3) Verweigert eine Person in Fällen 
des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 die Mitwir-
kung, gilt diese Verweigerung wie eine Ver-
weigerung gegenüber inländischen Bediens-
teten. 


 


(4) Befugte Bedienstete des anderen 
Mitgliedstaats müssen, wenn sie sich nach 
Absatz 1 auf deutschem Hoheitsgebiet aufhal-
ten, jederzeit eine schriftliche Vollmacht vor-
legen können, aus der ihre Identität und 
dienstliche Stellung hervorgehen.“ 


 


8. § 12 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 8. u n v e r ä n d e r t  


„Das zentrale Verbindungsbüro teilt dem an-
deren Mitgliedstaat innerhalb von 60 Tagen 
nach Erhalt des Vorschlags das Einverständ-
nis oder die begründete Ablehnung mit.“ 


 


9. § 19 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:  


„1. zur Bewertung, Anwendung und 
Durchsetzung des nationalen Steu-
errechts über die in § 1 genannten 
Steuern sowie die Umsatzsteuer 
und andere indirekte Steuern,“. 


 


b) Folgender Satz wird angefügt:  
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„Eine Einwilligung ist entbehrlich, wenn 
der andere Mitgliedstaat der zuständigen 
Behörde eine Liste mit anderen als den 
in Satz 1 genannten Zwecken, für die In-
formationen und Schriftstücke gemäß 
seinem nationalen Recht verwendet wer-
den dürfen, übermittelt hat und die beab-
sichtigte Verwendung von den in der 
Liste genannten Zwecken umfasst ist.“ 


 


10. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt: 10. u n v e r ä n d e r t  


„§ 19a 


 


Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten 


 


(1) Kommt es in Bezug auf Informati-
onen, die im Rahmen dieses Gesetzes verar-
beitet werden, zu einer Verletzung des Daten-
schutzes, unterrichtet das zentrale Verbin-
dungsbüro unverzüglich die Europäische 
Kommission hierüber und über alle getroffe-
nen Abhilfemaßnahmen. Das zentrale Verbin-
dungsbüro veranlasst alles, um die Ursachen 
und die Auswirkungen der Verletzung des 
Datenschutzes zu ermitteln und einzudämmen 
sowie um notwendige Abhilfe zu schaffen. 
Sofern die Verletzung des Datenschutzes 
nicht umgehend und angemessen eingedämmt 
werden kann, beantragt das zentrale Verbin-
dungsbüro schriftlich gegenüber der Europäi-
schen Kommission, seinen Zugang zum 
CCN-Netz nach Artikel 3 Nummer 13 der 
Amtshilferichtlinie für die Zwecke der An-
wendung dieses Gesetzes auszusetzen. Das 
zentrale Verbindungsbüro unterrichtet die Eu-
ropäische Kommission unverzüglich, sobald 
die Verletzung des Datenschutzes behoben 
worden ist und beantragt die Wiederherstel-
lung seines Zugangs zum CCN-Netz. 
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(2) Benachrichtigt die Europäische 
Kommission das zentrale Verbindungsbüro 
über eine Verletzung des Datenschutzes, die 
sich in einem anderen Mitgliedstaat ereignet 
hat, kann das zentrale Verbindungsbüro den 
Informationsaustausch mit diesem Mitglied-
staat aussetzen. Die Aussetzung ist der Euro-
päischen Kommission und den zuständigen 
Behörden aller anderen Mitgliedstaten 
schriftlich mitzuteilen. Wurde der Zugang der 
zuständigen Behörde des anderen Mitglied-
staats zum CCN-Netz ausgesetzt, kann das 
zentrale Verbindungsbüro die Europäische 
Kommission ersuchen, die Behebung der 
Verletzung des Datenschutzes in dem anderen 
Mitgliedstaat zu überprüfen. 


 


(3) Das zentrale Verbindungsbüro be-
rücksichtigt bei der Anwendung der Absätze 
1 und 2 Vereinbarungen, die die Mitgliedstaa-
ten gemäß Artikel 25 Absatz 7 der Amtshilfe-
richtlinie getroffen haben. 


 


(4) Pflichten nach anderen Gesetzen, 
insbesondere die Meldeverpflichtung nach 
den Artikeln 33 und 34 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz na-
türlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Datenver-
kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, 
S. 2) in ihrer jeweils geltenden Fassung, blei-
ben unberührt.“ 


 


11. In § 20 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 werden die 
Buchstaben a bis c durch die folgenden Buch-
staben a bis d ersetzt: 


11. u n v e r ä n d e r t  


„a) jährlich Statistiken zum Umfang des au-
tomatischen Informationsaustauschs 
gemäß § 7 Absatz 1, 2, 10, 11 und 14a 
und Angaben zu den administrativen 
und anderen einschlägigen Kosten und 
Nutzen des erfolgten Austauschs und zu 
allen möglichen Änderungen, sowohl 
für die Steuerverwaltung als auch für 
Dritte, 
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b) eine jährliche Bewertung der Wirksam-
keit des automatischen Austauschs von 
Informationen gemäß den Artikeln 8, 
8a, 8aa, 8ab und 8ac der Amtshilfericht-
linie sowie einen Überblick über die er-
reichten praktischen Ergebnisse, 


 


c) alle sachdienlichen Informationen, die 
für die Bewertung der Wirksamkeit der 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbe-
hörden gemäß der Amtshilferichtlinie 
bei der Bekämpfung von Steuerhinter-
ziehung und -umgehung notwendig 
sind, 


 


d) statistische Angaben, die der Bewer-
tung der Amtshilferichtlinie dienen;“. 


 


12. § 21 wird wie folgt geändert: 12. u n v e r ä n d e r t  


a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz ange-
fügt: 


 


„§ 7 Absatz 1 Satz 2 ist auf Besteue-
rungszeiträume anzuwenden, die am o-
der nach dem 1. Januar 2024 beginnen.“ 


 


b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 
eingefügt: 


 


„(1a) Ungeachtet des § 2 Absatz 2 
zweiter Teilsatz unterrichtet das zentrale 
Verbindungsbüro die Europäische Kom-
mission jährlich, beginnend ab dem 
1. Januar 2023, über zwei oder mehr der 
in § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 
genannten Kategorien, zu denen es In-
formationen an zuständige Behörden an-
derer Mitgliedstaaten übermittelt. Ab-
weichend von Satz 1 unterrichtet das 
zentrale Verbindungsbüro die Europäi-
sche Kommission vor dem 1. Januar 
2024 über vier oder mehr der in § 7 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 6 genannten 
Kategorien, zu denen es Informationen 
für Besteuerungszeiträume, die am oder 
nach dem 1. Januar 2025 beginnen, an 
zuständige Behörden anderer Mitglied-
staaten übermittelt.“ 


 


c) Folgender Absatz 6 wird angefügt:  


„(6) § 7 Absatz 14a ist erstmals ab 
dem 1. Januar 2023 anzuwenden.“ 
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Artikel 3 Artikel 3 


Änderung der Abgabenordnung Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 
S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I S. 1142) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach der Angabe zu § 147a wird fol-
gende Angabe eingefügt: 


 


„§ 147b Verordnungsermächtigung zur 
Vereinheitlichung von digitalen 
Schnittstellen“. 


 


b) Nach der Angabe zu § 200 wird folgende 
Angabe eingefügt: 


 


„§ 200a Qualifiziertes Mitwirkungsver-
langen“. 


 


2. § 3 wird wie folgt geändert: 2. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


aa) Nach Nummer 3 wird folgende 
Nummer 3a eingefügt: 


aa) u n v e r ä n d e r t  


„3a. Mitwirkungsverzöge-
rungsgelder nach § 200a 
Absatz 2 und Zuschläge 
zum Mitwirkungsverzö-
gerungsgeld nach § 200a 
Absatz 3,“. 


 


bb) In Nummer 8 wird das Wort „und“ 
am Ende durch ein Komma ersetzt.  


bb) u n v e r ä n d e r t  


cc) In Nummer 9 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 


cc) u n v e r ä n d e r t  


dd) Folgende Nummer 10 wird ange-
fügt:  


dd) Folgende Nummer 10 wird ange-
fügt:  


„10. Kosten nach 
§ 10 Absatz 7 des Platt-
formen-Steuertranspa-
renzgesetzes.“ 


„10. Kosten nach § 10 Ab-
satz 5 und § 11 Absatz 7 
des Plattformen-Steuer-
transparenzgesetzes.“ 


b) Nach Absatz 5 Satz 4 wird folgender 
Satz eingefügt: 


b) Nach Absatz 5 Satz 4 wird folgender 
Satz eingefügt: 
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„Das Aufkommen der Kosten im Sinne 
des § 10 Absatz 7 des Plattformen-Steu-
ertransparenzgesetzes steht dem Bund 
zu.“ 


„Das Aufkommen der Kosten nach § 10 
Absatz 5 und des § 11 Absatz 7 des 
Plattformen-Steuertransparenzgesetzes 
steht dem Bund zu.“ 


3. § 18 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 4 Satz 2 wird der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 


 


b) Folgende Nummer 5 wird angefügt:  


„5. in den Fällen des § 180 Absatz 1a 
das Finanzamt, das für den Be-
scheid örtlich zuständig ist, für den 
der Teilabschlussbescheid unmit-
telbar Bindungswirkung entfaltet.“ 


 


4. Nach § 87a Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


4. u n v e r ä n d e r t  


„(1a) Verhandlungen und Besprechun-
gen können auch elektronisch durch Übertra-
gung in Ton oder Bild und Ton erfolgen. Ab-
satz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“ 


 


5. § 90 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 3 Satz 5 bis 11 wird durch die 
folgenden Sätze ersetzt: 


 


„Zu außergewöhnlichen Geschäftsvor-
fällen sind zeitnah Aufzeichnungen zu 
erstellen. Die Aufzeichnungen im Sinne 
dieses Absatzes sind auf Anforderung 
der Finanzbehörde zu ergänzen.“ 


 


b) Die folgenden Absätze 4 und 5 werden 
angefügt: 


 


„(4) Die Finanzbehörde kann je-
derzeit die Vorlage der Aufzeichnungen 
nach Absatz 3 verlangen; die Vorlage 
richtet sich nach § 97. Im Falle einer Au-
ßenprüfung sind die Aufzeichnungen 
ohne gesondertes Verlangen vorzulegen. 
Die Aufzeichnungen sind jeweils inner-
halb einer Frist von 30 Tagen nach An-
forderung oder nach Bekanntgabe der 
Prüfungsanordnung vorzulegen. In be-
gründeten Einzelfällen kann die Vorla-
gefrist verlängert werden.  
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(5) Um eine einheitliche Rechts-
anwendung sicherzustellen, wird das 
Bundesministerium der Finanzen er-
mächtigt, mit Zustimmung des Bundes-
rates durch Rechtsverordnung Art, Inhalt 
und Umfang der nach den Absätzen 3 
und 4 zu erstellenden Aufzeichnungen 
zu bestimmen.“ 


 


6. In § 93 Absatz 7 Satz 1 wird nach Nummer 4b 
folgende Nummer 4c eingefügt: 


6. u n v e r ä n d e r t  


„4c. zur Durchführung der Amtshilfe für an-
dere Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union nach § 3a des EU-Amtshilfege-
setzes oder“. 


 


7. Dem § 138a wird folgender Absatz 8 ange-
fügt: 


7. u n v e r ä n d e r t  


„(8) § 2a Absatz 5 Nummer 2 gilt 
nicht.“ 


 


8. In § 138f Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter 
„übermittelt hat oder“ gestrichen. 


8. u n v e r ä n d e r t  


9. In § 142 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1 
Nr. 1, 3“ durch die Wörter „Absatz 1 Num-
mer 1“ ersetzt. 


entfällt 


10. § 146 wird wie folgt geändert: 9. § 146 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2a Satz 1 wird das Wort „Mit-
gliedstaat“ durch die Wörter „Mitglied-
staat oder in mehreren Mitgliedstaaten“ 
eingefügt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Absatz 2b wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„Drittstaat“ die Wörter „oder in 
mehreren Drittstaaten“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 2 Nummer 1 werden nach 
dem Wort „Standort“ die Wörter 
„oder die Standorte“ eingefügt und 
werden die Wörter „und bei“ durch 
die Wörter „oder bei“ ersetzt. 


 


cc) In Satz 3 werden die Wörter „den 
Geltungsbereich dieses Gesetzes“ 
durch die Wörter „einen oder meh-
rere Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union“ ersetzt. 
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c) In Absatz 2c werden die Wörter „Abs. 6, 
zur Erteilung von Auskünften oder zur 
Vorlage angeforderter Unterlagen im 
Sinne des § 200 Abs. 1 im Rahmen einer 
Außenprüfung innerhalb einer ihm be-
stimmten angemessenen Frist nach Be-
kanntgabe durch die zuständige Finanz-
behörde“ durch die Angabe „Absatz 6“ 
ersetzt und werden nach dem Wort 
„Drittstaat“ die Wörter „oder mehrere 
Drittstaaten“ eingefügt. 


c) In Absatz 2c werden nach dem Wort 
„Drittstaat“ die Wörter „oder mehrere 
Drittstaaten“ eingefügt. 


11. § 147 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  


aa) Die Sätze 1 und 2 werden durch fol-
genden Satz ersetzt: 


 


„Sind die Unterlagen nach Absatz 1 
mit Hilfe eines Datenverarbeitungs-
systems erstellt worden,  


 


1. hat die Finanzbehörde im Rah-
men einer Außenprüfung das 
Recht, Einsicht in die gespei-
cherten Daten zu nehmen und 
das Datenverarbeitungssystem 
zur Prüfung dieser Unterlagen 
zu nutzen,  


 


2. kann die Finanzbehörde ver-
langen, dass die Daten nach 
ihren Vorgaben maschinell 
ausgewertet zur Verfügung 
gestellt werden, oder  


 


3. kann die Finanzbehörde ver-
langen, dass die Daten nach 
ihren Vorgaben in einem ma-
schinell auswertbaren Format 
an sie übertragen werden.“ 


 


bb) In dem neuen Satz 2 wird Num-
mer 3 wie folgt gefasst: 


 


„3. ihr nach ihren Vorgaben die 
für den Steuerpflichtigen ge-
speicherten Daten in einem 
maschinell auswertbaren For-
mat zu übertragen.“ 


 


b) Folgender Absatz 7 wird angefügt:  
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„(7) Die Verarbeitung und Aufbe-
wahrung der nach Absatz 6 zur Verfü-
gung gestellten Daten ist auch auf mobi-
len Datenverarbeitungssystemen der Fi-
nanzbehörden unabhängig von deren 
Einsatzort zulässig, sofern diese unter 
Berücksichtigung des Stands der Tech-
nik gegen unbefugten Zugriff gesichert 
sind. Die Finanzbehörde darf die nach 
Absatz 6 zur Verfügung gestellten und 
gespeicherten Daten bis zur Unanfecht-
barkeit der die Daten betreffenden Ver-
waltungsakte auch auf den mobilen Da-
tenverarbeitungssystemen unabhängig 
von deren Einsatzort aufbewahren.“ 


 


12. § 147a wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst:  


„§ 147 Absatz 2, Absatz 3 Satz 5 und 
Absatz 4 bis 7 gilt entsprechend.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „und 
6“ durch die Angabe „bis 7“ ersetzt. 


 


13. Nach § 147a wird folgender § 147b eingefügt: 12. u n v e r ä n d e r t  


„§ 147b 


 


Verordnungsermächtigung zur Vereinheitli-
chung von digitalen Schnittstellen  


 


Das Bundesministerium der Finanzen 
kann durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates einheitliche digitale 
Schnittstellen und Datensatzbeschreibungen 
für den standardisierten Export von Daten be-
stimmen, die mit einem Datenverarbeitungs-
system erstellt worden und nach § 147 Ab-
satz 1 aufzubewahren sind. In der Rechtsver-
ordnung kann auch eine Pflicht zur Imple-
mentierung und Nutzung der jeweiligen ein-
heitlichen digitalen Schnittstelle oder von Da-
tensatzbeschreibungen für den standardisier-
ten Export von Daten bestimmt werden.“ 


 


14. Dem § 153 wird folgender Absatz 4 angefügt: 13. u n v e r ä n d e r t  
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„(4) Die Anzeige- und Berichtigungs-
pflicht besteht ferner, wenn Prüfungsfeststel-
lungen einer Außenprüfung unanfechtbar in 
einem Steuerbescheid, einem Feststellungs-
bescheid nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 oder einem Teilabschlussbescheid nach 
§ 180 Absatz 1a umgesetzt worden sind und 
die den Prüfungsfeststellungen zugrunde lie-
genden Sachverhalte auch in einer anderen 
vom oder für den Steuerpflichtigen abgegebe-
nen Erklärung, die nicht Gegenstand der Au-
ßenprüfung war, zu einer Änderung der Be-
steuerungsgrundlagen führt.“ 


 


15. § 158 wird wie folgt gefasst: 14. u n v e r ä n d e r t  


„§ 158 


 


Beweiskraft der Buchführung  


(1) Die Buchführung und die Auf-
zeichnungen des Steuerpflichtigen, die den 
Vorschriften der §§ 140 bis 148 entsprechen, 
sind der Besteuerung zugrunde zu legen. 


 


(2) Absatz 1 gilt nicht,  


1. soweit nach den Umständen des Einzel-
falls Anlass besteht, die sachliche Rich-
tigkeit zu beanstanden oder 


 


2. soweit die elektronischen Daten nicht 
nach der Vorgabe der einheitlichen digi-
talen Schnittstellen des § 41 Absatz 1 
Satz 7 des Einkommensteuergesetzes in 
Verbindung mit § 4 Absatz 2a der Lohn-
steuer-Durchführungsverordnung, des 
§ 146a oder des § 147b in Verbindung 
mit der jeweiligen Rechtsverordnung zur 
Verfügung gestellt werden.“ 


 


16. § 162 wird wie folgt geändert: 15. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter 
„der Besteuerung nicht nach § 158“ 
durch die Wörter „nach § 158 Absatz 2 
nicht der Besteuerung“ ersetzt. 


 


b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 
„§ 90 Absatz 3 Satz 8“ durch die Wörter 
„§ 90 Absatz 3 Satz 5“ ersetzt. 


 


c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  
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aa) Nach Satz 2 wird folgender Satz 
eingefügt: 


 


„Der Zuschlag ist regelmäßig nach 
Abschluss der Außenprüfung fest-
zusetzen.“ 


 


bb) In dem neuen Satz 4 werden vor 
dem Punkt am Ende die Wörter 
„; er kann für volle Wochen und 
Monate der verspäteten Vorlage in 
Teilbeträgen festgesetzt werden“ 
eingefügt. 


 


cc) Der neue Satz 5 wird wie folgt ge-
fasst: 


 


„Soweit den Finanzbehörden Er-
messen hinsichtlich der Höhe des 
jeweiligen Zuschlags eingeräumt 
ist, sind neben dem Zweck dieses 
Zuschlags, den Steuerpflichtigen 
zur Erstellung und fristgerechten 
Vorlage der Aufzeichnungen nach 
§ 90 Absatz 3 anzuhalten, insbe-
sondere die von ihm gezogenen 
Vorteile und bei verspäteter Vor-
lage auch die Dauer der Fristüber-
schreitung zu berücksichtigen.“ 


 


dd) Der bisherige Satz 7 wird aufgeho-
ben. 


 


17. § 171 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 16. § 171 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
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„(4) Wird vor Ablauf der Festsetzungs-
frist mit einer Außenprüfung begonnen oder 
wird deren Beginn auf Antrag des Steuer-
pflichtigen hinausgeschoben, so läuft die 
Festsetzungsfrist für die Steuern, auf die sich 
die Außenprüfung erstreckt oder im Fall der 
Hinausschiebung der Außenprüfung erstre-
cken sollte, nicht ab, bevor die aufgrund der 
Außenprüfung zu erlassenden Steuerbe-
scheide unanfechtbar geworden sind oder 
nach Bekanntgabe der Mitteilung nach § 202 
Absatz 1 Satz 3 drei Monate verstrichen sind. 
Dies gilt nicht, wenn eine Außenprüfung un-
mittelbar nach ihrem Beginn für die Dauer 
von mehr als sechs Monaten aus Gründen un-
terbrochen wird, die die Finanzbehörde zu 
vertreten hat. Die Ablaufhemmung nach 
Satz 1 endet spätestens fünf Jahre nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Prüfungs-
anordnung bekanntgegeben wurde; eine wei-
tergehende Ablaufhemmung nach anderen 
Vorschriften bleibt unberührt. Wird auf An-
trag des Steuerpflichtigen der Beginn der Au-
ßenprüfung verschoben oder die Außenprü-
fung unterbrochen, so verlängert sich die Frist 
nach Satz 3 erster Halbsatz für die in Satz 1 
genannten Steuern um die Dauer des Hinaus-
schiebens oder der Unterbrechung. Nimmt die 
Finanzbehörde für die in Satz 1 genannten 
Steuern vor Ablauf der Frist nach Satz 3 erster 
Halbsatz zwischenstaatliche Amtshilfe in An-
spruch, läuft diese Frist nicht vor Ablauf von 
einem Jahr nach Abschluss der zwischen-
staatlichen Amtshilfe ab. Satz 5 gilt nur, so-
fern der Steuerpflichtige auf die Inanspruch-
nahme der zwischenstaatlichen Amtshilfe vor 
Ablauf der Frist nach Satz 3 erster Halbsatz 
hingewiesen wurde. Wird dem Steuerpflichti-
gen vor Ablauf der Festsetzungsfrist die Ein-
leitung eines Strafverfahrens für eine der in 
Satz 1 genannten Steuern bekannt gegeben 
und wird infolgedessen mit einer Außenprü-
fung nicht begonnen oder eine bereits begon-
nene Außenprüfung unterbrochen, ist Satz 3 
nicht anzuwenden; die Absätze 5 und 6 blei-
ben unberührt. § 200a Absatz 4 und 5 bleibt 
unberührt.“ 


„(4) Wird vor Ablauf der Festsetzungs-
frist mit einer Außenprüfung begonnen oder 
wird deren Beginn auf Antrag des Steuer-
pflichtigen hinausgeschoben, so läuft die 
Festsetzungsfrist für die Steuern, auf die sich 
die Außenprüfung erstreckt oder im Fall der 
Hinausschiebung der Außenprüfung erstre-
cken sollte, nicht ab, bevor die aufgrund der 
Außenprüfung zu erlassenden Steuerbe-
scheide unanfechtbar geworden sind oder 
nach Bekanntgabe der Mitteilung nach § 202 
Absatz 1 Satz 3 drei Monate verstrichen sind. 
Dies gilt nicht, wenn eine Außenprüfung un-
mittelbar nach ihrem Beginn für die Dauer 
von mehr als sechs Monaten aus Gründen un-
terbrochen wird, die die Finanzbehörde zu 
vertreten hat. Die Ablaufhemmung nach 
Satz 1 endet spätestens fünf Jahre nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Prüfungs-
anordnung bekanntgegeben wurde; eine wei-
tergehende Ablaufhemmung nach anderen 
Vorschriften bleibt unberührt. Wird auf An-
trag des Steuerpflichtigen der Beginn der Au-
ßenprüfung verschoben oder die Außenprü-
fung unterbrochen, so verlängert sich die Frist 
nach Satz 3 erster Halbsatz für die in Satz 1 
genannten Steuern um die Dauer des Hinaus-
schiebens oder der Unterbrechung. Nimmt die 
Finanzbehörde für die in Satz 1 genannten 
Steuern vor Ablauf der Frist nach Satz 3 erster 
Halbsatz zwischenstaatliche Amtshilfe in An-
spruch, verlängert sich diese Frist um die 
Dauer der zwischenstaatlichen Amtshilfe, 
mindestens aber um ein Jahr. Satz 5 gilt 
nur, sofern der Steuerpflichtige auf die Inan-
spruchnahme der zwischenstaatlichen Amts-
hilfe vor Ablauf der Frist nach Satz 3 erster 
Halbsatz hingewiesen wurde. Wird dem Steu-
erpflichtigen vor Ablauf der Festsetzungsfrist 
die Einleitung eines Strafverfahrens für eine 
der in Satz 1 genannten Steuern bekannt ge-
geben und wird infolgedessen mit einer Au-
ßenprüfung nicht begonnen oder eine bereits 
begonnene Außenprüfung unterbrochen, ist 
Satz 3 nicht anzuwenden; die Absätze 5 und 6 
bleiben unberührt. § 200a Absatz 4 und 5 
bleibt unberührt.“ 


18. Nach § 180 Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 


17. u n v e r ä n d e r t  


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 65 – Drucksache 20/4376 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„(1a) Einzelne, im Rahmen einer Außen-
prüfung für den Prüfungszeitraum ermittelte 
und abgrenzbare Besteuerungsgrundlagen 
können gesondert festgestellt werden (Teilab-
schlussbescheid), solange noch kein Prü-
fungsbericht nach § 202 Absatz 1 ergangen 
ist. Auf Antrag des Steuerpflichtigen soll ein 
Teilabschlussbescheid ergehen, wenn daran 
ein erhebliches Interesse besteht und dies vom 
Steuerpflichtigen glaubhaft gemacht wird.“ 


 


19. Dem § 181 Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 


18. u n v e r ä n d e r t  


„In den Fällen des § 180 Absatz 1a ist keine 
Erklärung zur gesonderten Feststellung abzu-
geben; als Steuererklärung nach § 170 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 1 gilt in diesem Fall die 
Steuererklärung, für deren Besteuerungszeit-
raum der Teilabschlussbescheid unmittelbar 
Bindungswirkung entfaltet.“ 


 


20. Dem § 197 werden die folgenden Absätze 3 
bis 5 angefügt: 


19. u n v e r ä n d e r t  


„(3) Mit der Prüfungsanordnung kann 
die Vorlage von aufzeichnungs- oder aufbe-
wahrungspflichtigen Unterlagen innerhalb ei-
ner angemessenen Frist verlangt werden. Sind 
diese Unterlagen mit Hilfe eines Datenverar-
beitungssystems erstellt worden, sind die Da-
ten in einem maschinell auswertbaren Format 
an die Finanzbehörde zu übertragen. Im Übri-
gen bleibt § 147 Absatz 6 unberührt.  


 


(4) Sind Unterlagen nach Absatz 3 vor-
gelegt worden, sollen dem Steuerpflichtigen 
die beabsichtigten Prüfungsschwerpunkte der 
Außenprüfung mitgeteilt werden. Die Nen-
nung von Prüfungsschwerpunkten stellt keine 
Einschränkung der Außenprüfung auf be-
stimmte Sachverhalte nach § 194 dar. 
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(5) Ist Grundlage der Außenprüfung 
ein Steuerbescheid, der aufgrund einer in 
§ 149 Absatz 3 genannten Steuererklärung er-
lassen wurde, soll die Prüfungsanordnung bis 
zum Ablauf des Kalenderjahres erlassen wer-
den, das auf das Kalenderjahr folgt, in dem 
der Steuerbescheid wirksam geworden ist. 
Wird die Prüfungsanordnung aus Gründen, 
die die Finanzbehörde zu vertreten hat, zu ei-
nem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, be-
ginnt die Frist nach § 171 Absatz 4 Satz 3 ers-
ter Halbsatz mit Ablauf des Kalenderjahres, 
das auf das Kalenderjahr folgt, in dem der in 
Satz 1 bezeichnete Steuerbescheid wirksam 
geworden ist. Erstreckt sich die Außenprü-
fung zugleich auf mehrere Steuerbescheide, 
sind die Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass der Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens des zuletzt ergangenen Steuerbescheids 
einheitlich maßgeblich ist.“ 


 


21. Dem § 199 Absatz 2 werden die folgenden 
Sätze angefügt: 


20. u n v e r ä n d e r t  


„Die Finanzbehörde kann mit dem Steuer-
pflichtigen vereinbaren, in regelmäßigen Ab-
ständen Gespräche über die festgestellten 
Sachverhalte und die möglichen steuerlichen 
Auswirkungen zu führen. Sie kann im Einver-
nehmen mit dem Steuerpflichtigen Rahmen-
bedingungen für die Mitwirkung nach § 200 
festlegen; werden die Rahmenbedingungen 
vom Steuerpflichtigen erfüllt, unterbleibt ein 
qualifiziertes Mitwirkungsverlangen nach 
§ 200a.“ 


 


22. § 200 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 21. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt: 


 


„Sind mobile Endgeräte der Außenprü-
fer unter Berücksichtigung des Stands 
der Technik gegen unbefugten Zugriff 
gesichert, gilt die ortsunabhängige Tä-
tigkeit als an Amtsstelle ausgeübt.“ 


 


b) Folgender Satz wird angefügt:   


„§ 147 Absatz 6 und 7 bleibt unberührt.“  


23. Nach § 200 wird folgender § 200a eingefügt: 22. Nach § 200 wird folgender § 200a eingefügt: 
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„§ 200a „§ 200a 


Qualifiziertes Mitwirkungsverlangen Qualifiziertes Mitwirkungsverlangen 


(1) Der Steuerpflichtige kann zur Mit-
wirkung nach § 200 Absatz 1 in einem schrift-
lich oder elektronisch zu erteilenden Mitwir-
kungsverlangen mit Rechtsbehelfsbelehrung 
nach § 356 aufgefordert werden (qualifizier-
tes Mitwirkungsverlangen). Hat die Finanzbe-
hörde den Steuerpflichtigen auf die Möglich-
keit eines qualifizierten Mitwirkungsverlan-
gens hingewiesen und ist der Steuerpflichtige 
seinen Mitwirkungspflichten dennoch nicht 
oder nicht vollständig nachgekommen, ist 
eine weitergehende Begründung nicht erfor-
derlich. § 200 Absatz 2 gilt entsprechend. Das 
qualifizierte Mitwirkungsverlangen ist inner-
halb einer Frist von einem Monat nach Be-
kanntgabe zu erfüllen; in begründeten Einzel-
fällen kann die Frist verlängert werden. 


(1) Nach Ablauf von sechs Monaten 
seit Bekanntgabe der Prüfungsanordnung 
kann der Steuerpflichtige zur Mitwirkung 
nach § 200 Absatz 1 in einem schriftlich oder 
elektronisch zu erteilenden Mitwirkungsver-
langen mit Rechtsbehelfsbelehrung nach 
§ 356 aufgefordert werden (qualifiziertes Mit-
wirkungsverlangen). Hat die Finanzbehörde 
den Steuerpflichtigen auf die Möglichkeit ei-
nes qualifizierten Mitwirkungsverlangens 
hingewiesen und ist der Steuerpflichtige sei-
nen Mitwirkungspflichten dennoch nicht oder 
nicht hinreichend nachgekommen, ist eine 
weitergehende Begründung nicht erforder-
lich. § 200 Absatz 2 gilt entsprechend. Das 
qualifizierte Mitwirkungsverlangen ist inner-
halb einer Frist von einem Monat nach Be-
kanntgabe zu erfüllen; in begründeten Einzel-
fällen kann die Frist verlängert werden. 


(2) Kommt der Steuerpflichtige dem 
qualifizierten Mitwirkungsverlangen inner-
halb der Frist nach Absatz 1 Satz 4 nicht oder 
nicht vollständig nach (Mitwirkungsverzöge-
rung), ist ein Mitwirkungsverzögerungsgeld 
festzusetzen. Das Mitwirkungsverzögerungs-
geld beträgt 100 Euro für jeden vollen Kalen-
dertag der Mitwirkungsverzögerung. Es ist 
höchstens für 100 Kalendertage festzusetzen. 
Die Festsetzung des Mitwirkungsverzöge-
rungsgeldes kann für volle Wochen und Mo-
nate der Mitwirkungsverzögerung in Teilbe-
trägen erfolgen. Die Mitwirkungsverzöge-
rung endet mit Ablauf des Tages, an dem das 
qualifizierte Mitwirkungsverlangen vollstän-
dig erfüllt wurde, spätestens mit Ablauf des 
Tages der Schlussbesprechung. Von der Fest-
setzung eines Mitwirkungsverzögerungsgel-
des ist abzusehen, wenn der Steuerpflichtige 
glaubhaft macht, dass die Mitwirkungsverzö-
gerung entschuldbar ist; das Verschulden ei-
nes Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 
ist dem Steuerpflichtigen zuzurechnen.  


(2) Kommt der Steuerpflichtige dem 
qualifizierten Mitwirkungsverlangen inner-
halb der Frist nach Absatz 1 Satz 4 nicht oder 
nicht hinreichend nach (Mitwirkungsverzö-
gerung), ist ein Mitwirkungsverzögerungs-
geld festzusetzen. Das Mitwirkungsverzöge-
rungsgeld beträgt 75 Euro für jeden vollen 
Kalendertag der Mitwirkungsverzögerung. Es 
ist höchstens für 150 Kalendertage festzuset-
zen. Die Festsetzung des Mitwirkungsverzö-
gerungsgeldes kann für volle Wochen und 
Monate der Mitwirkungsverzögerung in Teil-
beträgen erfolgen. Die Mitwirkungsverzöge-
rung endet mit Ablauf des Tages, an dem das 
qualifizierte Mitwirkungsverlangen vollstän-
dig erfüllt wurde, spätestens mit Ablauf des 
Tages der Schlussbesprechung. Von der Fest-
setzung eines Mitwirkungsverzögerungsgel-
des ist abzusehen, wenn der Steuerpflichtige 
glaubhaft macht, dass die Mitwirkungsverzö-
gerung entschuldbar ist; das Verschulden ei-
nes Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 
ist dem Steuerpflichtigen zuzurechnen.  


(3) Liegt eine Mitwirkungsverzöge-
rung vor, kann ein Zuschlag zum Mitwir-
kungsverzögerungsgeld festgesetzt werden, 
wenn  


(3) Liegt eine Mitwirkungsverzöge-
rung vor, kann ein Zuschlag zum Mitwir-
kungsverzögerungsgeld festgesetzt werden, 
wenn  
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1. in den letzten fünf Jahren vor dem ersten 
Tag der Mitwirkungsverzögerung ein 
Mitwirkungsverzögerungsgeld festge-
setzt wurde und zu befürchten ist, dass 
der Steuerpflichtige ohne einen Zuschlag 
zum Mitwirkungsverzögerungsgeld sei-
ner aktuellen Verpflichtung nach Ab-
satz 1 nicht nachkommt, oder 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. zu befürchten ist, dass der Steuerpflich-
tige aufgrund seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit ohne einen Zuschlag 
zum Mitwirkungsverzögerungsgeld sei-
ner aktuellen Verpflichtung nach Ab-
satz 1 nicht nachkommt. Dies ist insbe-
sondere anzunehmen, wenn die Umsatz-
erlöse des Steuerpflichtigen in einem der 
von der Außenprüfung umfassten Kalen-
derjahre mindestens 12 Millionen Euro 
betragen haben oder der Steuerpflichtige 
einem Konzern angehört, dessen im 
Konzernabschluss ausgewiesene konso-
lidierte Umsatzerlöse in einem der von 
der Außenprüfung umfassten Kalender-
jahre mindestens 120 Millionen Euro be-
tragen haben.  


2. u n v e r ä n d e r t  


Der Zuschlag zum Mitwirkungsverzöge-
rungsgeld beträgt höchstens 10 000 Euro für 
jeden vollen Kalendertag der Mitwirkungs-
verzögerung und ist höchstens für 100 Kalen-
dertage festzusetzen; er kann für volle Wo-
chen und Monate der Mitwirkungsverzöge-
rung in Teilbeträgen festgesetzt werden. Ab-
satz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 


Der Zuschlag zum Mitwirkungsverzöge-
rungsgeld beträgt höchstens 25 000 Euro für 
jeden vollen Kalendertag der Mitwirkungs-
verzögerung und ist höchstens für 150 Kalen-
dertage festzusetzen; er kann für volle Wo-
chen und Monate der Mitwirkungsverzöge-
rung in Teilbeträgen festgesetzt werden. Ab-
satz 2 Satz 5 und 6 gilt entsprechend. 
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(4) Wurde wegen einer Mitwirkungs-
verzögerung ein Mitwirkungsverzögerungs-
geld nach Absatz 2 festgesetzt, verlängert sich 
die Frist nach § 171 Absatz 4 Satz 3 erster 
Halbsatz für die Steuern, auf die sich die Au-
ßenprüfung erstreckt, um die Dauer der Mit-
wirkungsverzögerung, mindestens aber um 
ein Jahr. Abweichend von Satz 1 gilt § 171 
Absatz 4 Satz 3 erster Halbsatz für die Steu-
ern, auf die sich die Außenprüfung erstreckt, 
nicht, wenn außerdem in den letzten fünf Jah-
ren vor dem ersten Tag der Mitwirkungsver-
zögerung ein Mitwirkungsverzögerungsgeld 
nach Absatz 2 festgesetzt wurde. Ist die Erfül-
lung der geforderten Mitwirkung unmöglich, 
gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend, wenn 
der Steuerpflichtige auf die Unmöglichkeit 
nicht unverzüglich hingewiesen hat. 


(4) u n v e r ä n d e r t  


(5) Wird ein qualifiziertes Mitwir-
kungsverlangen nach Absatz 1, die Festset-
zung eines Mitwirkungsverzögerungsgeldes 
nach Absatz 2 oder die Festsetzung eines Zu-
schlags zum Mitwirkungsverzögerungsgeld 
nach Absatz 3 mit einem Einspruch oder einer 
Klage angefochten, so läuft die Festsetzungs-
frist für die Steuern, auf die sich die Außen-
prüfung erstreckt, nicht vor Ablauf eines Jah-
res nach der Unanfechtbarkeit der Entschei-
dung über den Rechtsbehelf ab.  


(5) u n v e r ä n d e r t  


(6) Im qualifizierten Mitwirkungsver-
langen ist auf die Möglichkeit der Festsetzung 
eines Mitwirkungsverzögerungsgeldes nach 
Absatz 2 und eines Zuschlags zum Mitwir-
kungsverzögerungsgeld nach Absatz 3 sowie 
auf die voraussichtliche Höhe des Zuschlags 
und auf die Rechtsfolgen nach den Absätzen 
4 und 5 hinzuweisen. 


(6) u n v e r ä n d e r t  


(7) Die Betragsgrenzen nach Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 sind mindestens alle drei 
Jahre und spätestens erstmals zum 1. Januar 
2026 zu evaluieren.“ 


(7) u n v e r ä n d e r t  


24. Dem § 201 Absatz 1 wird folgender Satz an-
gefügt: 


23. u n v e r ä n d e r t  


„Eine Schlussbesprechung kann mit Zustim-
mung des Steuerpflichtigen auch fernmünd-
lich oder nach § 87a Absatz 1a elektronisch 
durchgeführt werden.“ 


 


25. § 202 wird wie folgt geändert: 24. u n v e r ä n d e r t  
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden nach dem Wort 
„schriftlicher“ die Wörter „oder 
elektronischer“ eingefügt. 


 


bb) In Satz 3 werden nach dem Wort 
„schriftlich“ die Wörter „oder 
elektronisch“ eingefügt. 


 


cc) Folgender Satz wird angefügt:  


„Wurden Besteuerungsgrundlagen 
in einem Teilabschlussbescheid 
nach § 180 Absatz 1a gesondert 
festgestellt, ist im Prüfungsbericht 
darauf hinzuweisen.“ 


 


b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:  


„(3) Sollen Besteuerungsgrundla-
gen in einem Teilabschlussbescheid 
nach § 180 Absatz 1a gesondert festge-
stellt werden, ergeht vor Erlass des Teil-
abschlussbescheids ein schriftlicher oder 
elektronischer Teilprüfungsbericht; Ab-
satz 1 Satz 2 bis 4 und Absatz 2 gelten 
entsprechend.“  


 


26. In § 203 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem 
Wort „schriftlich“ die Wörter „oder elektro-
nisch“ eingefügt. 


25. u n v e r ä n d e r t  


27. § 204 wird wie folgt geändert: 26. u n v e r ä n d e r t  


a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:   


„(2) Abweichend von Absatz 1 
kann die Finanzverwaltung dem Steuer-
pflichtigen bereits nach Erlass eines 
Teilabschlussbescheids nach § 180 Ab-
satz 1a auf Antrag verbindlich zusagen, 
wie ein für die Vergangenheit geprüfter 
und im Teilabschlussbericht dargestell-
ter Sachverhalt in Zukunft steuerlich be-
handelt wird, wenn  


 


1. die Kenntnis der künftigen steuer-
rechtlichen Behandlung für die ge-
schäftlichen Maßnahmen des Steu-
erpflichtigen von Bedeutung ist und 
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2. ein besonderes Interesse des Steu-
erpflichtigen an einer Erteilung vor 
dem Abschluss der Außenprüfung 
besteht und dies glaubhaft gemacht 
wird.“ 


 


28. In § 211 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 200 Abs. 2 Satz 2“ durch die Wörter 
„§ 200 Absatz 2 Satz 3“ ersetzt. 


27. u n v e r ä n d e r t  


29. § 379 wird wie folgt geändert: 28. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Nummer 5 wird das Wort „oder“ 
am Ende durch ein Komma ersetzt. 


 


bb) Der Nummer 6 wird ein Komma 
angefügt. 


 


cc) Die folgenden Nummern 7 und 8 
werden eingefügt: 


 


„7. entgegen § 147 Absatz 1 
Nummer 1 bis 3 oder 4 eine 
Unterlage nicht oder nicht für 
die vorgeschriebene Dauer 
aufbewahrt oder 


 


8. entgegen § 147a Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 
eine Aufzeichnung oder eine 
Unterlage nicht oder nicht 
mindestens sechs Jahre auf-
bewahrt“. 


 


b) Nach Absatz 2 Nummer 1g werden die 
folgenden Nummern 1h und 1i einge-
fügt: 


 


„1h. einer vollziehbaren Anordnung 
nach § 147 Absatz 6 Satz 1 zuwi-
derhandelt, 


 


1i. entgegen § 147 Absatz 6 Satz 2 
Nummer 1 Einsicht nicht, nicht 
richtig oder nicht vollständig ge-
währt oder“. 


 


c) In Absatz 4 werden die Wörter „Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2“ durch die 
Wörter „Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 
und 8“ ersetzt. 


 


d) In Absatz 6 wird die Angabe „3 bis 6“ 
durch die Wörter „3 bis 7 und Absatz 2 
Nummer 1h und 1i“ ersetzt. 
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Artikel 4 


 Weitere Änderung der Abgabenordnung 


 Die Abgabenordnung, die zuletzt durch 
Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 


 1. In § 142 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1 
Nr. 1, 3“ durch die Wörter „Absatz 1 Num-
mer 1“ ersetzt. 


 2. In § 146 Absatz 2c werden die Wörter 
„Abs. 6, zur Erteilung von Auskünften o-
der zur Vorlage angeforderter Unterlagen 
im Sinne des § 200 Abs. 1 im Rahmen einer 
Außenprüfung innerhalb einer ihm be-
stimmten angemessenen Frist nach Be-
kanntgabe durch die zuständige Finanzbe-
hörde“ durch die Angabe „Absatz 6“ er-
setzt.‘ 


Artikel 4 Artikel 5 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-
gabenordnung 


Nach Artikel 97 § 36 des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1142) geändert worden ist, wird folgender § 37 
eingefügt: 


Nach Artikel 97 § 36 des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1142) geändert worden ist, werden die folgen-
den §§ 37 und 38 eingefügt: 


V
orabfassung - w


ird durch die lektorierte V
ersion ersetzt







Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 73 – Drucksache 20/4376 
 
 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 37 „§ 37 


Modernisierung der Außenprüfung Modernisierung der Außenprüfung 


(1) § 171 Absatz 4 der Abgabenordnung in 
der am … [einsetzen: Tag nach der Verkündung 
des Gesetzes] geltenden Fassung gilt erstmals für 
Steuern und Steuervergütungen, die nach dem 31. 
Dezember 2024 entstehen; für Steuern und Steuer-
vergütungen, die vor dem 1. Januar 2025 entstehen, 
ist § 171 Absatz 4 in der am …. [einsetzen: Tag der 
Verkündung des Gesetzes] geltenden Fassung wei-
terhin anzuwenden. Satz 1 gilt für gesonderte Fest-
stellungen von Besteuerungsgrundlagen entspre-
chend. 


(1) Die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes] geän-
derten Vorschriften der Abgabenordnung sind 
auf alle am 1. Januar 2023 anhängigen Verfah-
ren anzuwenden, soweit in den Absätzen 2 bis 4 
nichts anderes bestimmt ist. 


(2) § 3 Absatz 4 Nummer 3a, § 90 Absatz 3 
Satz 5 und 6 sowie Absatz 4 und 5, § 162 Absatz 3 
und 4, § 199 Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie § 200a 
der Abgabenordnung, in der am … [einsetzen: Tag 
nach der Verkündung des Gesetzes] geltenden Fas-
sung sind erstmals für Besteuerungszeiträume an-
zuwenden, die nach dem 31. Dezember 2024 be-
ginnen. 


(2) § 3 Absatz 4 Nummer 3a, § 18 Absatz 1 
Nummer 5, § 90 Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie Ab-
satz 4 und 5, § 153 Absatz 4, § 162 Absatz 3 und 
4, § 171 Absatz 4, § 180 Absatz 1a, § 181 Ab-
satz 1 Satz 4, § 197 Absatz 5, § 199 Absatz 2 
Satz 2 und 3, § 200a, § 202 Absatz 1 Satz 4 und 
Absatz 3 sowie § 204 Absatz 2 der Abgabenord-
nung in der am 1. Januar 2023 geltenden Fassung 
sind vorbehaltlich des Absatzes 3 erstmals auf 
Steuern und Steuervergütungen anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2024 entstehen. Für 
Steuern und Steuervergütungen, die vor dem 
1. Januar 2025 entstehen, sind § 90 Absatz 3 
Satz 5 bis 11, § 162 Absatz 3 und 4, § 171 Ab-
satz 4 sowie § 204 der Abgabenordnung in der 
am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung vor-
behaltlich des Absatzes 3 weiterhin anzuwen-
den. Die Sätze 1 und 2 gelten für gesonderte 
Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen 
entsprechend. 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(3) § 18 Absatz 1 Nummer 5, § 153 Ab-
satz 4, § 180 Absatz 1a, § 181 Absatz 1 Satz 4, 
§ 202 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 sowie § 204 
Absatz 2 der Abgabenordnung in der am …[einset-
zen: Tag nach der Verkündung des Gesetzes] gel-
tenden Fassung sind erstmals für Besteuerungszeit-
räume anzuwenden, für die nach dem 31. Dezem-
ber 2024 eine Außenprüfung nach § 193 der Abga-
benordnung begonnen wurde.“ 


(3) § 3 Absatz 4 Nummer 3a, § 18 Ab-
satz 1 Nummer 5, § 90 Absatz 3 Satz 5 und 6 so-
wie Absatz 4 und 5, § 153 Absatz 4, § 162 Ab-
satz 3 und 4, § 180 Absatz 1a, § 181 Absatz 1 
Satz 4, § 199 Absatz 2 Satz 2 und 3, § 200a Ab-
satz 1 bis 3 und Absatz 6, § 202 Absatz 1 Satz 4 
und Absatz 3 sowie § 204 Absatz 2 der Abgaben-
ordnung in der am 1. Januar 2023 geltenden Fas-
sung sind abweichend von Absatz 2 auch für 
Steuern und Steuervergütungen anzuwenden, 
die vor dem 1. Januar 2025 entstehen, wenn für 
diese Steuern und Steuervergütungen nach dem 
31. Dezember 2024 eine Prüfungsanordnung 
nach § 196 der Abgabenordnung bekanntgegeben 
wurde. Satz 1 gilt für gesonderte Feststellungen 
von Besteuerungsgrundlagen entsprechend. 


 (4) § 146 Absatz 2c der Abgabenordnung 
in der am 1. Januar 2025 geltenden Fassung ist 
vorbehaltlich des Satzes 3 erstmals auf Steuern 
und Steuervergütungen anzuwenden, die nach 
dem 31. Dezember 2024 entstehen. Für Steuern 
und Steuervergütungen, die vor dem 1. Januar 
2025 entstehen, ist § 146 Absatz 2c der Abga-
benordnung in der am 1. Januar 2023 geltenden 
Fassung vorbehaltlich des Satzes 3 weiterhin 
anzuwenden. § 146 Absatz 2c der Abgabenord-
nung in der am 1. Januar 2025 geltenden Fas-
sung ist für Steuern und Steuervergütungen, die 
vor dem 1. Januar 2025 entstehen, abweichend 
von Satz 2 auch für Steuern und Steuervergü-
tungen anzuwenden, die vor dem 1. Januar 
2025 entstehen, wenn für diese Steuern und 
Steuervergütungen nach dem 31. Dezember 
2024 eine Prüfungsanordnung nach § 196 der 
Abgabenordnung bekanntgegeben wurde. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten für gesonderte Feststellun-
gen von Besteuerungsgrundlagen entsprechend. 


 


§ 38 


 Erprobung alternativer Prüfungsmethoden 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 (1) Soweit im Rahmen einer Außenprü-
fung eines Steuerpflichtigen nach den §§ 193 bis 
202 der Abgabenordnung die Wirksamkeit ei-
nes von ihm eingesetzten Steuerkontrollsystems 
hinsichtlich der erfassten Steuerarten oder 
Sachverhalte überprüft wurde und kein oder 
nur ein unbeachtliches steuerliches Risiko für 
die in § 149 Absatz 3 der Abgabenordnung ge-
nannten Steuern und gesonderten Feststellun-
gen besteht, kann die Finanzbehörde im Beneh-
men mit dem Bundeszentralamt für Steuern 
dem Steuerpflichtigen auf Antrag unter dem 
Vorbehalt des Widerrufs für die nächste Au-
ßenprüfung nach § 193 Absatz 1 der Abgaben-
ordnung Beschränkungen von Art und Umfang 
der Ermittlungen unter der Voraussetzung ver-
bindlich zusagen, dass keine Änderungen der 
Verhältnisse eintreten. Der Steuerpflichtige hat 
Veränderungen des Kontrollsystems zu doku-
mentieren und sie der Finanzbehörde unver-
züglich schriftlich oder elektronisch mitzutei-
len. 


 (2) Ein Steuerkontrollsystem umfasst alle 
innerbetrieblichen Maßnahmen, die gewähr-
leisten, dass 


 1. die Besteuerungsgrundlagen zutreffend 
aufgezeichnet und berücksichtigt werden 
sowie 


 2. die hierauf entfallenden Steuern fristge-
recht und vollständig abgeführt werden. 


 Das Steuerkontrollsystem muss die steuerlichen 
Risiken laufend abbilden. 


 (3) Systemprüfungen von Steuerkontroll-
systemen und daraufhin nach Absatz 1 Satz 1 
zugesagte Erleichterungen sind von den Lan-
desfinanzbehörden bis zum 30. April 2029 zu 
evaluieren. Die obersten Finanzbehörden der 
Länder haben die Ergebnisse der Evaluierung 
dem Bundesministerium der Finanzen bis zum 
30. Juni 2029 mitzuteilen.“ 


 


Artikel 6 


 Weitere Änderung des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 Artikel 97 § 38 des Einführungsgesetzes 
zur Abgabenordnung, das zuletzt durch Arti-
kel 5 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 
aufgehoben. 


Artikel 5 Artikel 7 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I 
S. 760) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 
(BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I 
S. 760) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 


1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 1. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 5g wird wie folgt gefasst: a) Nummer 5g wird wie folgt gefasst: 


„5g. die Entgegennahme, die Weiterlei-
tung und die Übermittlung von In-
formationen nach 
§ 9 Absatz 1 bis 3 und die Durch-
führung der Verfahren gemäß den 
§§ 10, 11 und 24 bis 26 des Platt-
formen-Steuertransparenzgeset-
zes;“. 


„5g. die Entgegennahme, die Weiterlei-
tung und die Übermittlung von In-
formationen nach § 9 Absatz 1 bis 
3 und die Durchführung der Ver-
fahren gemäß den §§ 10 bis 12 
und 25 bis 27 des Plattformen-
Steuertransparenzgesetzes;“. 


b) Nach Nummer 5h wird folgende Num-
mer 5g eingefügt: 


b) Nach Nummer 5g wird folgende Num-
mer 5h eingefügt: 


„5h. die Auswertung der Informationen 
nach den Nummern 5c, 5d, 5e, 5f 
und 5g im Rahmen der dem Bun-
deszentralamt für Steuern gesetz-
lich übertragenen Aufgaben; Aus-
wertungen der Informationen nach 
den Nummern 5c, 5d, 5e, 5f und 5g 
durch die jeweils zuständige Lan-
desfinanzbehörde bleiben hiervon 
unberührt;“. 


„5h. u n v e r ä n d e r t  


2. In Absatz 1a Satz 2 wird die Angabe „5 bis“ 
durch die Angabe „5, 5c bis 5f, 6,“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 6 Artikel 8 


Folgeänderungen u n v e r ä n d e r t  


(1) In § 28p Absatz 6a Satz 1 des Vierten 
Buchs Sozialgesetzbuch – Gemeinsame Vorschrif-
ten für die Sozialversicherung – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. November 2009 
(BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 28. Juni 2022 
(BGBl. I S. 969) geändert worden ist, wird die An-
gabe „und 2“ gestrichen. 


 


(2) In § 12 Absatz 2 Satz 3 des Steueroasen-
Abwehrgesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2056) werden die Wörter „§ 90 Absatz 3 Satz 6 
und 7“ durch die Wörter „§ 90 Absatz 4 Satz 1 und 
3“ ersetzt.  


 


(3) In § 4h Absatz 2 Satz 16 des Einkom-
mensteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 
3862), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) geändert wor-
den ist, werden die Wörter „§ 162 Absatz 4 Satz 4 
bis 6“ durch die Wörter „§ 162 Absatz 4 Satz 5 bis 
7“ ersetzt. 


 


(4) § 3 Absatz 3 der Betriebsstättenge-
winnaufteilungsverordnung vom 13. Oktober 2014 
(BGBl. I S. 1603), die zuletzt durch Artikel 7 Ab-
satz 21 des Gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I 
S. 990) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 


 


„(3) In den Aufzeichnungen, die nach § 90 
Absatz 3 der Abgabenordnung zu erstellen und 
nach § 90 Absatz 4 der Abgabenordung vorzule-
gen sind, sind auch darzulegen: 


 


1. die Gründe für die Zuordnung der Bestand-
teile, einschließlich der Gründe für die Zuord-
nung der Geschäftsvorfälle des Unterneh-
mens (§ 9), der Chancen und Risiken (§ 10) 
und der Sicherungsgeschäfte (§ 11), sowie 


 


2. die Gründe für das Vorliegen anzunehmender 
schuldrechtlicher Beziehungen (§§ 16 und 
17).“ 
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Artikel 7 Artikel 9 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des 
Absatzes 2 am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 am 1. Januar 2023 in Kraft. 


(2) Artikel 3 Nummer 9 tritt am 1. Januar 
2025 in Kraft. 


(2) Artikel 4 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 


 (3) Artikel 6 tritt am 1. Januar 2030 in 
Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Sebastian Brehm und Sascha Müller 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3436, 20/4228 in seiner 53. Sitzung am 
21. September 2022 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Rechtsausschuss, dem Haus-
haltsausschuss und dem Ausschuss für Digitales zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber 
hinaus nach § 96 GO-BT beteiligt. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage 


Der Gesetzentwurf basiert auf der Richtlinie (EU) 2021/514. Insoweit, als die Richtlinie das Ziel verfolgt, steuer-
liche Transparenz in der digitalen Plattformökonomie zu schaffen, greift sie auf Vorarbeiten der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zurück. Die OECD hat Mustervorschriften für Mel-
dungen durch Plattformbetreiber in Bezug auf Anbieter in der Sharing- und Gig-Ökonomie (OECD-Melderegeln) 
vorgeschlagen, die unter Beteiligung der Wirtschaft und von Steuerverwaltungen aus allen Teilen der Welt als 
Reaktion auf die wachsende Bedeutung der Plattformökonomie entwickelt worden waren. 


In der Hauptsache wird mit dem Gesetzentwurf eine Verpflichtung für Betreiber digitaler Plattformen geschaffen, 
an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) in systematischer Weise jährlich spezifische Informationen zu mel-
den, die eine Identifizierung der auf den Plattformen aktiven Anbieter und die steuerliche Bewertung der von 
diesen durchgeführten Transaktionen ermöglichen. Um sicherzustellen, dass die zu meldenden Informationen 
verfügbar und von hinreichender Qualität sind, werden die Plattformbetreiber verpflichtet, sie unter Beachtung 
bestimmter Sorgfaltspflichten bei den Anbietern zu erheben. Zu den meldepflichtigen Anbietern zählen Personen 
und Unternehmen, die im Inland ansässig beziehungsweise steuerpflichtig sind, wie auch solche, die in anderen 
Mitgliedstaaten der Besteuerung unterliegen. Damit die anderen Mitgliedstaaten die für sie relevanten Informati-
onen erhalten, sieht der Gesetzentwurf einen automatischen Informationsaustausch vor, den das BZSt mit den 
zuständigen Behörden des Auslands auf Grundlage der Amtshilferichtlinie durchführen soll. Der automatische 
Informationsaustausch stellt auch sicher, dass das BZSt im Gegenzug Informationen zu Anbietern erhält, die im 
Inland steuerpflichtig sind und von Plattformbetreibern an ausländische Steuerbehörden gemeldet worden sind. 
Damit die zuständigen Finanzbehörden der Länder das Besteuerungsverfahren durchführen können, regelt der 
Gesetzentwurf, dass das BZSt die aus dem In- und Ausland gemeldeten Angaben zu inländischen Anbietern an 
die Finanzbehörden weiterleitet. 


Der Gesetzentwurf beinhaltet daneben Regelungen zur Verbesserung des automatischen Informationsaustausches 
zu bestimmten Kategorien von Einkünften und Vermögen und zu steuerlichen Vorbescheiden (Artikel 2 Nummer 
6 Buchstabe a und b des Entwurfs), zur Präzisierung der Voraussetzungen, unter denen sich die Mitgliedstaaten 
einander Amtshilfe leisten (Artikel 2 Nummer 5 und 7 des Entwurfs), zur Beschleunigung von Verfahren der 
Amtshilfe (Artikel 2 Nummer 4 und 8 des Entwurfs), zur effizienteren Nutzung ausgetauschter Informationen 
(Artikel 2 Nummer 9 des Entwurfs) und zur Stärkung des Schutzes der von dem Informationsaustausch betroffe-
nen Personen und ihrer Daten (Artikel 2 Nummer 10 des Entwurfs). 


Mit den folgenden Maßnahmen werden die Rahmenbedingungen für Außenprüfungen deutlich verbessert: 


– Begrenzung der Ablaufhemmung (§ 171 Absatz 4 AO) für außengeprüfte Unternehmen, 


– zeitnahe Rechtssicherheit durch die Einführung eines bindenden Teilabschlusses (§ 180 Absatz 1a AO), 


– Einführung eines neuen Sanktionssystems (§ 200a AO), das für alle Außenprüfungen gilt. 
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III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 28. Sitzung am 12. Oktober 2022 eine öffentliche Anhörung zur Vorlage unter 
Buchstabe a durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit zur 
Stellungnahme: 


1. Bundessteuerberaterkammer 


2. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e.V. 


3. Deutscher Steuerberaterverband e. V. 


4. Institut Finanzen und Steuern e.V. 


5. Institut für Digitalisierung im Steuerrecht e.V. 


6. Marquardsen, Prof. Dr. Maria, Ruhr-Universität Bochum 


7. Peters, Dr. Franziska, Finanzgericht Münster 


8. Reimer, Prof. Dr. Ekkehart, Universität Heidelberg 


9. Verein zur Förderung der Steuergerechtigkeit e.V. 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-
lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 29. Sitzung am 9. November 2022 beraten und empfiehlt 
mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 
der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 33. Sitzung am 9. November 2022 beraten und emp-
fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Ausschuss für Digitales hat den Gesetzentwurf in seiner 21. Sitzung am 9. November 2022 beraten und 
empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich im Rahmen seines Auftrags zur Überprü-
fung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie in seiner 10. Sitzung am 21. September 2022 mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhal-
tigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes sei gegeben. Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine 
Prüfbitte sei daher nicht erforderlich.  


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3436, 20/4228 in seiner 25. Sitzung am 
28. September 2022 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach der 
Anhörung am 12. Oktober 2022 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 30. Sitzung 
am 19. Oktober 2022 fortgeführt und in seiner 33. Sitzung am 9. November 2022 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und AfD bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. die 
Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 20/3436, 20/4228 in geänderter Fassung. 
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Die Koalitionsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP betonten, dass mit dem Gesetzentwurf 
zum einen die sog. DAC 7-Richtlinie der EU umgesetzt werde. Damit solle in Zeiten der digitalen Plattformöko-
nomie für mehr Transparenz und Steuergerechtigkeit gesorgt werden. Die Betreiber digitaler Plattformen würden 
verpflichtet, den Finanzbehörden Informationen über Einkünfte zu melden, die von Anbietern auf diesen Plattfor-
men erzielt würden. Die Meldepflicht werde um einen automatischen Austausch von Informationen zu Anbietern 
ergänzt, die in anderen EU-Mitgliedstaaten steuerlich ansässig seien.  


Zum anderen setze der Gesetzentwurf die Ergebnisse einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Modernisierung und 
Beschleunigung der Betriebsprüfung um. Modernisiert werde zum Beispiel durch die Verordnungsermächtigung 
zur Einführung von digitalen Schnittstellen. Das sei ein starker Beitrag für effizientere Betriebsprüfungen. 


Beschleunigt werde insbesondere durch das Vorziehen der Prüfungsanordnung. Auch wenn der Finanzverwaltung 
mit dem Vorziehen der Prüfungsanordnung gerade in der Übergangsphase einiges zugemutet werde, sorge diese 
Regelung für eine signifikante Beschleunigung. 


Die Gesetzesänderungen sollten die Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung jeweils ausgewogen in die Pflicht 
nehmen. Die Ampelkoalition habe sich daher auf einige Nachbesserungen geeinigt, um die verschiedenen Be-
triebsgrößen besser zu berücksichtigen. Gerade kleine Unternehmen profitierten von vielen Regelungen wie der 
Begrenzung der Ablaufhemmung nicht. Daher habe man sich bei dem qualifizierten Mitwirkungsverlangen auf 
eine sechsmonatige Karenzzeit geeinigt. Kooperative kleine Unternehmen – deren Betriebsprüfung nur sehr kurz 
dauerten – würden damit bessergestellt. 


Damit bei großen Unternehmen ausreichend Zeit bleibe, seien im Beratungsverfahren einzelne Regelungen nach-
geschärft worden. Bei der Begrenzung der Ablaufhemmung habe man die Ausnahme bei Inanspruchnahme zwi-
schenstaatlicher Amtshilfe umformuliert, sodass sich die Ablaufhemmung um die Dauer der Inanspruchnahme, 
mindestens aber um ein Jahr verlängere. So werde sichergestellt, dass sich die Betriebsprüfer in Fällen von ag-
gressiver und möglicherweise illegaler Steuervermeidung großer Konzerne die Zeit nehmen könnten, die sie be-
nötigten. 


Beim qualifizierten Mitwirkungsverlangen werde die Möglichkeit einer Fristverlängerung konkretisiert, um hier 
die Anfechtbarkeit zu reduzieren. 


Das Mitwirkungsverzögerungsgeld werde leicht reduziert – auch das sei ein Entgegenkommen an kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU). Gleichzeitig werde aber der Zuschlag für wirtschaftlich starke Unternehmen er-
höht, damit auch diese zur Kooperation bewegt werden könnten. 


Beim qualifizierten Mitwirkungsverlangen sei die im Gesetzentwurf enthaltene Formulierung „nicht vollständig“ 
Gegenstand intensiver Diskussionen in der Ampelkoalition gewesen. Für die rein quantitative Formulierung 
„nicht vollständig“ spreche, dass sie mit einer höheren Rechtssicherheit verbunden sei. Dafür sei sie aber in der 
Praxis weniger flexibel. Demgegenüber werde mit der neuen Formulierung „nicht hinreichend“ eine qualitative 
Verpflichtung aufgenommen, bei der der Betriebsprüfer in der Praxis entscheiden könne, ob fehlende Unterlagen 
für die Außenprüfung relevant seien oder nicht. Eine automatische Nachforderung entfiele damit, was zu einer 
Beschleunigung der Betriebsprüfung beitrage. Auch wenn die Formulierung „nicht hinreichend“ möglicherweise 
in der Praxis streitanfälliger sei, sei durch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs an anderer Stelle schon eine 
gewisse Konkretisierung erfolgt.  


Schließlich machten die Koalitionsfraktionen darauf aufmerksam, dass die Ursache für viele Probleme bei den 
Betriebsprüfungen eine chronische Unterbesetzung der Finanzbehörden sei. Um Betriebsprüfungen zu beschleu-
nigen und gleichzeitig aggressiver Steuergestaltung Herr zu werden, müssten die Finanzbehörden endlich besser 
ausgestattet werden. 


Die Fraktion der CDU/CSU1) kritisierte, dass der Gesetzentwurf hinsichtlich der Maßnahmen zur Betriebsprü-
fung handwerklich falsch und praxisfern sei. Die vorgesehenen Maßnahmen zur Beschleunigung und Moderni-
sierung stellten eine Bestrafung der Steuerpflichtigen dar und führten dazu, dass man sich vom Grundgedanken 
einer kooperativen Betriebsprüfung zwischen den Finanzbehörden und den Steuerpflichtigen weiter entferne. 


                                                        
1) Der Berichterstatter der Fraktion der CDU/CSU, Sebastian Brehm, wies gemäß § 49 AbgG auf eine mögliche Interessenkollision hin, da 


er als Steuerberater tätig sei und Betriebsprüfungen begleite. 
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Während den Finanzbehörden neue Instrumente und Sanktionsmöglichkeiten an die Hand gegeben würden, wür-
den den Steuerpflichtigen im Gegenzug keine Ansprüche gegenüber den Finanzbehörden eingeräumt.  


Die Fraktion der CDU/CSU kritisierte, dass auch KMUs von den Sanktionsregelungen betroffen seien. Die Re-
gelungen richteten sich an Unternehmen ab einer Umsatzgröße von 12 Millionen Euro im Jahr. Dabei handele es 
sich nicht um große Unternehmen, sondern um kleinere mittlere Betriebe, sodass im Ergebnis fast alle Unterneh-
men von den Sanktionsregelungen betroffen seien. 


In § 147b Abgabenordnung sehe der Gesetzentwurf eine Verordnungsermächtigung zur Vereinheitlichung von 
digitalen Schnittstellen vor, womit der Prozess für die Entwicklung einer gemeinsamen digitalen Schnittstelle für 
alle Systeme eingeleitet werde. Fraglich sei hierbei der Zeitplan für die Umsetzung, da man beispielsweise beim 
„Kassengesetz“ gesehen habe, dass eine Umsetzung in der Praxis teilweise 6, 7 oder 8 Jahre dauern könne. Gleich-
zeitig sehe der Gesetzentwurf aber als Sanktionsmöglichkeit vor, dass die Finanzbehörde die Buchhaltung des 
Steuerpflichtigen im Falle des Fehlens der digitalen Schnittstelle verwerfen könne. Diese Sanktion sei unseriös 
und unsystematisch. Denn bei Abweichungen oder Verwerfung der Buchhaltung könne das Finanzamt Zuschät-
zungen vornehmen. Die Möglichkeit von Zuschätzungen werde mit diesem Gesetzentwurf geschaffen. Daher trete 
die Fraktion der CDU/CSU dafür ein, dass die Vollständigkeit der Buchhaltung auch weiterhin anhand von Bele-
gen durch das Finanzamt festgestellt werden müsse.  


Ferner sei falsch, dass die Ampelkoalition das Mitwirkungsverzögerungsgeld noch einmal deutlich herabgesetzt 
habe. Zwar sei der Tagessatz von 100 auf 75 Euro reduziert worden. Im Gegenzug sei aber die Möglichkeit, das 
Mitverzögerungsgeld zu verhängen, von 100 auf 150 Tage verlängert worden. Damit sei der maximale Betrag des 
Mitwirkungsverzögerungsgeldes von 10 000 Euro auf 11 250 Euro erhöht worden.  


Ein weiteres Problem sei der Zuschlag zum Mitwirkungsverzögerungsgeld. Bisher habe schon die Möglichkeit 
bestanden, ein Verzögerungsgeld festzusetzen, wenn ein Steuerpflichtiger die notwendigen Unterlagen nicht vor-
gelegt habe. Jetzt werde der Betriebsprüfer in diesen Fällen verpflichtet, ein Ordnungsgeld festzusetzen. Dabei 
betrage der Zuschlag zum Mitwirkungsverzögerungsgeld 25 000 Euro pro Tag. In ihrem Entschließungsantrag 
fordere die Fraktion der CDU/CSU daher die ersatzlose Streichung des Mitwirkungsverzögerungsgeldes und des 
Zuschlags. 


Eine weitere Forderung aus dem Entschließungsantrag sei, dass die reguläre Festsetzungsverjährung nach § 169 
Abs. 2 Nr. 2 Abgabenordnung auf drei Jahre gesenkt werde und die Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 4 Satz 3 
Abgabenordnung auf drei Jahre begrenzt werde, da nur so eine Beschleunigung der Betriebsprüfung erreicht wer-
den könne. 


Schließlich führe die Änderung der Formulierung im Rahmen des qualifizierten Mitwirkungsverlangens von 
„nicht vollständig“ in „nicht hinreichend“ in der Praxis zu Anwendungsproblemen. Die Formulierung „nicht hin-
reichend“ sei zwar durch Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu § 93 Abgabenordnung konkretisiert worden. 
Allerdings werde damit von einer quantitativen zu einer qualitativen Vorlageverpflichtung von Unterlagen über-
gegangen, was in der Betriebsprüfungspraxis zu neuen Konflikten führen werde.  


Die Fraktion der AfD wies auf die öffentliche Anhörung hin, in der die Mehrzahl der Sachverständigen die 
Maßnahmen des Gesetzentwurfs kritisiert habe. Der Gesetzentwurf enthalte praxisferne Maßnahmen, weshalb 
man ihn ablehne.  


Hinsichtlich der Änderungsanträge sei nur die Einigung auf die sechsmonatige Karenzzeit für das qualifizierte 
Mitwirkungsverlangen zu begrüßen. 


Was die Betroffenheit der KMUs angehe, frage man sich, ob den Koalitionsfraktionen die Definition der KMU 
bekannt sei. Eine Begrenzung auf eine Umsatzgröße von 12 Millionen Euro sei dort nicht zu finden. Stattdessen 
gebe es eine Grenze von 10 Millionen Euro für kleine Unternehmen und 50 Millionen für mittlere Unternehmen.  


Insbesondere seien weiterhin sehr kleine Unternehmen durch die Regelungen bezüglich der digitalen Schnittstel-
len und deren Auswirkungen auf die Zulässigkeit der Buchhaltung und durch das Mitwirkungsverzögerungsgeld 
betroffen. Letzteres könne auch nicht durch die sechsmonatige Karenzzeit ausgeschlossen werden. Denn auch bei 
den Betriebsprüfungen herrsche ein großer Personalmangel. Es sei nicht unüblich, dass ein Betriebsprüfer teil-
weise drei, vier oder fünf Prüfungen parallel durchführe. Die Betriebsprüfungen könnten daher auch bei sehr 
kleinen Unternehmen durchaus länger dauern.  
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Die Fraktion der AfD hätte sich eine Sonderregelung für Kleinstunternehmen gewünscht, also für Unternehmen 
mit weniger als zwei Millionen Euro Umsatz im Jahr. Diese Gruppe von Unternehmen sei von den neuen Anfor-
derungen wie etwa der digitalen Schnittstelle besonders hart getroffen. Dem kleinen Döner-Laden um die Ecke 
bereite es Schwierigkeiten, eine digitale Schnittstelle für das Finanzamt bereitzustellen. Auch müsse für diese 
Unternehmen das Mitwirkungsverzögerungsgeld ersatzlos gestrichen werden. Über die Regelung des § 329 Ab-
gabenordnung bestehe weiterhin die Möglichkeit, bei wirklich hartnäckigen Fällen Zwangsgelder festzusetzen, 
um eine Beschleunigung zu erreichen. 


Dem Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU werde man zustimmen, da er von Praktikern erstellt wor-
den sei.  


Die Fraktion DIE LINKE. begrüßte grundsätzlich eine Ausweitung von Meldepflichten und des automatischem 
Informationsaustauschs auf den Bereich der Online-Plattformen. Man favorisiere aber hierfür einen möglichst 
umfassenden sachlichen und persönlichen Anwendungsbereich. 


Folgende Punkte sah die Fraktion DIE LINKE. bei der Umsetzung der DAC 7-Richtlinie als kritisch an: 


– Das Netzwerk Steuergerechtigkeit habe in der öffentlichen Anhörung das Problem der Datenqualität im Zu-
sammenhang mit den zu erhebenden Informationen über Online-Plattformen aufgeworfen. Man teile die 
Kritik des Netzwerks, dass die Bundesregierung von den Möglichkeiten zur Verbesserung der Datenqualität 
nur unzureichend Gebrauch gemacht habe. Beispielsweise werde im Gesetzentwurf auf die in der EU-Richt-
linie enthaltene Möglichkeit verzichtet, beim Informationsaustauch auch Angaben zu den Finanzkonten zu 
erhalten. 


– Man teile die Kritik der Deutschen Steuergewerkschaft, dass im Gesetzentwurf ausschließlich Plattformbe-
treiberinnen und -betreiber zur Informationsweitergabe verpflichtet seien. Dadurch seien Ausweichbewe-
gungen der steuerunehrlichen Betriebe auf eigene Websites und Onlineshops zu befürchten. 


– Die Sanktionen seien unzureichend. Unvollständige, falsche oder nicht rechtzeitige Meldungen stellten nur 
Ordnungswidrigkeiten dar. Das bedeute, sie würden lediglich mit einem Bußgeld von maximal 50 000 Euro 
belegt. 


Beim Thema der Beschleunigung von Betriebsprüfungen bezweifelte die Fraktion DIE LINKE., dass die ange-
strebte Beschleunigung von Betriebsprüfungen rein durch Änderungen bei den verfahrensrechtlichen Rahmenbe-
dingungen bewirkt werden könne. Ursächlich für die lange Dauer der Prüfungsverfahren seien ein Personal- und 
Ressourcenmangel. Die Deutsche Steuergewerkschaft habe zu den Auswirkungen des Personalmangels auf die 
Prüfintensität eindrückliche Zahlen dargelegt: Mittelgroße Betriebe würden im Schnitt nur alle 20 Jahre geprüft, 
die Spannweite liege dabei zwischen 15 und 37 Jahren. Bei den Kleinbetrieben liege der Schnitt bei 42 Jahren 
und die Spannbreite geht von 26 bis hin zu 83 Jahren in einigen Bundesländern. 


Man erachte es als falschen Ansatz, eine Beschleunigung durch verkürzte und vor allem von der Unternehmens-
größe unabhängige Fristen für Prüfungsanordnung und Festsetzung zu erzwingen. Dies sei viel mehr „eine Ein-
ladung zum Spielen auf Zeit“ und helfe vor allem den Unternehmen, bei denen im Sinne der Steuergerechtigkeit 
bisher längere Prüfungen nötig gewesen seien. 


Die Fraktion DIE LINKE. befürchte, dass mit der vorgesehenen Begrenzung der Ablaufhemmung auf fünf Jahre 
das „schärfste Schwert“ der Betriebsprüfung stumpf gemacht werde. Das neue Sanktionsmittel des Mitwirkungs-
verzögerungsgelds könne das nicht ausgleichen, da es unter anderem wegen des vorgesehenen Widerspruchs-
rechts nicht häufig zur Anwendung kommen werde. Profitieren von der Fristenverkürzung würden die kritischen 
Prüffälle, die besonders viel Zeit und Arbeit erforderten und bei denen die Betriebsprüfung länger als fünf Jahre 
dauere. Das betreffe 5 bis 10 Prozent der Großbetriebe. 


Die Fraktion DIE LINKE. stimme der Umsetzung der DAC 7-Richtlinie zu und lehne die vorgesehenen Maßnah-
men zur Betriebsprüfung ab. In der Summe enthalte sich die Fraktion zum Gesetzentwurf. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 20/3436, 20/4228 sind aus 
der Zusammenstellung in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der 
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Änderungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen brachten insge-
samt fünf Änderungsanträge ein. 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen (Auskunft zum Anwendungsbereich des PStTG) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen (EU-Amtshilfegesetz, Automatische Übermittlung von Informatio-
nen, Finanzverwaltungsgesetz, Aufgaben des Bundeszentralamts für Steuern) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen (Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist (§ 171 Absatz 4 AO – neu –
)) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen (Qualifiziertes Mitwirkungsverlangen (§ 200a AO – neu –)) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen (Geänderte Inkrafttretens- und Anwendungsregelungen zu den Än-
derungen der Abgabenordnung und verlängerte Erprobung alternativer Prüfungsmethoden) 


 


Zustimmung: SPD, B90/GR, FDP, AfD 


Ablehnung: CDU/CSU 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Vom Ausschuss abgelehnter Entschließungsantrag 
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Die Fraktion der CDU/CSU brachte einen Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU (Modernisierung Betriebsprüfung, kooperative Betriebsprü-
fung, Mitwirkungsverzögerungsgeld, Meldepflicht Plattformbetreiber, Digitalisierung Betriebsprüfung, Belas-
tungsmoratorium) 


„Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Die zunehmende Digitalisierung ermöglicht eine deutliche Beschleunigung der steuerlichen Außenprüfung. Dazu 
schlägt die Bundesregierung unter anderem vor, die Ablaufhemmung der Festsetzungsverjährung auf fünf Jahre 
zu begrenzen oder Steuerpflichtige durch ein Mitwirkungsverzögerungsgeld zu mehr Kooperation zu bewegen. Es 
ist zweifelhaft, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen zu einer tatsächlichen Verkürzung der Prüfungsdauer füh-
ren.  


Zudem sieht der Regierungsentwurf auch eine Vielzahl belastender Maßnahmen für die Steuerpflichtigen vor. 
Dies überrascht, weil der Bundeskanzler, der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister am 29. 
September 2022 öffentlich erklärten, in diesem Winter keine weiteren belastenden Maßnahmen für die Bürgerin-
nen und Bürger einzuführen (Belastungsmoratorium). 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,  


1. hinsichtlich der Umsetzung der 7. Novelle der Amtshilferichtlinie 


a. dass das Bundeszentralamt für Steuern entgegengenommene Informationen zu meldepflich-
tigen Plattform-Anbietern zur Durchführung des Besteuerungsverfahrens spätestens zwei 
Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, das auf den Meldezeitraum folgt, an die zuständige 
Landesfinanzbehörde weiterleitet; erstmals bis zum 29. Februar 2024,  


b. vom pauschalen Verzicht auf die manuelle Auswertung nicht maschinell zuordenbarer Mit-
teilungen Abstand zu nehmen, da dies aus verfahrensrechtlicher Sicht nicht zu verantworten 
ist,  


c. sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass die Mitteilungspflicht frühestens 12 
Monate nach Veröffentlichung der vollständigen Gesetze, Richtlinien und technischen Spe-
zifikationen in Kraft tritt, 


2. hinsichtlich der Modernisierung der Betriebsprüfung 


a. die reguläre Festsetzungsverjährung nach § 169 Abs. 2 Nr. 2 AO auf drei Jahre zu senken 
und die Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 4 S. 3 AO auf drei Jahre zu begrenzen; damit geht 
keine verkürzte Verjährungsfrist bei Steuerhinterziehungsdelikten einher; 


b. die Regelungen im Bereich der Teilabschlüsse dahingehend zu konkretisieren, dass Steuer-
pflichtige nach § 180 AO einen gebundenen Anspruch auf den Erlass eines Teilabschluss-
bescheides haben, ohne dass sie zunächst ein erhebliches Interesse glaubhaft machen müs-
sen und ausschließlich das Finanzamt zur Feststellung eines Teilabschlussbescheides befugt 
ist - nämlich das mit der Betriebsprüfung betraute und damit sachnächste Finanzamt,  


c. die Beweiskraft der Buchführung auch weiterhin unabhängig von den Vorgaben des Regie-
rungsentwurfs zur digitalen Schnittstelle zu erhalten, 


d. die nötigen Rechtsgrundlagen im nationalen Verfahrensrecht zu schaffen, um die Betriebs-
prüfung grenzüberschreitender Sachverhalte zu modernisieren, effizienter zu gestalten und 
zu beschleunigen, 


e. im Rahmen der neu angestrebten Prüfungsgrundsätze, wonach die Finanzbehörde im Ein-
vernehmen mit dem Steuerpflichtigen Rahmenbedingungen festlegen können soll, zu einem 
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verpflichtenden Auftaktgespräch der Außenprüfung auszubauen, in der die Bekanntgabe der 
Prüfungsanordnung offiziell erfolgt, ein leitender Betriebsprüfer mittgeteilt wird und worin 
die Finanzbehörde dem Steuerpflichtigen die Festlegung der Rahmenbedingungen und der 
Prüfungsschwerpunkte mitteilen muss, 


f. die steuerliche und die sozialversicherungsrechtliche Betriebsprüfung sowie die Zollprüfung 
stärker zu vereinheitlichen und die bestehenden Gemeinsamkeiten auch bei fortlaufenden 
Modernisierungen zu wahren, 


3. hinsichtlich einer kooperativeren Betriebsprüfung 


a. Eine weitergehende Regelung zu verabschieden, die dem Steuerpflichtigen auf Antrag eine 
Verhandlung oder Besprechung in elektronischer Form bei der Betriebsprüfung zusagen 
muss. Für eine einheitliche sicherheitsgewährleistende Architektur ist für Besprechungen 
eine deutschlandweit einheitliche, standardisierte und dem Datenschutz entsprechende Soft-
ware zu nutzen.  


b. das Mitwirkungsverzögerungsgeld und den Zuschlag dazu ersatzlos zu streichen,  


c. gesetzlich zu bestimmen, dass der Prüfungsbericht über das Ergebnis der Außenprüfung 
innerhalb von sechs Monaten nach Ende der Prüfung bzw. der Schlussbesprechung zu er-
stellen ist, 


4. hinsichtlich der Digitalisierung der Betriebsprüfung 


a. eine Standardisierung im Dateiformat zu avisieren (Standard Audit Tax-File, SAF-T), damit 
in der mittel- bis langfristigen Sicht einheitliche Schnittstellen umgesetzt werden können; 
die unterschiedlichen Kollaborations- und Datenaustauschplattformen der Länder sollten 
mittelfristig in eine einheitliche, bundesweite Lösung überführt werden, wobei die Verein-
heitlichung nicht zulasten des Steuerpflichtigen gehen darf, 


b. die Verpflichtung zur Nutzung einheitlicher Schnittstellen und Datensatzbeschreibungen ge-
setzlich zu normieren und nur die technische Ausgestaltung der Schnittstellen und Daten-
satzbeschreibungen im Verordnungswege zu bestimmen, 


c. für die Einführung einheitlicher Schnittstellen und Datensatzbeschreibungen ausreichend 
Umsetzungszeit einzuräumen; für bestehende Buchhaltungen, die den neuen Vorgaben nicht 
entsprechen, sollte eine noch längere Übergangsfrist eingeräumt werden, 


d. die Anwendbarkeit von Steuerkontrollsystemen auf alle Steuerarten, insbesondere auch Lan-
dessteuern auszudehnen, 


e. Die Verarbeitung und Aufbewahrung der vom Steuerpflichtigen zur Verfügung gestellten 
Daten auf mobilen Datenverarbeitungssystemen der Finanzbehörden unabhängig von deren 
Einsatzort nur im Geltungsbereich der Europäischen Union und nur auf Basis eines Daten-
fernzugriffs der Prüfer auf die Systeme der Finanzverwaltung zuzulassen; die lokale Aufbe-
wahrung und Speicherung von Daten auf den mobilen Geräten der Prüfer sollte nicht mög-
lich sein, 


f. die Implementierung der E-Bilanz weiter voranzutreiben und eine Datenrückübertragung 
vom Finanzamt an den Steuerpflichtigen nach einer Betriebsprüfung endlich technisch mög-
lich zu machen, 


g. den Prüfungsbericht über das Ergebnis der Außenprüfung regelmäßig elektronisch zu er-
stellen, um Medienbrüche zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen zu ver-
meiden, 


h. zeitnah die einheitliche digitale Schnittstelle an das besondere elektronische Steuerberater-
postfach (beSt) anzubinden, 


5. hinsichtlich des verkündeten Belastungsmoratoriums 
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a. von einer „unverzüglichen“ Berichtigungspflicht abzusehen und Änderungen, die sich in 
Folge einer Außenprüfung ergeben, von Amts wegen zu korrigieren,  


b. die Vorlage der Verrechnungspreisdokumentation wie bislang auch in Fällen der Außen-
prüfung nur auf Anforderung der Finanzbehörde zu fordern, die Frist für gewöhnliche Ge-
schäftsvorfälle weiterhin bei 60 Tagen nach Anforderung zu belassen und nur für außerge-
wöhnliche Geschäftsvorfälle auf 30 Tage nach Anforderung zu verkürzen; Aufzeichnungen 
zur Verrechnungspreisdokumentation sollten nicht generell vorgelegt werden müssen.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: CDU/CSU, AfD 


Ablehnung: SPD, B90/GR, FDP, DIE LINKE. 


Enthaltung: - 


 


 


 


B. Besonderer Teil 
Zu Artikel 1 (Plattformen-Steuertransparenzgesetz) 


Zur Inhaltsübersicht 
Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht an die Einfügung des neuen § 10 PStTG. 


Zu § 10 – neu – 
Mit dem neuen § 10 wird die Möglichkeit eines Antrags auf Auskunft über die Beurteilung des Vorhandenseins 
einer Plattform nach § 3 Absatz 1 und einer relevanten Tätigkeit nach § 5 Absatz 1 geregelt. 


Absatz 1 


Absatz 1 legt die Voraussetzungen für die Beantragung einer Auskunft und die mögliche Reichweite der Auskunft 
dar. Die Auskunft ist nach Satz 1 Nummer 1 und 2 auf die Beurteilung begrenzt, ob eine Plattform oder eine 
relevante Tätigkeit gegeben sind. Die hierfür maßgeblichen Begriffsbestimmungen sind zur Sicherstellung eines 
zukunftssicheren Anwendungsbereichs des Gesetzes notwendigerweise allgemein. Zugleich soll Marktteilneh-
mern in Bezug auf eine konkrete wirtschaftliche Tätigkeit frühzeitig rechtliche und wirtschaftliche Planungssi-
cherheit gewährt werden. Die Erteilung der Auskunft erfolgt auf Grundlage eines genau bestimmten Sachverhaltes 
(Satz 1). Nach Satz 2 ist das Vorliegen eines besonderen Interesses des Antragsstellers eine weitere Vorausset-
zung. 


Absatz 2 


In Absatz 2 werden die Form und der Inhalt des Antrags über eine Auskunft nach Absatz 1 festgelegt.  


Absatz 3 


Nach Absatz 3 soll das BZSt über den Antrag innerhalb einer bestimmten Frist entscheiden. 


Absatz 4 


Absatz 4 regelt die Bindungswirkung und die Möglichkeit der Aufhebung oder Änderung einer erteilten Auskunft. 


Absatz 5 
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Das Verfahren zur Erteilung einer Auskunft ist nach Absatz 5 gebührenpflichtig. Die Gebühr soll zumindest in 
Teilen den Aufwand kompensieren, der dem BZSt im Zuge der mitunter aufwändigen Prüfung der Voraussetzun-
gen entsteht. 


Zu den §§ 11 bis 29 – neu – 


Wegen der Einfügung des neuen § 10 werden die bisherigen §§ 10 bis 28 zu den neuen §§ 11 bis 29. 


Zu den §§ 1 bis 28 


Die Verweise in den §§ 1 bis 28 werden redaktionell an die Verschiebung der bisherigen §§ 10 bis 28 angepasst. 


 


Zu Artikel 2 (Änderung des EU-Amtshilfegesetzes) 


Zu Nummer 3 
Redaktionelle Anpassung des Änderungsbefehls zur Klarstellung, dass § 4 EUAHiG geändert wird. 


Zu Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe bbb und ccc 
§ 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 


Die Pluralbildung erfolgt zur Anpassung an die Formulierung des Satzteils vor Nummer 1. 


 


Zu Artikel 3 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe dd 


§ 3 Absatz 4 Nummer 10 – neu – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 10 des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Absatz 5 Satz 5 – neu – 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 10 des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes. 


Zu Nummer 9 – gestrichen – 


§ 142 Satz 1 


Die bislang in Artikel 3 Nummer 9 enthaltene Regelung, die erst am 1. Januar 2025 in Kraft treten soll (vgl. 
Artikel 7 Absatz 2 des Regierungsentwurfs), wird ohne inhaltliche Änderung in den am 1. Januar 2025 in Kraft 
tretenden neuen Artikel 3a verschoben. 


Zu Nummer 9 Buchstabe c 


§ 146 Absatz 2c 


Die bislang in Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe c enthaltene Regelung wird ohne inhaltliche Änderung in den 
neuen Artikel 3a verschoben.  


Zu Nummer 16 


§ 171 Absatz 4 Satz 5 – neu – 


Abweichend vom Regierungsentwurf soll sich die Befristung der Ablaufhemmung auf fünf Jahre (Satz 3 erster 
Halbsatz) bei Inanspruchnahme zwischenstaatlicher Amtshilfe um die Dauer der zwischenstaatlichen Amtshilfe 
verlängern, mindestens aber um ein Jahr. 


Zu Nummer 22 


§ 200a Absatz 1 – neu – 
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In Satz 1 wird bestimmt, dass das nach dem Regierungsentwurf vorgesehene qualifizierte Mitwirkungsverlangen 
frühestens nach Ablauf von sechs Monaten seit Bekanntgabe der Prüfungsanordnung ergehen darf. Bei kleinen 
und mittleren Unternehmen werden die Außenprüfungen oftmals innerhalb weniger Monate abgeschlossen. Diese 
Unternehmen fallen durch die Sechsmonatsfrist daher nur noch in Ausnahmefällen in den Anwendungsbereich 
des qualifizierten Mitwirkungsverlangens und des damit gegebenenfalls verbundenen Mitwirkungsverzögerungs-
geldes. Soweit solche Unternehmen den Prüfungsabschluss über die Sechsmonatsfrist hinaus verzögern, kann 
auch ihnen gegenüber ein qualifiziertes Mitwirkungsverlangen erlassen werden. Kommen Sie ihren Mitwirkungs-
pflichten dann weiterhin nicht oder nicht vollständig nach, fällt ein Mitwirkungsverzögerungsgeld an.  


Um die Fristberechnung zu vereinfachen und rechtssicherer auszugestalten, wird nicht auf den Beginn der Au-
ßenprüfung abgestellt, sondern wie bei der Befristung der Ablaufhemmung nach § 171 Absatz 4 Satz 3 AO – neu 
– auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung.  


In Satz 2 wird der Begriff „nicht vollständig“ durch den Begriff „nicht hinreichend“ ersetzt. Dieser Begriff knüpft 
an die BFH-Rechtsprechung insbesondere zu § 93 Absatz 1 AO („hinreichender Anlass für Ermittlungsmaßnah-
men“) an. Maßgebend ist dabei nicht der quantitative Umfang der Nichterfüllung der geforderten Mitwirkung, 
sondern ihre qualitative Bedeutung für die Ermittlungsmaßnahmen. Geringfügige und für den Fortgang der Au-
ßenprüfung eher unbedeutende Mitwirkungspflichtverletzungen sollen damit vom Anwendungsbereich der Vor-
schrift ausgenommen werden. 


§ 200a Absatz 2 – neu – 


In Satz 1 wird – wie in Absatz 1 Satz 2 - der Begriff „nicht vollständig“ durch den Begriff „nicht hinreichend“ 
ersetzt. 


Der im Regierungsentwurf in Satz 2 vorgesehene Tagesbetrag des Mitwirkungsverzögerungsgeldes von 100 Euro 
wird auf 75 Euro abgesenkt. 


Die im Regierungsentwurf in Satz 3 vorgesehene Höchstdauer der Berechnung des Mitwirkungsverzögerungsgeld 
wird auf 150 Tage angehoben. 


§ 200a Absatz 3 – neu – 


Der im Regierungsentwurf in Satz 2 erster Halbsatz vorgesehene Tageshöchstbetrag des Zuschlags zum Mitwir-
kungsverzögerungsgeld von 10.000 Euro wird auf 25.000 Euro angehoben. 


Zugleich wird die im Regierungsentwurf in Satz 2 erster Halbsatz vorgesehene Höchstdauer der Berechnung des 
Zuschlags zum Mitwirkungsverzögerungsgeld auf 150 Tage angehoben. 


Die im Regierungsentwurf in Satz 3 vorgesehene Verweisung auf Absatz 2 Satz 3 und 4 wird korrigiert. Ausweis-
lich der Begründung sollte auf die Sätze 5 und 6 verwiesen werden. 


 


Zu Artikel 4 (Weitere Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 142 Satz 1 


Die bislang in Artikel 3 Nummer 9 enthaltene Folgeänderung zur Abschaffung der Wirtschaftswerte durch das 
Grundsteuer-Reformgesetz wird ohne inhaltliche Änderung in den erst am 1. Januar 2025 in Kraft tretenden neuen 
Artikel 4 Nummer 1 verschoben.  


Zu Nummer 2 


§ 146 Absatz 2c 


Die bislang in Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe c enthaltene Folgeänderung aufgrund der Schaffung des Mitwir-
kungsverzögerungsgeldes nach § 200a Absatz 3 AO wird ohne inhaltliche Änderung in den erst am 1. Januar 
2025 in Kraft tretenden neuen Artikel 4 Nummer 2 verschoben.  
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Zu Artikel 5 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Artikel 97 § 37 – neu – 


Absatz 1  


Die durch Artikel 3 des Regierungsentwurfs eingeführten oder geänderten Vorschriften der Abgabenordnung sol-
len vorbehaltlich der Regelungen in den Absätzen 2 bis 4 auf alle am 1. Januar 2023 anhängigen Verfahren An-
wendung finden. Diese klarstellende Regelung entspricht den allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen. 


Absatz 2 


Um der Finanzverwaltung genügen Zeit für die Umstellung der Außenprüfungen hin zu einer zeitnäheren Prüfung 
zu geben, enthält Absatz 2 hierzu eine Anwendungsregelung. Nach Satz 1 finden folgende, am 1. Januar 2023 in 
Kraft tretende Neuregelungen erstmals für Steuern und Steuervergütungen Anwendung, die nach dem 31. De-
zember 2024 entstehen:  


– die Ergänzung des Katalogs der steuerlichen Nebenleistungen in § 3 Absatz 4 Nummer 3a AO um Mitwir-
kungsverzögerungsgelder und Zuschläge zum Mitwirkungsverzögerungsgeld,  


– die Ergänzung der örtlichen Zuständigkeit für Teilabschlussbescheide in § 18 Absatz 1 Nummer 5 AO,  


– die Änderung der Aufzeichnungspflichten in § 90 Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie Absatz 4 und 5 AO,  


– die Änderung der besonderen Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen in § 153 Absatz 4 AO,  


– die Änderungen bei der Schätzung der Besteuerungsgrundlagen in § 162 Absatz 3 und 4 AO,  


– die Änderung der Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist in § 171 Absatz 4 AO, 


– die Einführung von Teilabschlussbescheiden in § 180 Absatz 1a und § 181 Absatz 1 Satz 4 AO,  


– die Einführung einer Frist zur Bekanntgabe der Prüfungsanordnung in § 197 Absatz 5 AO, 


– die Regelung verfahrensrechtlicher Rahmenbedingungen der Außenprüfung in § 199 Absatz 2 Satz 2 und 3 
AO,  


– die Einführung eines qualifizierten Mitwirkungsverlangens in § 200a AO einschließlich Mitwirkungsverzö-
gerungsgelder und Zuschläge zum Mitwirkungsverzögerungsgeld,  


– die Ergänzungen der Regelungen zum Prüfungsbericht bei Erlass von Teilabschlussbescheiden in § 202 Ab-
satz 1 Satz 4 und Absatz 3 AO und  


– die Ergänzung der verbindlichen Zusage bei Erlass von Teilabschlussbescheiden in § 204 Absatz 2 AO. 


Zudem wird durch Satz 2 sichergestellt, dass für vor dem 1. Januar 2025 entstandene Steuern und Steuervergü-
tungen die folgenden Vorschriften der Abgabenordnung in der am 31. Dezember 2022 geltenden Fassung unge-
achtet ihrer Aufhebung oder Ersetzung zum 1. Januar 2023 weiter anzuwenden sind:  


– die Regelungen zur Aufzeichnungspflicht in § 90 Absatz 3 Satz 5 bis 11 AO,  


– die Regelungen zur Schätzung der Besteuerungsgrundlagen in § 162 Absatz 3 und 4 AO,  


– die Ablaufhemmung der Festsetzungsfrist in § 171 Absatz 4 AO sowie  


– die Regelung der verbindlichen Zusage in § 204 AO.  


Zudem wird in Satz 3 klarstellend angeordnet, dass die Anwendungsregelungen der Sätze 1 und 2 für gesonderte 
Feststellungen von Besteuerungsgrundlagen entsprechend gelten.  


Die Anwendungsregelungen des Absatzes 2 gelten vorbehaltlich der Regelungen in Absatz 3.  


Absatz 3 


Wurde für Steuern und Steuervergütungen, die vor dem 1. Januar 2025 entstehen, nach dem 31. Dezember 2024 
eine Prüfungsanordnung nach § 196 AO bekanntgegeben, finden nach Satz 1 abweichend von Absatz 2 Satz 1 
und 2 bereits die folgenden, am 1. Januar 2023 in Kraft tretenden gesetzlichen Neuregelungen Anwendung:  
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– die Ergänzung des Katalogs der steuerlichen Nebenleistungen in § 3 Absatz 4 Nummer 3a AO,  


– die Ergänzung der örtlichen Zuständigkeit für Teilabschlussbescheide in § 18 Absatz 1 Nummer 5 AO,  


– die neuen Regelungen zur Aufzeichnungspflicht § 90 Absatz 3 Satz 5 und 6 sowie Absatz 4 und 5 AO, 


– die Änderung der besonderen Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen in § 153 Absatz 4 AO, 


– die neuen Regelungen zur Schätzung der Besteuerungsgrundlagen in § 162 Absatz 3 und 4 AO,  


– die Einführung von Teilabschlussbescheiden in § 180 Absatz 1a und § 181 Absatz 1 Satz 4 AO,  


– die Regelung verfahrensrechtlicher Rahmenbedingungen der Außenprüfung § 199 Absatz 2 Satz 2 und 3 
AO, 


– die Regelungen zur Einführung eines neuen qualifizierten Mitwirkungsverlangen in § 200a Absatz 1 bis 3 
und Absatz 6, 


– § 202 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 3 sowie 


– die neue Regelung der verbindlichen Zusage in den Fällen von Teilabschlussbescheiden in § 204 Absatz 2 
AO.  


Hierdurch soll die Anwendung der vorgenannten Neuregelungen in den Fällen zeitlich vorgezogen werden, in 
denen nach dem 31. Dezember 2024 eine Außenprüfung angeordnet wurde. Die Anknüpfung an den Zeitpunkt 
der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung (vgl. §§ 122 und 122a AO) entspricht der Regelung in § 171 Absatz 4 
Satz 3 AO in der ab 1. Januar 2023 geltenden Fassung und schafft Rechtssicherheit. Wurde eine Außenprüfung 
vor dem 1. Januar 2025 bekannt gegeben, sind die vorgenannten Neuregelungen auch dann nicht anzuwenden, 
wenn die Außenprüfung erst nach dem 31. Dezember 2024 begonnen wurde. 


Aus Gründen der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes ist die Sonderreglung des Absatzes 3 auf diejeni-
gen Neuregelungen, die die Änderung der Ablaufhemmung in § 171 Absatz 4 AO betreffen oder mit ihr in Zu-
sammenhang stehen (§ 197 Absatz 5 sowie § 200a Absatz 4 und 5 sowie Absatz 7 AO), nicht anzuwenden.  


In Satz 2 wird zudem klargestellt, dass die Sonderregelung nach Satz 1 für gesonderte Feststellungen von Besteu-
erungsgrundlagen entsprechend gilt.  


Absatz 4  


Aufgrund des unterschiedlichen Zeitpunkts des Inkrafttretens der Änderung in § 146 Absatz 2c AO durch Artikel 
4 und zur übersichtlicheren Gestaltung des Gesetzestextes wurde die Anwendungsregelung in einen eigenen Ab-
satz aufgenommen.  


Satz 1 ordnet an, dass die Neuregelung des § 146 Absatz 2c AO in der am 1. Januar 2025 (vgl. Artikel 4 Num-
mer 2) geltenden Fassung erstmals auf Steuern und Steuervergütungen anzuwenden ist, die nach dem 31. Dezem-
ber 2024 entstehen. Diese Fassung des § 146 Absatz 2c AO stellt eine Folgeänderung zur Schaffung des Mitwir-
kungsverzögerungsgeldes nach § 200a Absatz 3 AO dar. Sie gehört damit zu den Vorschriften, bezüglich derer 
der Finanzverwaltung durch die Anwendungsregelung eine Umstellung der Außenprüfung hin zu einer zeitnähe-
ren Prüfung ermöglicht werden soll. 


Mit Satz 2 wird klargestellt, dass § 146 Absatz 2c AO in der am 1. Januar 2023 geltenden Fassung (vgl. Artikel 3 
Nummer 10), für Steuern und Steuervergütungen, die vor dem 1. Januar 2025 entstehen, grundsätzlich weiterhin 
anzuwenden ist. 


Nach Satz 3 findet § 146 Absatz 2c der Abgabenordnung in der am 1. Januar 2025 geltenden Fassung (vgl. Arti-
kel 4 Nummer 2) für alle Steuern und Steuervergütungen, die vor dem 1. Januar 2025 entstehen, abweichend von 
Satz 2 Anwendung, wenn für diese Steuern und Steuervergütungen nach dem 31. Dezember 2024 eine Prüfungs-
anordnung nach § 196 AO bekanntgegeben wurde. Diese Anwendungsregelung ist eine Parallelregelung zu Ab-
satz 2 Satz 2.  


In Satz 4 wird klarstellend angeordnet, dass die Anwendungsregelungen der Sätze 1 bis 3 für gesonderte Feststel-
lungen von Besteuerungsgrundlagen entsprechend gelten.  


Artikel 97 § 38 – neu – 
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Vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung innerbetrieblicher Kontrollsysteme in der Wirtschaft wächst 
auch die Bedeutung derartiger Systeme für die steuerliche Außenprüfung. Das von einem Steuerpflichtigen ein-
gesetzte innerbetriebliche Kontrollsystem kann bereits nach geltendem Recht Gegenstand der Außenprüfung sein. 
Nach § 88 AO bestimmen die Finanzbehörden Art um Umfang der Ermittlungen im konkreten Einzelfall. Hierbei 
kann ein wirksames Steuerkontrollsystem angemessen berücksichtigt werden.  


Die Regelung eröffnet der Finanzbehörde die Möglichkeit, dem Steuerpflichtigen für eine nachfolgende Außen-
prüfung eine angemessene Beschränkung der Ermittlungsmaßnahmen zuzusagen, sofern eine Prüfung des inner-
betrieblichen Steuerkontrollsystems dessen Wirksamkeit bestätigt hat und keine Änderung der Verhältnisse ein-
tritt. Schon heute werden im Rahmen der Außenprüfung solche Systeme geprüft und die Ergebnisse für die Ab-
schätzung, welche Prüfungsgebiete intensiver geprüft werden sollen, genutzt. Damit die Finanzbehörde von Än-
derungen des eingesetzten internen Steuerkontrollsystems erfährt und damit in die Lage versetzt wird zu prüfen, 
ob die Zusage nach Absatz 1 Satz 1 zu widerrufen ist, normiert Absatz 1 Satz 2 eine Dokumentations- und Infor-
mationspflicht des Steuerpflichtigen. 


Die Zusage von Prüfungserleichterungen darf dabei nur im Benehmen mit dem Bundeszentralamt für Steuern 
erfolgen, damit dessen Mitwirkungsrechte nach § 19 FVG nicht eingeschränkt werden.  


Absatz 2 bestimmt, was das innerbetriebliche Kontrollsystem gewährleisten muss, um eine Zusage von Prüfungs-
erleichterungen nach Absatz 1 zu ermöglichen. 


Die Erkenntnisse aus den Systemprüfungen und den erteilten Zusagen sind nach Absatz 3 zu evaluieren. Hierzu 
sind dem Bundesministerium der Finanzen entsprechende Berichte zu übersenden. Die in der vom Bundeskabinett 
beschlossenen Formulierungshilfe genannten Zeitpunkte wurden um zwei Jahre hinausgeschoben, weil ansonsten 
keine ausreichende Zeit für die Erprobung zur Verfügung steht. 


 


Zu Artikel 6 – neu – (Weitere Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Da es sich bei dem mit Inkrafttreten am 1. Januar 2023 neu eingefügten Artikel 97 § 38 EGAO um eine Erpro-
bungsregelung handelt, wird diese mit Inkrafttreten von Artikel 6 am 1. Januar 2030 wieder aufgehoben. Dieser 
Zeitpunkt wurde gegenüber der vom Bundeskabinett beschlossenen Formulierungshilfe um zwei Jahre hinausge-
schoben, weil ansonsten keine ausreichende Zeit für die Erprobung zur Verfügung steht. 


 


Zu Artikel 7 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5g 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Einfügung des neuen § 10 des Plattformen-Steuertransparenzgesetzes. 


Zu Buchstabe b 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5h – neu – 


Redaktionelle Anpassung des Änderungsbefehls zur Klarstellung, dass nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5g FVG 
die Nummer 5h eingefügt wird. 


 


Zu Artikel 9 (Inkrafttreten) 


Absatz 1 


Absatz 1 bestimmt, dass die Einfügung des Artikels 97 § 38 EGAO durch Artikel 4 am 1. Januar 2023 in Kraft 
tritt, und wird redaktionell an den neu angefügten Absatz 3 angepasst. 


Absatz 2 
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Die von Artikel 3 Nummer 9 des Regierungsentwurfs nach Artikel 4 Nummer 1 verschobene Änderung des § 142 
Satz 1 AO soll – wie bereits im Regierungsentwurf vorgesehen – erst am 1. Januar 2025 in Kraft treten. Außerdem 
wird bestimmt, dass die Änderung des § 146 Absatz 2c AO durch Artikel 4 Nummer 2 ebenfalls erst am 1. Januar 
2025 in Kraft tritt. 


Absatz 3 – neu – 


Da es sich bei Artikel 97 § 38 EGAO um eine Erprobungsregelung handelt, bestimmt der neue Absatz 3, dass die 
Regelung mit Inkrafttreten von Artikel 6 am 1. Januar 2030 wieder aufgehoben wird. Dieser Zeitpunkt wurde 
gegenüber der vom Bundeskabinett beschlossenen Formulierungshilfe um zwei Jahre hinausgeschoben, weil an-
sonsten keine ausreichende Zeit für die Erprobung zur Verfügung steht. 
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Berlin, den 9. November 2022 


Sebastian Brehm 
Berichterstatter 


Sascha Müller 
Berichterstatter 
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Anlage 


Albrecht / 2022/0629406 / Albrecht 


IV C 6 - S 2133/19/10004 :002 . November 2022 


Fax: 4642 


E n t w u r f 


1. 


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


Ertragsteuerliche Behandlung von Genussrechtskapital 


Gegenstand dieses Schreibens ist die steuerbilanzielle Zuordnung von Kapital, das insbeson-


dere eine Kapitalgesellschaft durch die Einräumung von Genussrechten erhält. Nach Erörte-


rung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt zur ertragsteuerlichen Behandlung von 


Genussrechtskapital und zur Zuordnung zum Eigen- oder Fremdkapital Folgendes: 


I. Definition von Genussrechtskapital 


Der Begriff des Genussrechtskapitals ist gesetzlich nicht definiert. Im Sinne dieses Schreibens 


umfasst er schuldrechtliche Gläubigerrechte, durch die dem Rechteinhaber grundsätzlich Ver-


mögensrechte zugestanden werden, die typischerweise nur Gesellschaftern zustehen. Diese 


Rechte werden dem Gläubiger im Zusammenhang mit einer Kapitalüberlassung eingeräumt. 


Eine Genussrechtsvereinbarung darf jedoch keine gesellschaftsrechtlich geprägten mitglied-


schaftlichen Verwaltungsrechte vermitteln. Genussrechte gewähren kein Einflussnahmerecht 


auf die Geschäftsführung und beinhalten regelmäßig kein Kontrollrecht, kein Stimmrecht und 


kein Anwesenheitsrecht in der Gesellschafterversammlung. Der Genussrechtsinhaber besitzt 


einen schuldrechtlichen Anspruch gegen die Kapitalgesellschaft auf Rückzahlung des überlas-
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senen Kapitals (schuldrechtliches Kapitalüberlassungsverhältnis) und in der Regel einen An-


spruch auf Verzinsung. Der Inhalt einer Genussrechtsvereinbarung unterliegt der zivilrechtli-


chen Vertragsfreiheit. Typischerweise beinhaltet eine Genussrechtsvereinbarung jedoch Rege-


lungen zum Umfang der Vermögensrechte, zur Verlustbeteiligung, zu Laufzeit und Kündi-


gungs-, Informations- und Kontrollrechten und häufig zum Rangrücktritt. Allein der Um-


stand, dass eine Genussrechtsvereinbarung vom Genussrechtsinhaber nicht gekündigt werden 


oder er die Rückzahlung erst im Zeitpunkt der Liquidation verlangen kann, schließt ein 


schuldrechtliches Kapitalüberlassungsverhältnis i. S. dieser Randnummer nicht aus. 


2 Die Bezeichnung einer Kapitalüberlassung als „Genussrecht" kann allenfalls ein Indiz für das 


II. 


freiheit ist anhand der in den Randnummern 1 bis 7 aufgeführten Kriterien und Grundsätze zu 


prüfen, ob im Einzelfall Genussrechtskapital i. S. dieses Schreibens vorliegt. Insbesondere ist 


eine Abgrenzung zu anderen Instrumenten der Unternehmensfinanzierung, z. B. zur stillen 


Gesellschaft und zu partiarischen Darlehen, vorzunehmen. Für diese gelten die allgemeinen 


Es ist zunächst abzugrenzen, ob es sich bei dem Kapital um Eigen- oder Fremdkapital handelt 


gationsähnliches Genussrechtskapital, mit dem nicht das Recht auf Beteiligung am Gewinn 


und am Liquidationserlös der Kapitalgesellschaft verbunden ist, werden von diesem Schrei-


ben hinsichtlich ihrer steuerbilanziellen Zuordnung erfasst. 


Vorliegen von Genussrechtskapital i. S. d. Randnummer 1 darstellen. Aufgrund der Vertrags-


Grundsätze. 


3 


(Abschnitt III.). Wenn am Bilanzstichtag Fremdkapital vorliegt, ist zu prüfen, ob es in der Bi-


lanz als Verbindlichkeit auszuweisen ist (Abschnitt IV). Unabhängig von einem Ausweis als 


Verbindlichkeit in der Bilanz sind gezahlte Vergütungen auf Genussrechtskapital, das steuer-


bilanziell Fremdkapital darstellt, Betriebsausgaben i. S. d. § 8 Absatz 1 KStG i. V. m. § 4 Ab-


satz 4 EStG (Abschnitt V). Bei der Ermittlung des Einkommens sind § 8 Absatz 3 Satz 2 2. 


Alternative KStG und die allgemeinen Grundsätze zur verdeckten Gewinnausschüttung ge-


sondert zu prüfen. 


4 Sowohl beteiligungsähnliches Genussrechtskapital, welches die Voraussetzungen von § 8 Ab-


satz 3 Satz 2 2. Alternative KStG sowie § 20 Absatz 1 Nummer 1 EStG erfüllt, als auch obli-


Abgrenzung von Genussrechtskapital zu anderen Kapitalüberlassungen 


1. Abgrenzung zur stillen Gesellschaft 


5 Das Vorliegen einer stillen Gesellschaft (typisch stille Gesellschaft) setzt nach § 230 HGB 


den vertraglichen Zusammenschluss zwischen einem Inhaber eines Handelsgeschäfts und ei-


nem anderen voraus, kraft dessen sich der andere ohne Bildung eines Gesellschaftsvermögens 


mit einer Einlage an dem Handelsgeschäft beteiligt und eine Gewinnbeteiligung erhält. Der 
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stille Gesellschafter ist grundsätzlich nicht an der Substanz und insbesondere nicht am Liqui-


dationserlös beteiligt (§ 236 HGB). Die stille Gesellschaft ist eine Gesellschaft i. S. v. § 705 


BGB. Eine stille Gesellschaft erfordert daher die Förderung eines gemeinsamen Zwecks von 


stillem Beteiligten und Inhaber des Handelsgeschäfts, der über eine bloße Kapitalhingabe hin-


ausgeht (vgl. hierzu BFH vom 22. Juli 1997, VIII R 57/95, Bundessteuerblatt (BStBl) II 


S. 755, vom 28. November 2019, IV R 54/16, BStBl ...1 und vom 8. April 2008, VIII R 3/05, 


BStBl II S. 852). 


6 Ein Indiz für das Vorliegen eines gemeinsamen Zweckes liegt vor, wenn für eine Änderung 


1. Allgemein 


vom 10. Oktober 1994, II ZR 32/94, Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofes in Zi-


stellung von Kapital nicht oder nicht nur in einem festen periodischen Betrag besteht, sondern 


Steuerbilanzrechtliche Abgrenzung von Fremdkapital und Eigenkapital 


des Unternehmensgegenstandes die Zustimmung des Kapitalgebers erforderlich ist, d. h. in 


einem dem Kapitalgeber eingeräumten mitgliedschaftsähnlichen Mitspracherecht (vgl. BGH 


vilsachen (BGHZ) 127 S. 176). 


2. Abgrenzung zu partiarischen Darlehen 


7 Kennzeichnend für ein partiarisches Darlehen ist, dass die Vergütung für die Zurverfügung-


in einem Anteil an dem vom Darlehensempfänger erwirtschafteten Erfolg (vgl. BFH vom 


22. Juni 2010, I R 78/09, BStBl ...2). Eine Verlustbeteiligung des Darlehensgebers ist dem 


partiarischen Darlehen hingegen fremd und es fehlt ein gemeinsamer Zweck i. S. v. § 705 


BGB (vgl. BFH vom 28. November 2019, IV R 54/16, BStBl ...3 und vom 10. Februar 1978, 


III R 115/76, BStBl II S. 256). Wurde hingegen im Rahmen der Kapitalüberlassung auch eine 


Verlustbeteiligung vereinbart und es liegt kein gemeinsamer Zweck vor, indiziert dies, dass es 


sich bei der Vereinbarung um Genussrechtskapital und nicht um ein partiarisches Darlehen 


handelt. 


III. 


8 Wird einer Kapitalgesellschaft Kapital im Rahmen eines schuldrechtlichen Kapitalüberlas-


sungsverhältnisses zugeführt, ist zu unterscheiden, ob das Kapital als Fremdkapital oder als 


eine durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Einlage in das Vermögen der Kapitalgesell-


schaft gewährt wurde. Entscheidendes Abgrenzungskriterium für das Vorliegen von Fremdka-


pital ist i. d. R. eine bestehende Rückzahlungsverpflichtung. 


1 Von der Redaktion des BStBl zu ergänzen. 
2 Von der Redaktion des BStBl zu ergänzen. 
3 Von der Redaktion des BStBl zu ergänzen. 
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9 Für die Zuordnung der Kapitalzuführung ist daher in jedem Einzelfall zu prüfen, ob das zuge-


führte Kapital dauerhaft in das Vermögen der empfangenden Kapitalgesellschaft übergehen 


soll und eine Rückzahlung nicht beabsichtigt ist (Zuführung von Eigenkapital) oder ob die 


Beteiligten – im Sinne einer ernstlichen Abrede – von einer Kapitalüberlassung auf Zeit aus-


gehen und die Umstände dafür sprechen, dass die vertraglichen Vereinbarungen durchgeführt, 


insbesondere das zugeführte Kapital zurückgezahlt werden soll. 


2. Genussrechtskapital als Fremd- oder Eigenkapital 


10 Genussrechtskapital i. S. d. Randnummer 1 ist vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen 


erfolgswirksam zu vereinnahmen. 


rechtskapitals nicht; sie setzt dessen Einordung als Fremdkapital in der steuerrechtlichen Ge-


sen, wenn die folgenden Kriterien kumulativ erfüllt sind: 


als Fremdkapital zu qualifizieren. 


a) Genussrechtskapital i. S. d. § 8 Absatz 3 Satz 2 2. Alternative KStG 


11 § 8 Absatz 3 Satz 2 2. Alternative KStG ist keine Bilanzierungsvorschrift, sondern eine Ein-


kommensermittlungsvorschrift, und berührt die bilanzsteuerrechtliche Einordung des Genuss-


winnermittlung voraus. 


b) Genussrechtskapital, das in der Handelsbilanz im Eigenkapital ausgewiesen wird 


12 Nach der Verlautbarung IDW/HFA 1/94 verliert Genussrechtskapital unabhängig von dessen 


Ausgestaltung nicht seinen schuldrechtlichen Charakter. Es ist in der Handelsbilanz je nach 


Sachverhalt als Fremdkapital zu passivieren, unmittelbar in das Eigenkapital einzustellen oder 


13 In der Handelsbilanz ist Genussrechtskapital laut IDW/HFA 1/94 als Eigenkapital auszuwei-


 Nachrangigkeit der Kapitalüberlassung gegenüber den anderen Gläubigern, 


 Erfolgsabhängigkeit der Vergütung, 


 Teilnahme am Verlust bis zur vollen Höhe des überlassenen Kapitals und 


 Langfristigkeit der Kapitalüberlassung. 


14 Dabei ist es unerheblich, ob das Kapital der Kapitalgesellschaft durch einen Anteilseigner o-


der einen fremden Dritten zugeführt wird. 


15 Die handelsbilanzielle Einordnung als Eigenkapital nach den Kriterien in Randnummer 13 


schließt eine Kapitalüberlassung auf Zeit und damit steuerrechtliches Fremdkapital nicht aus. 
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c) Genussrechtskapital in der Krise 


Auch bei einer Kapitalgewährung in der Krise ist davon auszugehen, dass Genussrechtskapi-


tal i. S. d. Randnummer 1 i. d. R. als Fremdkapital zu qualifizieren ist (siehe Randnummer 


10). Die Vermögenslosigkeit des Schuldners allein führt nicht zu einer Gewährung von Eigen-


kapital. 


Eine Gewährung von Eigenkapital kann als Ausnahmefall jedoch beispielsweise dann vorlie-


gen, wenn das vom Anteilseigner in der Krise gewährte Genussrechtskapital aufgrund der ver-


Rückzahlungsmodalitäten der Kapitalüberlassung auf Grundlage der von den Beteiligten ge-


Veranlassung) sprechen trotz der Bezeichnung „Genussrecht“ unter anderem folgende, kumu-


d) Wandlungs- oder Optionsrechte 


Bei Genussrechtskapital, das mit Wandlungs- oder Optionsrechten verbunden ist, ist anhand 


räumung zusätzlicher Wandlungs- oder Optionsrechte allein spricht jedoch nicht gegen die 


Einordnung als Fremdkapital. Lässt sich nicht ausschließen, dass der Genussrechtsinhaber 


traglichen Abreden mit der Zuführung einer Einlage in das Vermögen der Kapitalgesellschaft 


wirtschaftlich vergleichbar ist. Dies kann bei einem Anteilseigner dann der Fall sein, wenn die 


troffenen Genussrechtsvereinbarungen im Wesentlichen denselben Voraussetzungen unterlie-


gen wie die Rückzahlung von Eigenkapital. In diesen Fällen liegt bereits im Zeitpunkt der Ge-


währung des Genussrechtskapitals eine verdeckte Einlage vor. 


Für die Qualifizierung des überlassenen Kapitals als Eigenkapital (gesellschaftsrechtliche 


lativ vorliegende Indizien: Kapitalüberlassung im zeitlichen Zusammenhang mit der Eröff-


nung eines Insolvenzverfahrens, geringe laufende Gewinne gegenüber hohen Verbindlichkei-


ten der Kapitalgesellschaft sowie Verzicht des Kapitalgebers auf Sicherheiten für das Darle-


hen. 


der Abgrenzungsregelungen in den Randnummern 8 und 9 zu prüfen, ob dieses Kapital man-


gels tatsächlich bestehender Rückzahlungsverpflichtung auf Dauer zugeführt wurde. Die Ein-


sein Wandlungsrecht nicht ausüben, sondern die Rückzahlung des Nennbetrags des Genuss-


rechtskapitals verlangen wird, liegt Fremdkapital vor. Die steuerrechtliche Qualifikation in 


Eigenkapital ändert sich erst mit der Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts. 


Insbesondere in den Fällen, in denen die Modalitäten des Wandlungs- oder Optionsrechtes 


aber so ausgestaltet sind, dass ein wirtschaftlicher Zwang zum Erwerb von Gesellschaftsrech-


ten besteht, ist bereits im Zeitpunkt der Gewährung zu prüfen, ob eine Zuführung von Eigen-


kapital vorliegt und damit mangels Qualifikation als Fremdkapital keine Verbindlichkeit pas-


siviert werden darf. 
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IV. Ansatz einer Verbindlichkeit in der Bilanz 


Gemäß § 8 Absatz 1 KStG i. V. m. § 5 Absatz 1 Satz 1 EStG haben buchführende Kapitalge-


sellschaften in der Bilanz das Betriebsvermögen anzusetzen, das nach den handelsrechtlichen 


Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist. Nach den in § 242 Absatz 1 


i. V. m. § 246 Absatz 1 HGB vorgeschriebenen Ansatzgrundsätzen sind Vermögensgegen-


stände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz auszuweisen, um das Ver-


hältnis des Vermögens zu den Schulden abzubilden. Eine in der Bilanz anzusetzende Verbind-


und der Höhe nach entstandene Verbindlichkeiten in der Bilanz auszuweisen, auch wenn sie 


überlassen worden ist und dieses als Fremdkapital zu qualifizieren ist, ist dieses grundsätzlich 


in der Steuerbilanz als Verbindlichkeit auszuweisen. 


BStBl II 1989 S. 359). 


lichkeit setzt eine dem Inhalt und der Höhe nach bereits bestimmte Leistungspflicht voraus, 


die erzwingbar ist und eine wirtschaftliche Belastung darstellt (vgl. BFH vom 4. Februar 


1999, IV R 54/97, BStBl II 2000 S. 139, vom 6. April 2000, IV R 31/99, BStBl II 2001 S. 536 


und vom 30. Januar 2002, I R 71/00, BStBl II 2003 S. 279). 


Nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung sind am Bilanzstichtag dem Grunde 


noch nicht fällig sind (§ 246 Absatz 1, § 247 Absatz 1, § 253 Absatz 1 Satz 2 und § 266 Ab-


satz 3 HGB). Soweit einer Kapitalgesellschaft Genussrechtskapital i. S. d. Randnummer 1 


1. Fehlende wirtschaftliche Belastung 


Ohne gegenteilige Anhaltspunkte im konkreten Einzelfall ist zunächst davon auszugehen, 


dass der Genussrechtsinhaber von seinem Rückzahlungsanspruch Gebrauch machen wird. 


Das zivilrechtliche Bestehen einer Verbindlichkeit lässt zunächst darauf schließen, dass der 


Gläubiger sein Forderungsrecht auch geltend machen wird. Im Ausnahmefall ist eine Ver-


bindlichkeit nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung jedoch nicht (mehr) zu 


passivieren, wenn sie keine wirtschaftliche Belastung am Bilanzstichtag darstellt. Dies ist ins-


besondere dann der Fall, wenn aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls mit einer 


Geltendmachung der Forderung durch den Gläubiger mit an Sicherheit grenzender Wahr-


scheinlichkeit nicht (mehr) zu rechnen ist (BFH vom 22. November 1988, VIII R 62/85, 


Das Vorliegen einer wirtschaftlichen Belastung ist in jedem Einzelfall unter Abwägung aller 


Umstände zu prüfen. Das Bestehen einer Nachrangvereinbarung, kombiniert mit einer Ver-


lustteilnahme, schließt die wirtschaftliche Belastung nicht aus. Ebenso wenig kann allein die 


Tatsache, dass der Schuldner die Verbindlichkeit mangels ausreichenden Vermögens nicht o-


der nur teilweise tilgen kann, die Annahme einer fehlenden wirtschaftlichen Belastung be-


gründen (BFH vom 9. Februar 1993, VIII R 29/91, BStBl II S. 747). Auch aus der Länge der 
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Laufzeit der Kapitalgewährung können für eine fehlende wirtschaftliche Belastung keine pau-


schalen Rückschlüsse gezogen werden. Fehlt es demgegenüber an einer wirtschaftlichen Be-


lastung der Grundverpflichtung, führt allein eine vereinbarte Zinszahlungsverpflichtung 


i. d. R. nicht zu einer wirtschaftlichen Belastung des Verpflichteten im Hinblick auf das über-


lassene Kapital. Die darlehensbezogene Bilanzierungsfrage beim Verpflichteten ist von der 


rechtlichen Qualifizierung beim Berechtigten (dem Gläubiger) unabhängig. Denn eine sog. 


Korrespondenzsituation liegt nicht vor (BFH vom 10. Juli 2019, XI R 53/17, BStBl II S. 803). 


2. Passivierungsaufschub nach § 5 Absatz 2a EStG 


25 Gemäß § 5 Absatz 2a EStG darf für eine Verpflichtung, die nur zu erfüllen ist, soweit künftig 


S. 769). 


Einnahmen oder Gewinne anfallen, eine Verbindlichkeit oder Rückstellung erst dann ange-


Gemäß § 5 Absatz 2a EStG darf daher eine Genussrechtsverbindlichkeit, die nur aus künfti-


nicht nur aus künftigen Gewinnen, sondern auch aus einem eventuellen Liquidationsüber-


(Kapitalüberlassung auf Zeit gleich Fremdkapital). Der Zugang des Kapitals oder der Wegfall 


der betroffenen Forderungen zu neutralisieren (BFH vom 15.April 2015, I R 44/14, BStBl II 


setzt werden, wenn die Einnahmen oder Gewinne angefallen sind. 


26 


gen Gewinnen erfüllt werden muss, mangels gegenwärtiger wirtschaftlicher Belastung am Bi-


lanzstichtag nicht in der Bilanz ausgewiesen werden. Soweit die Genussrechtsverbindlichkeit 


schuss zu bedienen ist, fehlt es ebenfalls an einer gegenwärtigen wirtschaftlichen Belastung. 


Zwar betreffen Zahlungspflichten aus einem Liquidationsüberschuss bereits auch das gegen-


wärtige Vermögen; sie belasten es aber noch nicht, da nach dem Grundsatz der Unterneh-


mensfortführung der Liquidationsfall noch nicht berücksichtigt werden darf (BFH vom 


30. November 2011, I R 100/10, BStBl II 2012 S. 332 und vom 15. April 2015, I R 44/14, 


BStBl II S. 769). Aufgrund der dennoch vorhandenen Rückzahlungsverpflichtung verliert die-


ses Kapital trotz fehlendem bilanziellem Ausweis nicht den Charakter einer Verbindlichkeit 


der in der Steuerbilanz als Verbindlichkeit angesetzten Rückzahlungsverpflichtung führt da-


her steuerbilanziell zu einem Ertrag. Beruht der hierdurch ausgelöste Wegfallgewinn auf dem 


Gesellschaftsverhältnis, ist er durch den Ansatz einer Einlage in Höhe des werthaltigen Teils 


27 Lebt die Darlehensverbindlichkeit in der Zukunft wieder auf, ist der aus diesem Vorgang ent-


stehende Aufwand zu neutralisieren, soweit die vorherige gewinnwirksame Ausbuchung des 


Genussrechts als Einlage zu beurteilen war. 


28 Soweit Genussrechte gegen Kapital inhaltsgleich auch an fremde Dritte ausgegeben werden 


und eine Verbindlichkeit mangels wirtschaftlicher Belastung am Bilanzstichtag in der Bilanz 


der Emittentin nicht passiviert werden darf, kann von einer Veranlassung der fehlenden wirt-
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schaftlichen Belastung aus dem Gesellschaftsverhältnis heraus grundsätzlich nicht ausgegan-


gen werden. Der Ertrag wird nicht durch eine Einlage korrigiert, da der steuerrechtliche Einla-


gebegriff den Steuerbilanzgewinn lediglich um die nicht betrieblich, sondern durch das Ge-


sellschaftsverhältnis veranlassten Mehrungen des steuerrechtlichen Betriebsvermögens min-


dern soll (BFH vom 15. April 2015, I R 44/14, BStBl II S. 769). 


V. Zahlungen auf Genussrechtskapital bei der Einkommensermittlung 


Handelt es sich bei der Überlassung von Genussrechtskapital um eine Überlassung von 


nussrechte, mit denen das Recht auf Beteiligung am Gewinn und am Liquidationserlös der 


Das Merkmal „Beteiligung am Gewinn“ ist weit auszulegen. Eine Beteiligung am Gewinn ist 


lich. 


Fremdkapital, sind gezahlte Vergütungen auf das Genussrechtskapital unabhängig vom Vor-


liegen eines Passivierungsverbotes Betriebsausgaben i. S. d. § 8 Absatz 1 KStG i. V. m. § 4 


Absatz 4 EStG. 


Gemäß § 8 Absatz 3 Satz 2 2. Alternative KStG mindern Ausschüttungen jeder Art auf Ge-


Kapitalgesellschaft verbunden ist, nicht deren Einkommen. 


die Teilnahme des Genussrechtsinhabers am wirtschaftlichen Erfolg der genussrechtsemittie-


renden Kapitalgesellschaft. Die Erfolgsbeteiligung kann sich an Kennzahlen wie dem Jahres-


überschuss, dem Bilanzgewinn, dem ausschüttungsfähigen Gewinn, EBIT und EBITDA be-


messen. Ebenso stellt die Bemessung der Genussrechtsvergütung an Dividendenausschüttun-


gen eine ausreichende mittelbare Beteiligung am Gewinn dar. Diese Beteiligung am Gewinn 


wird dadurch begrenzt, dass maximal der in der Handelsbilanz ausgewiesene Gewinn ausge-


schüttet werden kann. Keine Beteiligung am Gewinn i. S. v. § 8 Absatz 3 Satz 2 2. Alternative 


KStG liegt jedoch vor, wenn die Vergütung abhängig vom Ergebnis einer bestimmten Unter-


nehmenssparte (tracking-stock), von einzelnen Wirtschaftsgütern oder anderen Konzernge-


sellschaften erfolgt. Eine Beteiligung an Verlusten der Kapitalgesellschaft ist nicht erforder-


Eine Beteiligung am Liquidationserlös liegt nicht bereits vor, wenn das Genussrechtskapital 


lediglich nominal anlässlich der Liquidation zurückzuzahlen ist. Eine Beteiligung am Liquida-


tionserlös ist anzunehmen, wenn dem Genussrechtsinhaber aufgrund der getroffenen Verein-


barungen über die Rückzahlung des Genussrechtskapitals hinaus auch eine Beteiligung an den 


stillen Reserven eingeräumt wurde. Demgegenüber liegt im Falle eines zeitlich befristeten o-


der kündbaren Genussrechts keine Beteiligung am Liquidationserlös i.S. v. § 8 Absatz 3 


Satz 2 2. Alternative KStG vor, wenn es an einer Teilhabe des Genussrechtsinhabers anläss-


lich der tatsächlichen Liquidation der Kapitalgesellschaft fehlt. Eine Beteiligung am Liquida-


tionserlös kann allein durch die Dauer der Kapitalüberlassung nicht begründet werden. 
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Bei Genussrechtskapital mit Verlustbeteiligung liegt eine Beteiligung am Liquidationserlös 


auch vor, wenn für den Fall der Liquidation des Unternehmens ein Anspruch auf Rückzah-


lung des Genussrechtskapitals mindestens zum Nennwert vereinbart ist. Denn durch die Be-


teiligung am Verlust kann das Genussrechtskapital im Zeitpunkt der Liquidation gemindert 


sein. Der Anspruch auf Rückzahlung zum Nennwert führt dann zu einer (jedenfalls teilwei-


sen) Beteiligung an den stillen Reserven, um die verlustbedingte Minderung auszugleichen. 


Auch bei einer nur teilweisen Beteiligung an den stillen Reserven liegt eine Beteiligung am 


Liquidationserlös i. S. d. § 8 Absatz 3 Satz 2 2. Alternative KStG vor. 


VI. Debt-Mezzanine-Swap 


34 Wird eine Darlehensforderung in ein Genussrechtskapital i. S. d. Randnummer 1 umgewan-


VII. Anwendungsregelung 


delt, ist anlässlich der neuen schuldrechtlichen Vereinbarung der bilanzielle Ausweis des Ge-


nussrechtskapitals insgesamt zu prüfen. Soweit Fremdkapital vorliegt, ist das durch die Um-


wandlung entstehende Genussrechtskapital von der Kapitalgesellschaft grundsätzlich als Ver-


bindlichkeit auszuweisen (erfolgsneutraler Passivtausch). Ist die Kapitalgesellschaft am Bi-


lanzstichtag durch die Kapitalüberlassung wirtschaftlich nicht belastet, kann in der Bilanz 


keine Verbindlichkeit angesetzt werden (Passivierungsverbot, siehe die Randnummern 23 ff. 


dieses Schreibens). 


35 Verzichtet ein Anteilseigner gegenüber der Kapitalgesellschaft auf eine Darlehensforderung 


und wird ihm dafür ein Genussrecht eingeräumt, das der Definition in Randnummer 1 nicht 


entspricht, ist zu prüfen, ob eine Gegenleistung in Form einer schuldrechtlichen Vereinbarung 


vorliegt (vgl. BFH vom 19. Januar 1994, I R 67/92, BStBl II 1996 S. 77) oder ob die Kapital-


gesellschaft von der Darlehensverbindlichkeit endgültig entlastet werden soll und der Anteils-


eigner lediglich eine, als Genussrecht bezeichnete, Kompensation durch eine entsprechende 


Beteiligung am Gewinn erhält, die als Vereinbarung über die Gewinnverteilung das Einkom-


men der Kapitalgesellschaft nicht berührt. Soweit der Verzicht auf das Darlehen gesellschafts-


rechtlich veranlasst ist, ist die Berücksichtigung als verdeckte Einlage zu prüfen. 


36 Dieses Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden. 


VIII. Aufhebung bestehender BMF-Schreiben 


37 Das BMF-Schreiben vom 27. Dezember 1995 (BStBl I 1996 S. 49) wird aufgehoben. 
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Schlussbestimmungen 


Dieses Schreiben wird im BStBl Teil I veröffentlicht. Ab sofort steht es für eine Übergangs-


zeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen (http://www.bundesfinanz-


ministerium.de) zur Verfügung. 



http:ministerium.de

http://www.bundesfinanz
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BETREFF Evaluierung der Option zur Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG) und der 


Thesaurierungsbegünstigung (§ 34a EStG) 
  


   GZ IV C 2 - S 2707/22/10001 :005 
DOK 2022/1097910 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


 


im Koalitionsvertrag von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP ist vorgesehen, „das 


Optionsmodell und die Thesaurierungsbesteuerung [zu] evaluieren und [zu] prüfen, inwiefern 







 


 


Seite 2 praxistaugliche Anpassungen erforderlich sind.“ Zu diesem Zweck wurde eine Bund-/Länder-


Arbeitsgruppe eingerichtet, die im Jahr 2023 ihre Ergebnisse vorlegen soll. Hierzu bitte ich 


Sie um Ihre Unterstützung. 


 


Die Option zur Körperschaftsbesteuerung wurde mit dem Gesetz zur Modernisierung des 


Körperschaftsteuerrechts vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 889) eingeführt. Sie ermöglicht es 


Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften, ertragsteuerlich wie eine 


Kapitalgesellschaft behandelt zu werden. Der Übergang zur Körperschaftsbesteuerung 


orientiert sich entsprechend der gesetzgeberischen Grundkonzeption am Formwechsel einer 


Personenhandelsgesellschaft in eine Kapitalgesellschaft. 


 


Sowohl im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens als auch während der Erarbeitung des 


BMF-Schreibens zur Option zur Körperschaftsbesteuerung vom 10. November 2021  


(BStBl I S. 2212) wurden seitens der Wirtschaft und der Beraterschaft Anpassungen u. a. zur 


Steigerung der Attraktivität der Option angeregt, die in die Evaluierung einbezogen werden.  


 


Darüber hinaus sind für die Arbeitsgruppe die Erfahrungen in echten Praxisfällen von 


besonderem Interesse, da derzeit noch keine Veranlagungsdaten von optierenden 


Gesellschaften für den Zeitraum der Optionsausübung vorliegen und speziell von 


Gesellschaften, die trotz grundsätzlicher Aufgeschlossenheit nicht optiert haben, auch 


zukünftig keine solchen Daten vorliegen werden. Aufgrund dessen wäre ich Ihnen dankbar, 


wenn Sie an Ihre in Betracht kommenden Mitgliedsunternehmen herantreten und diese zu 


ihren Erfahrungen im Zusammenhang mit der Option zur Körperschaftsteuer um Auskunft 


bitten würden.   


 


Relevante Zielgruppe der Befragung sind dabei Gesellschaften, die in den persönlichen 


Anwendungsbereich der Option fallen und entweder bereits optiert haben oder 


beabsichtigen, zu optieren, oder zwar eine Option in Erwägung gezogen haben, sich 


jedoch letztlich dagegen entschieden haben. 


  


Bei den Gesellschaften, die bereits optiert haben oder die beabsichtigen, demnächst zu 


optieren, wäre für die Evaluierung insbesondere von Interesse, welche Verbesserungen 


speziell diese Gesellschaften in Bezug auf die Ausübung der Option für sinnvoll bzw. 


notwendig erachten. 


 


Bei Gesellschaften, die zwar den Antrag auf Option ernsthaft in Erwägung gezogen haben, 


sich letztlich aber dagegen entschieden haben, wäre insbesondere von Interesse, welche 


Gründe für die Entscheidung gegen die Option maßgeblich waren und welche Änderungen 


aus deren Sicht erforderlich wären, um ggf. doch zur Körperschaftsbesteuerung zu optieren. 


 







 


 


Seite 3 Als zusätzliche Information wäre es für die Evaluation zudem hilfreich, wenn Angaben zu 


Rechtsform und Beschäftigtenzahl der jeweiligen Gesellschaften gemacht werden könnten. 


 


Bezüglich der Thesaurierungsbegünstigung liegen bereits ausführliche und fundierte 


Gutachten und Verbandsstellungnahmen vor. Sollten Sie über die dort bereits adressierten 


Forderungen hinaus weitere konkrete Vorschläge in Bezug auf die 


Thesaurierungsbegünstigung haben, würde deren Übermittlung einen wichtigen Beitrag für 


die weiteren Arbeiten der Arbeitsgruppe darstellen.  


 


Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie für die Befragung in Betracht kommende 


Mitgliedsunternehmen entsprechend beteiligen. In diesem Fall bitte ich um eine 


Rückmeldung der Ergebnisse der Befragung bis 9. Januar 2023 an IVC2@bmf.bund.de. 


 


Im Auftrag 


Rennings 


 
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Finanz- und AbgaberechtSachgebiet:


 
Tenor:


Der Bescheid für 2013 über die gesonderte und einheitliche
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen vom 27.2.2018 und
der Gewerbesteuermessbescheid für 2013 vom 8.3.2018,
beide in Gestalt der Einspruchsentscheidungen vom
30.1.2019, werden geändert und die Einkünfte der Klägerin
aus Gewerbebetrieb sowie die Einkünfte des Beigeladenen
aus Gewerbebetrieb um 386.551 € vermindert. Der Beklagte
hat die festzustellenden und festzusetzenden Beträge zu
errechnen und mitzuteilen.


Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Die
außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen sind nicht
erstattungsfähig.


Das Urteil ist wegen der Kosten ohne Sicherheitsleistung
vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung
durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe des
jeweils zu vollstreckenden Betrages abwenden, soweit nicht
die Klägerin zuvor Sicherheit in Höhe des vollstreckbaren
Betrages leistet.


Die Revision wird zugelassen.


 
Tatbestand: 1
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Streitig ist, ob aufgrund der Änderung eines Doppelbesteuerungsabkommens ein Gewinn
durch eine sog. passiven Entstrickung im Streitjahr 2013 entstanden ist und, sofern dies der
Fall ist, ob ein Ausgleichsposten gem. § 4g des Einkommensteuergesetzes – EStG – gebildet
werden kann und ob die Steuerforderungen zu stunden und die bereits gezahlten Steuern zu
erstatten sind.


Die Klägerin ist eine im Handelsregister des Amtsgerichts C. unter HRA ... eingetragene
Kommanditgesellschaft. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die im Handelsregister des
Amtsgerichts C. unter HRB ... eingetragene X. Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft
mbH, D.. Kommanditisten waren im Streitjahr A. X., wohnhaft in D., mit einer Einlage von
51.000 € sowie B. X., wohnhaft in .../Schweiz, mit einer Einlage von 49.000 €. Der
erstgenannte Kommanditist ist der Beigeladene.


Die beiden Kommanditisten der Klägerin waren zugleich zu jeweils 50 % beteiligt an der Y. Z.
S.L. mit Sitz in Spanien, einer spanischen Kapitalgesellschaft (im Folgenden: „S.L.“). Die
Anteile an der S.L. waren dem Sonderbetriebsvermögen II bei der Klägerin zugeordnet. Die
S.L. wies in ihrer Bilanz zum 31.12.2012 eine Bilanzsumme von 1.547.146,18 € aus. Auf der
Aktivseite war unbewegliches Vermögen i.H.v. 911.141,89 € ausgewiesen, was 58,89 % der
Bilanzsumme entsprach.


Am 18.10.2012 trat ein neues Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Königreich Spanien – DBA Spanien – in Kraft (Bundesgesetzblatt –
BGBl – II 2013, 329). Dieses enthält in Art. 13 Abs. 2 die folgende Regelung: „Gewinne, die
eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus der Veräußerung von Anteilen an einer
Gesellschaft - oder vergleichbarer Beteiligungen - erzielt, deren Aktivvermögen zu
mindestens 50 vom Hundert unmittelbar oder mittelbar aus unbeweglichem Vermögen
besteht, das im anderen Vertragsstaat liegt, können im anderen Staat besteuert werden.“ Zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung sieht Art. 22 Abs. 2 Buchst. b DBA Spanien u.a. für
Einkünfte nach Art. 13 Abs. 2 DBA Spanien das Verfahren der Steueranrechnung vor. Das
zuvor geltende Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem spanischen Staat vom 5.12.1966 (BGBl II 1968, 10) enthielt keine dem Art. 13 Abs.
2 DBA Spanien vergleichbare Regelung.


Die Klägerin gab für das Streitjahr eine Erklärung zur gesonderten und einheitlichen
Feststellung von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung ab und erklärte laufende
Einkünfte i.H.v. 284.568,96 €, Vergütungen auf gesellschaftsrechtlicher Grundlage i.H.v.
89.490,29 € und einen Saldo aus Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben in Höhe von ./.
36.734,04 €. Die Sonderbetriebseinnahmen und ?ausgaben wurden in der Anlage FE1 zur
Feststellungserklärung in voller Höhe dem Beigeladenen zugeordnet. Der Beklagte
veranlagte die Klägerin erklärungsgemäß und unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gem. §
164 Abs. 1 der Abgabenordnung – AO –.


Das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung ... (im Folgenden: „GKBP“) führte bei
der Klägerin eine Betriebsprüfung durch, die auch die Auslandsbeziehungen umfasste. In
ihrem Bericht vom 14.12.2017 vertrat die Prüferin die Auffassung, die Neuregelung in Art. 13
Abs. 2 DBA Spanien, welche die Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung von
Immobiliengesellschaftsanteilen betreffe, löse in Fällen, in denen spanische Immobilien über
sog. Grundstückskapitalgesellschaften gehalten würden, eine passive Entstrickung der in den
Anteilen ruhenden stillen Reserven zum 1.1.2013 aus. Das gelte zumindest für in
Deutschland beschränkt einkommensteuerpflichtige Gesellschafter, hier den Beigeladenen.
Im Streitfall sei die S.L. eine Grundstückskapitalgesellschaft, da ihr Aktivvermögen zu mehr
als 50 v.H. (58,89 %) aus unbeweglichem Vermögen in Spanien bestehe. Daher gelte der
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Gesellschaftsanteil des in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen
Beigeladenen gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG zum 1.1.2013 als fiktiv entnommen. Die
Entnahme erfolge gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 EStG zum gemeinen Wert. Der
anzusetzende und dem Beigeladenen zuzurechnende Entnahmegewinn berechne sich wie
folgt:


Substanzwert der S.L.:               778.742 €


davon 50 % für den Beigeladenen              389.371 €


abzüglich Buchwert S.L.-Anteile                - 2.820 €


Entnahmegewinn              386.551 €


Der Entnahmegewinn sei gemäß § 3 Nr. 40 Buchst. a EStG dem Teileinkünfteverfahren zu
unterwerfen und zu 40 % steuerfrei. Ein Ausgleichsposten gem. § 4g EStG a.F. könne nicht
gebildet werden.


Der Beklagte schloss sich der Auffassung der Prüferin an und erließ auf der Grundlage des §
164 Abs. 2 AO Änderungsbescheide. Mit Bescheid für 2013 über die gesonderte und
einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen und des verrechenbaren Verlustes
nach § 15a Abs. 4 EStG vom 27.2.2018 stellte er die Einkünfte der Klägerin aus
Gewerbebetrieb mit 728.629,50 € fest. Dieser Betrag setzte sich zusammen aus laufenden
Einkünften (nach Quote verteilt) i.H.v. 289.149,09 €, einem Gewinn aus Gesamthandsbilanz
(nicht nach Quote verteilt) i.H.v. 89.663,26 € und einem Gewinn aus
Sonderbetriebsvermögen i.H.v. 349.817,15 €. Weiter stellte der Beklagte fest, in den
vorstehenden Einkünften seien laufende Einkünfte enthalten, die unter die §§ 3 Nr. 40, § 3c
Abs. 2 EStG (100 %) in Höhe von 386.551 € fielen. In Bezug auf den Beigeladenen stellte er
in demselben Bescheid Einkünfte aus Gewerbebetrieb i.H.v. 563.615,60 € fest. Darin war ein
Gewinn aus Sonderbetriebsvermögen i.H.v.349.817,15 € enthalten. Auch in Bezug auf den
Beigeladenen stellte er fest, dass in den vorstehenden Einkünften laufende Einkünfte
enthalten waren, die unter die §§ 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG (100 %) in Höhe von 386.551 €
fielen.


Mit Gewerbesteuermessbescheid vom 8.3.2018 setzte der Beklagte zudem den
Gewerbesteuermessbetrag 2013 für die Klägerin auf 25.399 € fest. Hierbei ging er von einem
Gewinn aus Gewerbebetrieb i.H.v. 728.629 € aus. In diesem Betrag war der beschriebene
Gewinn enthalten, und zwar ohne Anwendung des Teileinkünfteverfahrens.


Dagegen legte die Klägerin mit Schriftsatz vom 8.3.2018 und 16.3.2018 Einsprüche ein. Ihre
Einsprüche begründete sie im Schriftsatz vom 4.6.2018 u.a. auch damit, dass § 6 Abs. 5 Satz
3 Nr. 4 des Außensteuergesetzes – AStG – in der Fassung des Gesetzes vom 22.12.2014
(BGBl I 2014, 2417) für Personen, welche Anteile an einer ausländischen Kapitalgesellschaft
im Privatvermögen hielten, im Falle eines Entstrickungstatbestandes die Möglichkeit einer
zinslosen Stundung vorsehe. Dass diese Möglichkeit für die im Betriebsvermögen gehaltenen
Anteile nicht bestehe, stelle einen Verstoß gegen das Gleichheitsgebot gemäß Art. 3 des
Grundgesetzes – GG – dar. Der Beklagte erklärte im Einspruchsverfahren mit Schreiben vom
18.7.2018, die von der Klägerin aufgezeigte Ungleichbehandlung bestehe tatsächlich.
Gegebenenfalls sei ein Antrag auf Stundung nach § 222 AO zu stellen. Mit Schreiben vom
8.8.2018 stellte der Beklagte aufgrund eines zuvor geführten Telefonats klar, dass ein Antrag
auf Stundung nach § 222 AO gestellt werden könnte und er diesen Antrag zu prüfen hätte.
Da die festgesetzte Steuer inzwischen allerdings gezahlt worden sei, erübrige sich die
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Stellung des Antrags auf Stundung.


Mit Einspruchsentscheidungen vom 30.1.2019 wies der Beklagte die Einsprüche als
unbegründet zurück. Dies begründete er damit, er habe aufgrund der Änderung des DBA
Spanien zutreffend eine passive Entstrickung der in den Anteilen ruhenden stillen Reserven
festgestellt. Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG stehe einer Entnahme für betriebsfremde Zwecke
der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung oder Nutzung eines
Wirtschaftsguts gleich. Diese Beschränkung des Besteuerungsrechts sei durch die Änderung
des DBA Spanien am 18.10.2012 bewirkt worden. Nach der zuvor geltenden Fassung des
DBA Spanien von 1966 habe dagegen Deutschland das ausschließliche Besteuerungsrecht
für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften zugestanden. Die
Entnahme sei mit dem gemeinen Wert anzusetzen, der mit 386.551 € korrekt beziffert worden
und nach § 3 Nr. 40 Buchst. a Satz 1 EStG zu 40 % steuerfrei sei. Soweit sich die Klägerin
auf die gesetzliche Ungleichbehandlung zum Privatvermögen berufe, für welches der
Gesetzgeber eine Stundungsregelung in § 6 Abs. 5 Satz 3 Nr. 4 AStG 2014 geschaffen habe,
wies der Beklagte auf die allgemeine Stundungsregelung nach § 222 AO hin. Da die Zahlung
zwischenzeitlich erfolgt sei, erübrige sich allerdings die Stellung eines entsprechenden
Antrags durch die Klägerin.


Daraufhin hat die Klägerin am 22.2.2019 Klage erhoben.


Mit ihrer Klage begehrt sie, die im Feststellungsbescheid festgestellten Einkünfte aus
Gewerbebetrieb sowie die dem Beigeladenen zugerechneten Einkünfte aus Gewerbebetrieb
um den Entnahmegewinn i.H.v. 386.551 € zu vermindern. Ebenso begehrt sie, im
Gewerbesteuermessbescheid den zugrunde gelegten Gewinn aus Gewerbebetrieb in
derselben Höhe zu vermindern. Dies begründet sie damit, entgegen der Auffassung des
Beklagten sei § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG im Streitfall nicht anwendbar. Die Änderung des DBA
Spanien könne ihr nicht zugerechnet werden. § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG gelange nur dann zur
Anwendung, wenn der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland die Folge einer aktiven Handlung des Steuerpflichtigen sei, so
etwa im Falle des § 4 Abs. 1 Satz 4 EStG, also im Falle einer Überführung eines
Wirtschaftsguts von einem inländischen Betrieb in eine ausländische Betriebsstätte. Die im
Streitfall vorliegende sog. passive Entstrickung falle mangels aktiver Handlung nicht unter
den Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG. Dies ergebe sich auch aus den
Gesetzesmaterialien. Der Gesetzgeber habe mit der Einführung des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG
durch das Gesetz vom 7.12.2006 (BGBl I 2006, 2782) lediglich das Ziel verfolgt, die zuvor
vom Bundesfinanzhof – BFH – vertretene sog. finale Entnahmetheorie gesetzlich zu
verankern (BT-Drucks. 16/2710, Seite 28). Die finale Entnahmetheorie des BFH habe aber im
Falle einer nicht auf einer Handlung des Steuerpflichtigen beruhenden passiven Entstrickung
nicht zu einer Realisation von stillen Reserven geführt. Folglich sei es auch nicht die
Zielsetzung des Gesetzgebers gewesen, eine solche einzuführen. Der Gedanke, dass die
Besteuerung an eine aktive Handlung des Steuerpflichtigen anknüpfen müsse, finde sich
auch in der Entscheidung des FG Münster vom 28.11.2018 (1 K 71/16 E, Entscheidungen der
Finanzgerichte – EFG – 2019, 98), wonach eine Enteignung nicht geeignet sei, den
Tatbestand eines privaten Veräußerungsgeschäfts i.S.d. § 23 EStG zu verwirklichen. Die
Besteuerung einer fiktiven Gewinnrealisation ohne eine Handlung des Steuerpflichtigen
würde zudem gegen das aus Art. 3 GG abgeleitete Folgerichtigkeitsgebot verstoßen.


Selbst wenn die passive Entstrickung in den Anwendungsbereich des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG
fiele, wäre der Tatbestand der Norm gleichwohl nicht erfüllt. Durch die Änderung des DBA
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Spanien sei es nicht zu einem Ausschluss oder einer Beschränkung des Besteuerungsrechts
i.S.d. § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG gekommen. Das neue DBA Spanien gelte nämlich erst ab dem
1.1.2013, sodass die bis zum 31.12.2012 gebildeten stillen Reserven ausschließlich im Inland
besteuert werden könnten. Dies werde durch die BFH-Urteile vom 17.7.2008 I R 77/06 (BStBl
II 2009, 464) und vom 28.10.2010 (I R 99/08, BStBl II 2011, 1019) sichergestellt.


Wäre hingegen § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG auf den Fall einer durch Änderung eines
Doppelbesteuerungsabkommens – DBA – eintretenden passiven Entstrickung anwendbar, so
würde eine sofort fällig werdende Einkommensteuer gegen die Kapitalverkehrsfreiheit gemäß
Art. 63 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 7.6.2016 – AEUV –
verstoßen. Die Norm hätte eine diskriminierende Wirkung, weil sie lediglich an das
Vorhandensein ausländischer Immobilien anknüpfen würde, so die Klägerin. Diese
Beeinträchtigung der Kapitalverkehrsfreiheit sei nicht gerechtfertigt, und zwar auch nicht
durch den Vorbehalt des Art. 65 Abs. 1 Buchst. a AEUV, wonach die Mitgliedstaaten die
einschlägigen Vorschriften ihres Steuerrechts anwenden dürften, die Steuerpflichtige mit
unterschiedlichem Wohnort oder Kapitalanlageort unterschiedlich behandelten. Dies dürfe
aber nicht zu einer „verschleierten Beschränkung“ der Kapitalverkehrsfreiheit führen. Die
Ausnahmevorschrift des Art. 65 Abs. 1 AEUV sei eng auszulegen. Im Streitfall liege kein
solcher Ausnahmefall vor, weil die vom Beklagten angesetzte Besteuerung eine
unverhältnismäßige Belastung für die Klägerin darstelle. Die Belastung für die Klägerin werde
auch nicht auf andere Weise, etwa durch Anwendung des § 4g Abs. 1 EStG in der Fassung
des Gesetzes vom 7.12.2006 (BGBl I 2006, 2782) gelöst, da die vorgenannte Vorschrift eine
aktive Zuordnung zu einer anderen Betriebsstätte voraussetze, welche im Streitfall nicht
gegeben sei. Auch die Neufassung des § 4g Abs. 1 EStG durch das Gesetz vom 25.6.2021
(BGBl I 2021, 2035) sei für den Streitfall nicht relevant, da die Verletzung der
Kapitalverkehrsfreiheit nicht rückwirkend geheilt werden könne. Die Gesetzesänderung sei
erst nach Ablauf der in der Norm vorgesehenen Fünf-Jahres-Frist erfolgt, so dass im Streitfall
kein Ausgleichsposten mehr gebildet und aufgelöst werden könnte.


Die Klägerin begehrt mit ihrer Klage zudem hilfsweise, die Bildung eines Ausgleichspostens
gem. § 4g Abs. 1 EStG i.d.F. des Gesetzes vom 25.6.2021 (BGBl I 2021, 2035) rückwirkend
zuzulassen. Weiter begehrt sie hilfsweise, den Beklagten zu verpflichten, die aus dem
Entnahmegewinn resultierende Einkommen- und Gewerbesteuer zinslos ohne Sicherheiten
zu stunden, bis die Anteile an der S.L. veräußert oder die S.L. liquidiert wird, und die bereits
geleisteten Zahlungen zu erstatten. Nach ihrer Auffassung handelt es sich nicht um eine
Stundung im Sinne des § 222 AO, sondern sie begehrt eine Stundung analog § 6 Abs. 5
AStG. Dessen Voraussetzungen seien erfüllt, da die Steuer jedenfalls europarechtswidrig sei.
Wenn nicht bereits die Festsetzung europarechtswidrig sei, so sei jedenfalls die Erhebung
europarechtswidrig. Verfahrensrechtlich könne die Stundung mit der entsprechenden
Festsetzung bzw. Feststellung verbunden werden. Auch das erforderliche Vorverfahren sei
gegeben. Der Beklagte habe nämlich den Stundungsantrag mit Schreiben vom 18.7.2018
und 8.8.2018 abgelehnt. Der entsprechende Gegenvortrag im Verwaltungsverfahren sei als
Einspruch auszulegen. Auch die Einspruchsentscheidungen hätten sich auf den
Stundungsantrag bezogen.


Die Klägerin beantragt,


den Bescheid für 2013 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen vom 27.2.2018 und den Gewerbesteuermessbescheid für 2013
vom 8.3.2018, beide in Gestalt der Einspruchsentscheidungen vom 30.1.2019, zu ändern und
die Einkünfte der Klägerin aus Gewerbebetrieb sowie die Einkünfte des Beigeladenen um
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386.551 € zu vermindern,


hilfsweise, die angefochtenen Bescheide in der Weise zu ändern, dass der Gewinn aus
Gewerbebetrieb um 80 % von 386.551 € gemäß § 4g EStG vermindert wird,


hilfsweise, den Beklagten zu verpflichten, die aus einem Entnahmegewinn i.H.v. 386.551 €
resultierende Einkommensteuer nebst darauf entfallender steuerlicher Nebenleistungen
sowie die entsprechende Gewerbesteuer nebst steuerlicher Nebenleistungen zinslos und
ohne Sicherheit zu stunden bis zu einer Veräußerung oder Liquidation der Y. Z. S.L. und die
bereits auf die festgesetzten Beträge geleisteten Zahlungen zu erstatten.


wiederum hilfsweise,


die Revision zuzulassen.


Der Beklagte beantragt,


die Klage abzuweisen,


hilfsweise, die Revision zuzulassen.


Er verweist auf seine Einspruchsentscheidungen. Nach seiner Auffassung ist die passive
Entstrickung vom Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG erfasst. Dies ergebe sich auch aus
der Neufassung des § 4g Abs. 1 EStG durch das Gesetz vom 25.6.2021 (BGBl I 2021, 2035).
Nach der Neufassung des Gesetzes erfasse § 4g Abs. 1 EStG den Fall der passiven
Entstrickung und ermögliche auf Antrag die Bildung eines gewinnmindernden
Ausgleichspostens in Höhe des Entstrickungsgewinns. Die Neuregelung sei gemäß § 52 Abs.
8a EStG i.d.F. des Gesetzes vom 25.6.2021 in allen offenen Fällen anzuwenden.


Zu dem Hilfsantrag der Klägerin auf Stundung und Erstattung trägt der Beklagte vor, gem. §
21 Abs. 23 AStG in der Fassung des Gesetzes vom 22.12.2014 (BGBl I 2014, 2417) könne
eine bereits gezahlte Steuer nicht mehr gestundet werden. Im Übrigen sei eine analoge
Anwendung des § 6 Abs. 5 AStG nicht möglich, da sich diese Vorschrift nur auf im
Privatvermögen gehaltene wesentliche Beteiligungen an Kapitalgesellschaften beziehe.
Zudem könne verfahrensrechtlich die Stundung nicht mit der hier streitgegenständlichen
Feststellung von Besteuerungsgrundlagen verbunden werden.


Mit Beiladungsbeschluss vom 29.3.2021 ist Herr A. X. zu dem Verfahren beigeladen worden.


Der Senat hat am 10.8.2022 eine mündliche Verhandlung, der Berichterstatter des Senats
am 22.3.2021 einen Erörterungstermin durchgeführt. Wegen der Einzelheiten wird auf die
Sitzungsprotokolle verwiesen.


Entscheidungsgründe:


Die Klage hat Erfolg.


Die Klage gegen den Feststellungsbescheid richtet sich – wie die Klägerin in der mündlichen
Verhandlung klargestellt hat – nur gegen die Feststellung der Einkünfte der Klägerin und des
Beigeladenen aus Gewerbebetrieb, nicht hingegen gegen die Feststellung des
verrechenbaren Verlustes nach § 15a Abs. 4 EStG.


I.              Die Klage ist mit ihrem Hauptantrag zulässig und begründet
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Der Bescheid für 2013 über die gesonderte und einheitliche Feststellung von
Besteuerungsgrundlagen vom 27.2.2018 und der Gewerbesteuermessbescheid für 2013 vom
8.3.2018, beide in Gestalt der Einspruchsentscheidungen vom 30.1.2019, sind rechtswidrig
und verletzen die Klägerin in ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO).


Der Beklagte hat es zu Unrecht abgelehnt, die Einkünfte der Klägerin aus Gewerbebetrieb
sowie die Einkünfte des Beigeladenen aus Gewerbebetrieb um je 386.551 € zu vermindern.
Dabei begegnet nicht die von der GKBP vorgenommene Berechnung der Höhe des Gewinns
aus einer passiven Entstrickung rechtlichen Bedenken, da die Beteiligten übereinstimmend
und in nicht zu beanstandender Weise von einer Gewinnberechnung in Höhe von 386.551 €
ausgegangen sind. Vielmehr ist ein solcher Gewinn gem. § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG dem
Grunde nach nicht entstanden.


1.              Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG (für die Gewerbesteuer i.V.m. § 7 Satz 1 des
Gewerbesteuergesetzes – GewStG –) in der im Streitjahr geltenden Fassung ist Gewinn der
Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und
dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um
den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert der Einlagen. Nach § 4 Abs. 1 Satz 2
EStG sind Entnahmen alle Wirtschaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzungen
und Leistungen), die der Steuerpflichtige dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für
andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahres entnommen hat. Nach § 4
Abs. 1 Satz 3 EStG in der im Streitjahr geltenden Fassung, welcher durch das Gesetz vom
7.12.2006 über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft
und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften – SEStEG – (BGBl I 2006, 2782)
eingeführt wurde, steht einer Entnahme für betriebsfremde Zwecke der Ausschluss oder die
Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des
Gewinns aus der Veräußerung oder der Nutzung eines Wirtschaftsguts gleich. Ein
Ausschluss oder eine Beschränkung des Besteuerungsrechts hinsichtlich des Gewinns aus
der Veräußerung eines Wirtschaftsguts liegt insbesondere dann vor, wenn ein bisher einer
inländischen Betriebsstätte des Steuerpflichtigen zuzuordnendes Wirtschaftsgut einer
ausländischen Betriebsstätte zuzuordnen ist (§ 4 Abs. 1 Satz 4 EStG, eingeführt durch das
Jahressteuergesetz – JStG – 2010 vom 8.12.2010, BGBl I 2010, 1768).


a)              Bislang ist nicht geklärt, ob der – hier streitige – Fall der sog. passiven
Entstrickung unter § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG zu subsumieren ist. Unter einer passiven
Entstrickung versteht man den Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts
der Bundesrepublik Deutschland ohne Zutun des Steuerpflichtigen, etwa aufgrund des
Inkrafttretens eines neuen DBA. Es liegen – soweit ersichtlich – bislang nur wenige
Entscheidungen der Rechtsprechung zur passiven Entstrickung vor. Zwar wurde bereits über
den Fall einer Überführung eines Wirtschaftsguts von einer inländischen Betriebsstätte zu
einer ausländischen Betriebsstätte, also über den Fall einer aktiven Entstrickung entschieden
(FG Köln, Urteil vom 16.2.2016 10 K 2335/11, EFG 2016, 793, rkr.; FG Düsseldorf, Urteil vom
19.11.2015 8 K 3664/11 F, EFG 2016, 209, Rev. anhängig vor dem BFH unter dem Az. I R
95/15, nach Abgabe XI R 24/15, ausgesetzt durch Beschluss vom 14.6.2017 bis zur
Entscheidung des BVerfG über das Normenkontrollersuchen des BFH durch Beschluss vom
10.04.2013 I R 80/12, Az. des BVerfG: 2 BvL 8/13). Jedoch liegen keine rechtskräftigen
Entscheidungen in Bezug auf eine passive Entstrickung wegen des Inkrafttretens eines
neuen DBA vor. Zwar hat das FG des Saarlands im Rahmen eines Verfahrens des
einstweiligen Rechtsschutzes in Frage gestellt, ob § 4 Abs. 1 Satz 3 und 4 EStG zur
Anwendung komme, wenn das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland durch
rein staatliches Handeln ausgeschlossen oder eingeschränkt werde (FG des Saarlands,
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Beschluss vom 30.3.2021 1 V 1374/20, EFG 2021, 1122, Rz. 42). Der BFH hat im
Beschwerdeverfahren diese Frage aber aus verfahrensrechtlichen Gründen offen lassen
können (BFH-Beschluss vom 24.11.2021 I B 44/21 (AdV), BFHE 275, 136, Rz. 29). Zudem
hat sich das FG Köln zu einer passiven Entstrickung im Anwendungsbereich des § 6 Abs. 1
Satz 2 Nr. 4 AStG kritisch geäußert, der Klage aber aus verfahrensrechtlichen Gründen
stattgegeben (FG Köln, Urteil vom 17.6.2021 15 K 888/18, EFG 2021, 1876, Rz. 36 ff, Rev.
anhängig, Az. des BFH: I R 32/21). Die Entscheidung des FG Köln ist nicht rechtskräftig und
betraf im Übrigen – anders als im Streitfall – die Veräußerung von Anteilen durch eine
natürliche Person.


b)              Im Schrifttum ist umstritten, ob rein rechtliche Vorgänge wie das Inkrafttreten eines
neuen DBA den Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG auslösen können. Nach einer
Auffassung im Schrifttum wird der Fall, dass das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik
Deutschland durch den Abschluss oder die Änderung eines DBA ausgeschlossen oder
beschränkt wird (passive Entstrickung), von § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG erfasst (Musil in
Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 4 EStG Rz. 230; Loschelder in Schmidt, EStG, 41.
Auflage, § 4 Rz. 246; zur Parallelvorschrift des § 12 KStG: Pfirrmann in Brandis/Heuermann,
Ertragsteuerrecht, § 12 KStG Rz. 40; Mundfortz in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG,
§ 12 KStG, Rz. 29; Lampert in Gosch, KStG, 4. Auflage, § 12 Rz. 103; Benecke/Staats in
Dötsch/Pung/ Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, § 12 KStG Rz. 304;  Lenz in Erle/Sauter,
KStG, 3. Auflage, § 12 Rz. 33; Mückl in Streck, KStG, 10. Auflage, § 12 Rz. 13; ebenso
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen – BMF – vom 26.10.18, BStBl I 2018, 1104
unter Nr. 1). Dabei soll es nicht darauf ankommen, ob der Entstrickung eine Handlung des
Steuerpflichtigen zugrunde liegt oder ob sie von dessen Willen getragen ist (Musil in
Herrmann/Heuer/Raupach, a.a.O.; Pfirrmann in Brandis/Heuermann, a.a.O.; Mundfortz in
Frotscher/Drüen, a.a.O.; Benecke/Staats in Dötsch/Pung/ Möhlenbrock, a.a.O.). Dies wird
damit begründet, dass die Entstrickungstatbestände bewusst auf ein willentliches Handeln
des Steuerpflichtigen als Tatbestandsmerkmal verzichteten (Musil in
Herrmann/Heuer/Raupach, a.a.O.).


c)              Nach der im Schrifttum vertretenen Gegenauffassung ist der Fall der sog. passiven
Entstrickung von § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG nicht erfasst (Bode in Kirchhof/Seer, EStG, 21.
Auflage, § 4 Rz. 107; Meurer in Lademann, EStG, § 4 Rz. 349b; Meyer in
Kirchhof/Kulosa/Ratschow, BeckOK EStG, 13. Edition, § 4 Rz. 663; Ritzer in
Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, Umwandlungssteuergesetz, 3. Auflage, Anhang 7 Rz. 58 ff;
Häck in Flick/Wassermeyer/Baumhoff/Schönfeld, Außensteuerrecht, § 6 AStG Rz. 69;
Hackemann in Bott/Walter, KStG, § 12 Rz. 31; Ditz/Rupp, Internationale Steuer-Rundschau –
ISR – 2021, 413, 420; Kessler/Spychalski, Internationales Steuerrecht – IStR – 2019, 193;
Lindauer/Kutschka, Betriebsberater – BB – 2016, 669, 670; Ditz/Quilitzsch, DStR 2015, 545,
551; Dürrschmidt, IStR 2015, 617, 624; Binnewies/Wollweber, DStR 2014, 628, 631 f;
Pietrek/Busch/Mätzig, IStR 2014, 660, 662 f; Herbort/Sendke, IStR 2014, 499, 504; Bron,
IStR 2012, 904; Reiter, IStR 2012, 357; Schönfeld, IStR 2010, 133, 137). Dies wird damit
begründet, dass eine Entstrickung ein aktives Handeln des Steuerpflichtigen voraussetze.
Ansonsten könne die Verwirklichung des Steuertatbestands dem Steuerpflichtigen nicht
zugerechnet werden. Der Abschluss eines DBA sei jedoch keine dem Steuerpflichtigen
zuzurechnende Handlung, sondern eine staatliche Maßnahme (Bode in Kirchhof/Seer, a.a.O.;
Ritzer in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, a.a.O.; Kessler/Spychalski, IStR 2019, 193, 199 ff).
Teilweise werden auch verfassungsrechtliche Bedenken erhoben, da dem Entnahmegewinn
kein Liquiditätszufluss zugrunde liege (Häck in Flick/Wassermeyer/Baumhoff/ Schönfeld,
a.a.O.).
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Darüber hinaus wird im Schrifttum die Auffassung vertreten, dass, wenn das neue bzw.
geänderte DBA lediglich eine Verpflichtung zur Anrechnung der ausländischen Steuer (sog.
Anrechnungsmethode) und nicht eine Freistellung des Gewinns von der
Bemessungsgrundlage (sog. Freistellungsmethode) vorsehe, keine Beschränkung des
deutschen Besteuerungsrechts i.S.d. § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG vorliege (Mückl in Streck, KStG,
10. Auflage, § 12 Rz. 11; Kessler/Spychalski, IStR 2019, 193, 196). Nach dieser Auffassung
soll zumindest im Fall der Anrechnungsmethode der Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG
nicht verwirklicht sein.


2.               Der Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG ist nach Auffassung des Senats im
Streitfall nicht erfüllt.


a)              Es kann offen bleiben, ob das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland
hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung oder der Nutzung eines Wirtschaftsguts im
Streitfall beschränkt wurde.


aa)              Bei dem fraglichen Wirtschaftsgut handelt es sich um die Anteile an der S.L., die
vom Beigeladenen gehalten wurden und dem Sonderbetriebsvermögen II der Klägerin
zugeordnet worden sind. Dabei gehen die Beteiligten übereinstimmend davon aus, dass die
Zuordnung der Anteile an der S.L. zum Sonderbetriebsvermögen II rechtlich zutreffend ist.
Der Senat teilt diese Sichtweise.


bb)              Es kann dahinstehen, ob das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung oder Nutzung dieser Anteile
durch den Abschluss des DBA Spanien vom 3.2.2011 (ratifiziert durch Gesetz vom
16.1.2012, BGBl II 2012, 18), das am 1.1.2013 in Kraft getreten ist, beschränkt wurde. Nach
Art. 13 Abs. 2 DBA Spanien können Gewinne, die eine in einem Vertragsstaat ansässige
Person aus der Veräußerung von Anteilen an einer Gesellschaft – oder vergleichbarer
Beteiligungen – erzielt, deren Aktivvermögen zu mindestens 50 vom Hundert unmittelbar oder
mittelbar aus unbeweglichem Vermögen besteht, das im anderen Vertragsstaat liegt, im
anderen Staat besteuert werden. Art. 22 Abs. 2 Buchst. b DBA Spanien sieht u.a. für
Einkünfte nach Art. 13 Abs. 2 DBA Spanien das Verfahren der Steueranrechnung vor.
Hiernach wird für diese Einkünfte auf die deutsche Steuer unter Beachtung der Vorschriften
des deutschen Steuerrechts über die Anrechnung ausländischer Steuern die spanische
Steuer angerechnet, die nach dem Recht des Königreichs Spanien und in Übereinstimmung
mit diesem Abkommen gezahlt worden ist. Das zuvor geltende DBA zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem spanischen Staat vom 5.12.1966 (BGBl II 1968, 10)
enthielt hingegen keine dem Art. 13 Abs. 2 DBA Spanien vergleichbare Regelung. Vielmehr
konnten Gewinne aus der Veräußerung bestimmter Vermögensgegenstände, zu denen auch
Anteile an Kapitalgesellschaften gehörten, gemäß Art. 13 Abs. 3 DBA Spanien 1966 nur in
dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem der Veräußerer ansässig war, mithin in der
Bundesrepublik Deutschland.


Im Streitfall handelt es sich bei der S.L. um eine Gesellschaft, deren Aktivvermögen zu
mindestens 50 % aus unbeweglichem Vermögen besteht. Denn die S.L. wies in ihrer Bilanz
zum 31.12.2012 eine Bilanzsumme von 1.547.146,18 € aus. Auf der Aktivseite war
unbewegliches Vermögen i.H.v. 911.141,89 € ausgewiesen, was 58,89 % der Bilanzsumme
entsprach. Dies ist zwischen den Beteiligten unstreitig. Der Senat hat keine Veranlassung,
diese Feststellungen zu beanstanden. Da die Grenze von 50 % überschritten ist, sind die
Voraussetzungen für eine Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen an
der S.L. in Spanien erfüllt.
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cc)              Der Senat zweifelt allerdings, ob bereits in dem Wechsel vom alleinigen
Besteuerungsrecht zu einer Besteuerung unter Anrechnung einer ausländischen Steuer eine
Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland im Sinne des § 4
Abs. 1 Satz 3 EStG zu erblicken ist. Dagegen spricht, dass die Bundesrepublik Deutschland
auch nach Inkrafttreten des DBA Spanien am 1.1.2013 ihr Besteuerungsrecht behält und
lediglich nach Art. 22 Abs. 2 Buchst. b DBA Spanien die spanische Steuer anrechnen muss,
die nach dem Recht des Königreichs Spanien gezahlt worden ist. Zu einer Beschränkung des
Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG
würde es demnach erst dann kommen, wenn tatsächlich nach dem Recht des Königreichs
Spanien eine Steuer gezahlt worden und diese auf die inländische Steuer anzurechnen ist.
Ob und ggf. wann dies der Fall ist bzw. sein wird, kann erst in Zukunft festgestellt werden, da
der Beigeladene bislang seine Anteile an der S.L. noch nicht veräußert hat und mithin auch
keinen in Spanien steuerbaren Veräußerungsgewinn erzielt hat. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es
jedenfalls noch nicht zu einer derartigen Besteuerung gekommen, sondern es verbleibt –
anders als bei der Freistellungsmethode – bei dem deutschen Besteuerungsrecht. Von Teilen
des Schrifttums wird die Vereinbarung der Anrechnungsmethode durch ein neues DBA daher
nicht als ein Fall der Beschränkung des Besteuerungsrechts gesehen (Mückl in Streck, KStG,
10. Auflage, § 12 Rz. 11; Kessler/Spychalski, IStR 2019, 193, 196).


Von einer Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland im Sinne
des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG könnte in der Konstellation der Anrechnungsmethode daher nur
dann gesprochen werden, wenn der Begriff der Beschränkung des Besteuerungsrechts im
Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG als eine Gefährdung des Besteuerungsrechts betrachtet
wird. Der Begriff müsste weit gefasst werden in dem Sinne, dass bereits die Gefahr einer
zukünftigen Steueranrechnung genügt (so die wohl herrschende Auffassung, vgl. Musil in
Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 4 EStG Rz. 230; Drüen in Brandis/Heuermann,
Ertragsteuerrecht, § 4 Rz. 486c; Lampert in Gosch, KStG, 4. Auflage, § 12 Rz. 100; Häck in
Flick/Wassermeyer/Baumhoff/ Schönfeld, Außensteuerrecht, § 6 AStG Rz. 66; a.A.
Wissenschaftlicher Beirat von Ernst & Young tax DB 2010, 1776, unter II. 2. und III. 4.). Ob
sich der Senat einer solchen Auffassung anschließen könnte, muss im vorliegenden
Verfahren nicht entschieden werden.


b)              Der Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG ist im Streitfall jedenfalls deshalb nicht
erfüllt, weil die Änderung des DBA Spanien durch den Abschluss des bilateralen Abkommens
vom 3.2.2011 und das deutsche Ratifizierungsgesetz vom 16.1.2012 (BGBl II 2012, 18) der
Klägerin bzw. dem Beigeladenen nicht zurechenbar ist.


aa)              Nach Auffassung des Senats kann eine bloße Änderung der Rechtslage nicht zur
Verwirklichung eines Besteuerungstatbestands führen, wenn diese dem Steuerpflichtigen
nicht zuzurechnen ist, sondern die Änderung der Rechtslage allein darauf zurückzuführen ist,
dass die Bundesrepublik Deutschland in eigener Souveränität ihr Besteuerungsrecht ohne
Mitwirkungshandlung des Steuerpflichtigen in völkerrechtlichen Verträgen neu ordnet (vgl. FG
Köln, Urteil vom 17.6.2021 15 K 888/18, EFG 2021, 1876, Rz. 38).


bb)              Zur Begründung dieser Rechtsauffassung bedient sich der Senat allerdings nicht
einer teleologischen Reduktion des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG (dies hält Mundfortz in
Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 12 KStG, Rz. 29 für „technisch“ erforderlich).


Vielmehr leitet der Senat seine Rechtsauffassung aus dem systematischen Zusammenhang
des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG im Normgefüge des § 4 Abs. 1 EStG ab. § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG
in der im Streitjahr anwendbaren Fassung stellt den Ausschluss oder die Beschränkung des
Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland „einer Entnahme für betriebsfremde
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Zwecke“ „gleich“. Zwar kann aus der „Gleichstellung“ nicht gefolgert werden, dass die
Voraussetzungen einer Entnahme im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG vorliegen müssten.
Vielmehr genügt bereits der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung oder der
Nutzung eines Wirtschaftsguts, um den Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG zu
verwirklichen und die Gleichstellung mit der Entnahme zu bewirken. Aus der Gleichstellung
mit der Entnahme folgert der Senat jedoch, dass zumindest ein dem Steuerpflichtigen
zurechenbares Verhalten vorliegen muss, um den Tatbestand zu verwirklichen. Es muss eine
dem Steuerpflichtigen zurechenbare Handlung zum Ausschluss oder der Beschränkung des
Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland führen. Würde es hieran fehlen, so
könnte ein der Entnahme gleichgestellter Tatbestand außerhalb der Einflusssphäre des
Steuerpflichtigen verwirklicht werden und bei diesem ohne sein Zutun zu einer
Gewinnbesteuerung führen. Ein Verhalten, das von einem Dritten – hier der Bundesrepublik
Deutschland durch Abschluss eines DBA – beherrscht bzw. beeinflusst würde, würde eine
Steuerpflicht auslösen. Dieser Gedanke ist der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG
fremd. Die gesetzgeberische Wertung des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG, den Vorgang mit einer
Entnahme gleichzustellen, würde leerlaufen. Daher wird auch im Schrifttum zu Recht
argumentiert, eine reine Rechtsänderung könne keine Entnahmewirkung hervorrufen (Meyer
in Kirchhof/Kulosa/Ratschow, BeckOK EStG, 13. Edition, § 4 Rz. 663.1). In der Folge kann
die Änderung eines DBA, welche dem Steuerpflichtigen nicht zuzurechnen ist, nicht den
Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG verwirklichen.


cc)              Dies folgt nach Auffassung des Senats auch aus der Gesetzeshistorie. Die
Gesetzesbegründung zum SEStEG ist so verstehen, dass der Gesetzgeber mit § 4 Abs. 1
Satz 3 EStG nicht den Fall der passiven Entstrickung erfassen wollte. Vielmehr sollte die
Neuregelung „eine Klarstellung zum geltenden Recht“ beinhalten (BT-Drucks. 16/2710, Seite
28). Der „bisher bereits bestehende höchstrichterlich entwickelte und von der
Finanzverwaltung angewandte Entstrickungstatbestand der Aufdeckung der stillen Reserven
bei Wegfall des deutschen Besteuerungsrechts auf Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens“
werde „nunmehr gesetzlich geregelt und in das bestehende Ertragssteuersystem eingepasst“,
so die Gesetzesbegründung (BT-Drucks. 16/2710, Seite 28). Mit dem höchstrichterlich
entwickelten Entstrickungstatbestand war die sog. Theorie von der finalen Entnahme
gemeint, welche der BFH in früherer Rechtsprechung in zahlreichen Urteilen entwickelt hatte
(z.B. BFH-Urteile vom 16.7.1969 I 266/65, BFHE 97, 342, BStBl II 1970, 175; vom 19.2.1998
IV R 38/97, BFHE 186, 42, BStBl II 1998, 509; ebenso BMF-Schreiben vom 20.12.1977,
BStBl I 1978, 8). Nach der Theorie von der finalen Entnahme sah der BFH in der Überführung
von Einzelwirtschaftsgütern aus einem inländischen Stammhaus in eine ausländische
Betriebsstätte stets eine gewinnverwirklichende Entnahme im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 2
EStG a.F. (vgl. BFH-Urteil vom 17.7.2008 I R 77/06, BFHE 222, 402, BStBl II 2009, 464, Rz.
42). Das „geltende Recht“ (BT-Drucks. 16/2710, Seite 28), welches nach dem Willen des
Gesetzgebers gesetzlich klargestellt werden sollte, erfasste also lediglich den Fall der aktiven
Entstrickung, nicht aber denjenigen der passiven Entstrickung.


Ein davon abweichender Wille des Gesetzgebers ist auch nicht aus § 4 Abs. 1 Satz 4 EStG in
der Fassung des JStG 2010 vom 8.12.2010 (BGBl I 2010, 1768) abzuleiten. Diese Vorschrift
behandelt den Fall einer Überführung eines Wirtschaftsguts von einer inländischen in eine
ausländische Betriebsstätte. Nach dem Wortlaut des § 4 Abs. 1 Satz 4 EStG liegt ein
Ausschluss oder eine Beschränkung des Besteuerungsrechts im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 3
EStG „insbesondere“ in der von § 4 Abs. 1 Satz 4 EStG beschriebenen Konstellation der
aktiven Entstrickung vor. Aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ kann aber nicht
gefolgert werden, dass § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG im Übrigen auch den Fall der passiven
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Entstrickung erfassen würde. Denn nach der Gesetzesbegründung zum JStG 2010, welches
insoweit auf eine Initiative des Bundesrates zurückgeht, sollte § 4 Abs. 1 Satz 4 „klarstellend
den Hauptanwendungsfall des § 4 Absatz 1 Satz 3 EStG mittels eines Regelbeispiels“
erläutern (BT-Drucks. 17/2823, Seite 3). Aus dieser „Klarstellung“ bzw. Erläuterung kann
nicht gefolgert werden, dass mit dem JStG 2010 nunmehr eine Fallgruppe von § 4 Abs. 1
Satz 3 EStG erfasst werden sollte, welche nach der Gesetzesbegründung des SEStEG zuvor
nicht erfasst war.


Nichts anderes ergibt sich nach Auffassung des Senats aus der Begründung des
Gesetzentwurfs vom 19.4.2021 für das Gesetz zur Umsetzung der Anti-
Steuervermeidungsrichtlinie – ATAD-Umsetzungsgesetz – (BT-Drucks. 19/28652). Im
Zusammenhang der Neufassung des § 4g Abs. 1 EStG, welche später durch das ATATD-
Umsetzungsgesetz vom 25.6.2021 (BGBl I 2021, 2035) in Kraft trat, wird in der
Gesetzesbegründung ausgeführt, dass der Ausgleichsposten des § 4g Abs. 1 EStG „auch in
Fällen einer sog. passiven Entstrickung gebildet“ werden könne (BT-Drucks. 19/28652, Seite
33). Der Ausgleichsposten nach § 4g Abs. 1 EStG bezieht sich auf den Gewinn, soweit das
Besteuerungsrecht der Bundesrepublik Deutschland i.S.d. § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG beschränkt
oder ausgeschlossen wird. Diese Formulierung in der Gesetzesbegründung vom 19.4.2021,
die zudem als „Klarstellung“ bezeichnet wird, könnte in der Weise verstanden werden, dass
der Gesetzgeber davon ausgehe, dass der Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG auch eine
passive Entstrickung erfasse. Nach Auffassung des Senats kann hingegen die bei der
Entstehung des ATAD-Umsetzungsgesetzes gefasste Intention nicht zurückwirken auf die
gesetzeshistorische Auslegung des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG in der Fassung des SEStEG und
des JStG 2010, welche im Streitjahr 2013 anzuwenden ist. Daher versteht der Senat
zumindest für das Streitjahr die Gesetzeshistorie so, dass der Gesetzgeber mit § 4 Abs. 1
Satz 3 EStG nicht den Fall der passiven Entstrickung erfassen wollte.


dd)              Zur Begründung dafür, dass der der Entnahme gleichgestellte Tatbestand des §
4 Abs. 1 Satz 3 EStG eines dem Steuerpflichtigen zurechenbaren Verhaltens bedarf, muss
nicht auf § 38 AO zurückgegriffen werden (so aber Ritzer in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut,
Umwandlungssteuergesetz, 3. Auflage, Anhang 7 Rz. 58; Bron, IStR 2012, 904, 906). Gemäß
§ 38 AO entstehen die Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis, sobald der Tatbestand
verwirklicht ist, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Diese Vorschrift stellt jedoch
keine Zurechnungsnorm dar, sondern setzt eine Verwirklichung des Tatbestands voraus, an
den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. In welcher Weise der Tatbestand verwirklicht
wird, definiert § 38 AO nicht. Daher kann aus § 38 AO auch nicht auf die Voraussetzungen
der Tatbestandsverwirklichung des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG geschlossen werden (so auch
Mundfortz in Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/ UmwStG, § 12 KStG, Rz. 29;
Kessler/Spychalski, IStR 2019, 193, 199).


3.              Wenn der Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG eine passive Entstrickung
erfassen würde, so wäre die Vorschrift nach Auffassung des Senats zudem insoweit
europarechtswidrig.


a)              Die Europarechtskonformität der Besteuerung einer passiven Entstrickung ist im
Ausgangspunkt zu beurteilen anhand des Urteils des Europäischen Gerichtshofs – EuGH –
vom 21.5.2015 C-657/02 „Verder LabTec“ (Amtsblatt der Europäischen Union – ABl EU –
2015, Nr. C 236, 11, IStR 2015, 440). Diese Entscheidung betraf deutsches Recht und erging
zur Niederlassungsfreiheit gem. Art. 49 AEUV. Nach dem EuGH-Urteil ist eine
Steuerregelung eines Mitgliedstaats, die zu einer sofortigen Besteuerung der stillen Reserven
führt, in dem Fall, dass Wirtschaftsgüter auf eine in einem anderen Mitgliedstaat belegene
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Betriebsstätte überführt werden, während diese bei einer vergleichbaren Überführung
innerhalb des nationalen Hoheitsgebiets nicht besteuert würden, geeignet, eine im ersten
Mitgliedstaat ansässige Gesellschaft davon abzuhalten, ihre Wirtschaftsgüter aus dem
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats in einen anderen Mitgliedstaat zu verlagern. Sie stelle
daher eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit dar (EuGH-Urteil vom 21.5.2015 C-
657/02 „Verder LabTec“, ABl EU 2015, Nr. C 236, 11, Rz. 36). Hinsichtlich einer
Rechtfertigung dieser Beschränkung hat der EuGH zum einen darauf hingewiesen, dass die
Wahrung der Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten ein vom
EuGH anerkanntes legitimes Ziel sei und dass die Mitgliedstaaten in Ermangelung
unionsrechtlicher Vereinheitlichungs- oder Harmonisierungsmaßnahmen befugt blieben, zur
Beseitigung der Doppelbesteuerung die Kriterien für die Aufteilung ihrer Steuerhoheit
vertraglich oder einseitig festzulegen (EuGH-Urteil vom 21.5.2015 C-657/02 „Verder LabTec“,
ABl EU 2015, Nr. C 236, 11, Rz. 42). Zum anderen habe ein Mitgliedstaat nach dem
Grundsatz der steuerlichen Territorialität im Fall der Überführung von Wirtschaftsgütern in
eine in einem anderen Mitgliedstaat belegene Betriebsstätte das Recht, die in seinem
Hoheitsgebiet vor der Überführung entstandenen stillen Reserven zum Zeitpunkt des
Wegzugs des Steuerpflichtigen zu besteuern (Rz. 43 des EuGH-Urteils). Zur Erhebung einer
solchen Steuer hat der EuGH aber entschieden, dass dem Steuerpflichtigen die Wahl
zwischen der sofortigen Zahlung dieser Steuer oder dem Aufschub ihrer Zahlung,
gegebenenfalls zuzüglich Zinsen entsprechend der anwendbaren nationalen Regelung, zu
lassen sei (Rz. 49 des EuGH-Urteils). Eine auf fünf Jahre gestaffelte Erhebung der Steuer auf
die stillen Reserven statt einer sofortigen Erhebung sei als eine verhältnismäßige Maßnahme
zur Erreichung dieses Ziels anzusehen (Rz. 52 des EuGH-Urteils).


Das EuGH-Urteil vom 21.5.2015 C-657/02 „Verder LabTec“ kann als eine Fortentwicklung der
früheren Rechtsprechung des EuGH angesehen werden, welche auf dem EuGH-Urteil vom
11.3.2004 C-9/02 „De Lasteyrie du Saillant“ (ABl EU 2004, Nr. C 94, 5, IStR 2004, 236) fußte
(zur Entwicklung der EuGH-Rechtsprechung: Meyer in Kirchhof/Kulosa/Ratschow, BeckOK
EStG, 13. Edition, § 4 Rz. 628 ff). Diese EuGH-Entscheidung betraf die
Niederlassungsfreiheit in einem Fall der Verlagerung des steuerlichen Wohnsitzes ins EU-
Ausland. Eine Beschränkung der Niederlassungsfreiheit durch die Besteuerung stiller
Reserven hätte demnach durch einen Zahlungsaufschub geheilt werden können (Rz. 47 des
EuGH-Urteils). Auch in Folgeentscheidungen zum EuGH-Urteil vom 21.5.2015 C-657/02
„Verder LabTec“ hat der EuGH bestätigt, dass eine Besteuerung stiller Reserven im Fall der
Übertragung von Wirtschaftsgütern ins EU-Ausland gegen die Niederlassungsfreiheit
verstößt, wenn kein Aufschub bei der Beitreibung einer solchen Steuer ermöglicht wird (z.B.
EuGH-Urteile vom 23.11.2017 C-292/16 „A Oy“, ABl EU 2018, Nr. C 22, 11; IStR 2018, 32;
vom 21.12.2016 C-503/14 „Kommission/Portugal“, ABl EU 2017, Nr. C 53, 2; IStR 2017, 69).
Eine vergleichbare Rechtsprechung findet sich zudem im Zusammenhang mit der
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV. Nach dem EuGH-Urteil vom 23.1.2014 C-164/12
„DMC“ (ABl EU 2014, Nr. C 93, 6, IStR 2014, 106) kann das Ziel der Wahrung der Aufteilung
der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten eine nationale Regelung
rechtfertigen, wonach Vermögen, das eine Kommanditgesellschaft in das Kapital einer
Kapitalgesellschaft mit Sitz im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats einbringt, mit seinem
Teilwert anzusetzen ist, wodurch die in diesem Hoheitsgebiet entstandenen stillen Reserven
im Zusammenhang mit diesem Vermögen vor ihrer tatsächlichen Realisierung steuerpflichtig
werden, wenn – was vorliegend in Anbetracht des Umstandes, dass die Klägerin weiterhin im
Inland ansässig ist und auch die Beteiligung an der S.L. nicht ins Ausland überführt wurde,
bereits in erheblichem Maße zweifelhaft erscheint (siehe zu diesem Aspekt etwa Englisch in
Schaumburg/Englisch, Europäisches Steuerrecht, 2. Aufl. 2020, Rz. 7.236 sowie Desens, FR
2022, 681, 686 unter Bezugnahme auf das EuGH-Urteil vom 18.7.2013 C-261/11


63







„Kommission / Dänemark“, ABl EU 2013, Nr. C 260, 5; vgl. auch BFH-Urteil vom 30.5.2018
I R 31/16, BFHE 262, 45, BStBl II 2019, 136, Rz. 39) – der genannte Mitgliedstaat seine
Besteuerungsbefugnis hinsichtlich dieser stillen Reserven bei ihrer tatsächlichen Realisierung
tatsächlich nicht ausüben kann (Rz. 58 des Urteils). Jedoch muss dem Steuerpflichtigen
jedenfalls die Möglichkeit einer Stundung eingeräumt werden (Rz. 61 des Urteils).


b)              Der vorstehend zitierten Rechtsprechung des EuGH ist als gemeinsamer Gedanke
zu entnehmen, dass die Besteuerung stiller Reserven aufgrund der Änderung des nationalen
Besteuerungsrechts nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zwar grundsätzlich
gerechtfertigt sein kann im Hinblick auf die Wahrung der Aufteilung der
Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten, allerdings eines Aufschubs bei der
Beitreibung der Steuer bedarf. Dementsprechend stellen Fälle der aktiven Entstrickung, in
welchen Wirtschaftsgüter von einem Betriebsvermögen in das in einem anderen EU-
Mitgliedstaat belegene Betriebsvermögen übertragen werden, grundsätzlich eine
Beschränkung der Niederlassungsfreiheit gem. Art. 49 AEUV oder der Kapitalverkehrsfreiheit
gem. Art. 63 AEUV dar, die indes unter den genannten Bedingungen europarechtskonform
sein kann. Ebenso würde die Besteuerung einer passiven Entstrickung, wenn sie durch den
Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG erfasst wäre, zu einer Beschränkung der
Niederlassungsfreiheit oder der Kapitalverkehrsfreiheit führen. Im Streitfall wäre die
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 63 AEUV betroffen, da es vorliegend um die Besteuerung
stiller Reserven aus einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft unabhängig von der Höhe
der Beteiligung an der Kapitalgesellschaft geht (zur Abgrenzung zwischen Niederlassungs-
und Kapitalverkehrsfreiheit vgl. EuGH-Urteil vom 23.1.2014 C-164/12 „DMC“, ABl EU 2014,
Nr. C 93, 6, IStR 2014, 106, Rz. 31 ff).


Aufgrund der Beschränkung der Niederlassungs- bzw. Kapitalverkehrsfreiheit hat der
Gesetzgeber den vom EuGH geforderten Zahlungsaufschub in § 4g Abs. 1 EStG
vorgesehen. Nach der im Streitjahr 2013 geltenden Fassung des § 4g Abs. 1 EStG kann ein
unbeschränkt Steuerpflichtiger in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Buchwert
und dem nach § 6 Absatz 1 Nr. 4 Satz 1, 2. Halbsatz EStG anzusetzenden Wert eines
Wirtschaftsguts des Anlagevermögens auf Antrag einen Ausgleichsposten bilden, soweit das
Wirtschaftsgut infolge seiner Zuordnung zu einer Betriebsstätte desselben Steuerpflichtigen
in einem anderen Mitgliedstaat der EU gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG als entnommen gilt.
Der Ausgleichsposten ist gem. § 4g Abs. 2 Satz 1 EStG im Wirtschaftsjahr der Bildung und in
den vier folgenden Wirtschaftsjahren zu jeweils einem Fünftel gewinnerhöhend aufzulösen.
Diese Fassung des § 4g EStG, welche durch das SEStEG vom 7.12.2006 (BGBl I 2006,
2782) eingeführt wurde, betraf jedoch lediglich den Fall einer Zuordnung eines
Wirtschaftsguts zu einer Betriebsstätte in einem anderen Mitgliedstaat der EU, mithin den Fall
der aktiven Entstrickung. Eine passive Entstrickung war von § 4g Abs. 1 EStG i.d.F. des
SEStEG nicht erfasst. Wegen des Fehlens der Möglichkeit eines Zahlungsaufschubs wäre
die Besteuerung einer passiven Entstrickung nach der durch das SEStEG implementierten
Rechtslage, wenn § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG sie vorsähe, wie beschrieben europarechtswidrig.


c)              Diese Europarechtswidrigkeit wäre auch nicht aufgrund der Neufassung des § 4g
Abs. 1 EStG durch das ATAD-Umsetzungsgesetz vom 25.6.2021 (BGBl I 2021, 2035) geheilt
worden. Gem. § 4g Abs. 1 Satz 1 EStG i.d.F. des ATAD-Umsetzungsgesetzes kann der
Steuerpflichtige in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Buchwert und dem nach § 6
Absatz 1 Nr. 4 Satz 1, 2. Halbsatz EStG anzusetzenden Wert eines Wirtschaftsguts auf
Antrag einen Ausgleichsposten bilden, soweit das Besteuerungsrecht der Bundesrepublik
Deutschland hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung des Wirtschaftsguts zugunsten
eines Staates im Sinne des § 36 Abs. 5 Satz 1 EStG beschränkt oder ausgeschlossen wird
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(§ 4 Absatz 1 Satz 3 EStG). Diese Fassung des § 4g Abs. 1 EStG ist gemäß § 52 Abs. 8a
EStG i.d.F. des ATAD-Umsetzungsgesetzes in allen offenen Fällen anzuwenden.


Sofern die Neufassung des § 4g Abs. 1 EStG auch den Fall der passiven Entstrickung
erfassen sollte, was in der Gesetzesbegründung so angenommen wird (BT-Drucks.
19/28652, Seite 33), so hätte das Gesetz die Zielsetzung, einer zuvor europarechtswidrigen
gesetzlichen Regelung rückwirkend die Europarechtskonformität zu verleihen und auf diese
Weise die Besteuerung stiller Reserven rückwirkend zu erlauben. Gegen eine solche
Zielsetzung wären aber europarechtliche sowie verfassungsrechtliche Bedenken zu erheben,
da es zu einer sog. echten Rückwirkung käme. Im Steuerrecht liegt eine – grundsätzlich
unzulässige – echte Rückwirkung vor, wenn der Gesetzgeber eine bereits entstandene
Steuerschuld nachträglich abändert (vgl. zum Europarecht Englisch in Schaumburg/Englisch,
Europäisches Steuerrecht, 2. Aufl. 2020, Rz. 12.42 m.w.N.; zum inländischen
Verfassungsrecht vgl. Bundesverfassungsgericht – BVerfG –, Beschlüsse vom 10.10.2012 1
BvL 6/07, Entscheidungen des BVerfG – BVerfGE – 132, 302, 319; vom 17.12.2013 1 BvL
5/08, BVerfGE 135, 1). Dies wäre der Fall, wenn für das Streitjahr 2013 die
europarechtswidrige Besteuerung eines Gewinns aus einer passiven Entstrickung durch das
ATAD-Umsetzungsgesetz vom 25.6.2021 rückwirkend als europarechtskonform anzusehen
wäre, da die Nichtbesteuerung der stillen Reserven durch eine zeitlich gestreckte
Besteuerung der stillen Reserven ersetzt würde. Die grundsätzliche Unzulässigkeit einer
solchen echten Rückwirkung hat auch das FG Köln im (vergleichbaren) Kontext des § 6 Abs.
5 AStG thematisiert (FG Köln, Urteil vom 17.6.2021 15 K 888/18, EFG 2021, 1876, Rz. 39,
Rev. anhängig, Az. des BFH: I R 32/21).


Da jedoch nach Auffassung des Senats der Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG
vorliegend nicht eine passive Entstrickung auslöst, muss der Frage der Europarechts- oder
Verfassungswidrigkeit nicht weiter nachgegangen werden.


4.              Die Frage, ob der von der Klägerin geltend gemachte Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1
GG vorliegt, kann vor dem Hintergrund der vorstehenden Erwägungen dahinstehen.


II.              Da die Klage mit ihrem Hauptantrag Erfolg hat, muss der Senat über die von der
Klägerin gestellten Hilfsanträge nicht mehr entscheiden. Es kann daher auch dahinstehen, ob
der Beklagte im Einspruchsverfahren mit den Schreiben vom 18.7.2018 und vom 8.8.2018
sowie in den Einspruchsentscheidungen vom 30.1.2019 über einen Stundungsantrag der
Klägerin entschieden hat und ob dieser zulässigerweise Gegenstand des vorliegenden
Verfahrens sein könnte.


III.              Die Entscheidung, dass der Beklagte die festzusetzenden und festzustellenden
Beträge zu errechnen und mitzuteilen hat, folgt aus § 100 Abs. 2 Satz 2 und 3 FGO.


Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO. Die Entscheidung, dass die
außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen nicht erstattungsfähig sind, folgt aus § 139 Abs.
4 FGO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 151 Abs. 3, 155
FGO i. V. m. §§ 708 Nr. 10, 711 der Zivilprozessordnung.


Die Zulassung der Revision beruht auf § 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO. Die Rechtssache hat
grundsätzliche Bedeutung.
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